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1. Einleitung  

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen  

In den letzten Jahrzehnten hat sich in modernen Gesellschaften eine drastische Verände-

rung der Altersstruktur vollzogen. Einerseits wird der Sockel der Bevölkerungspyramide 

aufgrund sinkender Geburtenraten immer schmaler, andererseits steigt die durchschnitt-

liche Lebenserwartung von Jahr zu Jahr kontinuierlich an, wodurch die älteren Jahrgänge 

erheblich an Gewicht gewinnen. Um dieser Entwicklung und der daraus resultierenden 

steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen zu begegnen, wurde zunächst der Ausbau 

d±ȉ ̇ŦŴ"ȡȡĜȡlĊ±Ɩ̄ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊĜŴí±±ĜƖȉĜlĊȺɔƖô±Ɩˮ |±ȉ !ŴȺ±Ɩ- und Pflegeheime, vorangetrie-

b±Ɩ˱ ěƖ |±Ɩ ̤̝±ȉ ŝ"Ċȉ±Ɩ ʞɔȉ|± ƌĜȺ |±Ɩ ȡƶô±Ɩ"ƖƖȺ±Ɩ ̇ȠƶˈĜ"ŴȡȺ"ȺĜƶƖ±Ɩ̄ ±ĜƖ± Ɩ±ɔ± ìƶȉƌ 

der ambulanten Pflege ins Leben gerufen. Durch diese Einrichtungen sollte dem Bedürfnis 

der älteren Menschen, trotz Pflegebedürftigkeit in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung 

bleiben zu können, Rechnung getragen werden. Seitdem ist eine deutliche Ausweitung 

der ambulanten Pflege zu beobachten und auch durch die gesetzliche Pflegeversicherung 

wurde der Vorrang der häuslichen gegenüber der stationären Versorgung nochmals deut-

lich unterstrichen. Daneben ist auch die teilstationäre Versorgung auf dem Vormarsch. So 

wurde bundesweit insbesondere der Bereich der Tagespflege massiv ausgebaut. In eini-

gen Bundesländern ̙  darunter auch in Bayern ̙  gab es in der Vergangenheit aufgrund 

fehlender gesetzlicher Grundlagen jedoch oft Finanzierungsschwierigkeiten im Bereich 

der Tagespflege. Seit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes am 1. Juli 2008 

steht jedoch für die Tagespflege erstmals auch ein eigenes Budget zur Verfügung, 

wodurch zum einen die bestehenden Tagespflegeeinrichtungen besser als früher ausge-

lastet werden können und zum anderen die Träger im Bereich der Seniorenhilfe ein stär-

keres Interesse haben, den Bereich der Tagespflege weiter auszubauen. 

 

Da der Bereich der Pflege in den letzten Jahrzehnten sehr stark ausgebaut wurde und in 

manchen Regionen insbesondere im Bereich der Tagespflege ȡƶô"ȉ ȡlĊƶƖ ±ĜƖ± ̇ɡb±ȉʘ±ȉ̘

ȡƶȉôɔƖô̄ ˈɔ b±ƶb"lĊȺ±Ɩ ĜȡȺˮ ȉɢlŦ±Ɩ ȡ±ĜȺ ±ĜƖĜô±Ɩ ŝ"Ċȉ±Ɩ ±ĜƖ±ȉȡ±ĜȺȡ |±ȉ a±ȉ±ĜlĊ |±ȉ ƶíí±Ɩ±Ɩ 

Seniorenhilfe und andererseits spezielle Angebote aus den Bereichen der Gerontopsychi-

atrie und der Hospizarbeit immer stärker in den Focus der Seniorenhilfeplanung. 

 

1.2 Zur Notwendigkeit der kommunalen Seniorenhilfeplanung  

Seniorenhilfeplanung ist kein Selbstzweck. Das Ziel einer solchen Planung besteht viel-

mehr darin, den Bereich der kommunalen Seniorenhilfe transparent zu machen und Emp-

fehlungen zu formulieren, die zu einer Weiterentwicklung der kommunalen Seniorenhilfe 

beitragen können. 

 

Die demographische Überalterung verläuft auf kommunaler Ebene unterschiedlich. Oft-

mals ist der Anteil der älteren Bevölkerung in städtischen Gebieten noch deutlich höher 

als in ländlichen Regionen. In den meisten Landkreisen wird sich jedoch in den nächsten 

Jahren die Überalterung der Bevölkerung ebenfalls sehr stark auswirken. Dementspre-

chend müssen auch die Einrichtungen und Dienste auf die kommunalen Gegebenheiten 
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ausgerichtet werden. Dazu ist es notwendig, den Bereich der kommunalen Seniorenhilfe 

gezielt zu analysieren und zu überprüfen, inwieweit die vorhandenen Dienste in der Lage 

sind, die spezifisch mit dem Alter verbundenen Probleme abzufangen.  

 

Das Ziel dieser Analysen ist es, aus den Ergebnissen konkrete Handlungsempfehlungen 

für die künftige Ausgestaltung der kommunalen Seniorenhilfe abzuleiten. Nur so wird 

eine zukunftsweisende Weiterentwicklung und damit eine effiziente Ausgestaltung der 

Seniorenhilfepolitik möglich. Dieses Ziel kann allerdings nur realisiert werden, wenn alle 

kurz- und mittelfristigen Maßnahmen in eine regionale Seniorenhilfekonzeption einge-

bunden werden. Dieser Verpflichtung sind in der Vergangenheit nicht alle Kommunen 

genügend nachgekommen. In einigen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt heute 

immer noch keine umfassende Seniorenhilfeplanung vor, in anderen existieren zwar der-

artige Pläne, diese sind jedoch oft nicht dazu geeignet, den kommunalen Sozialpolitikern 

konkrete Handlungsmöglichkeiten zur systematischen Weiterentwicklung der kommuna-

len Seniorenhilfe aufzuzeigen, da sie häufig über eine reine Bestandsaufnahme der vor-

handenen Dienste und Einrichtungen nicht hinausgehen.  

 

So wichtig die regelmäßige Bestandsaufnahme auch ist, sie bildet lediglich die Basis für 

eine fundierte Seniorenhilfeplanung, die langfristig angelegt werden muss, um gezielt 

Veränderungen in der Seniorenhilfelandschaft der Kommunen bewirken zu können. Bis-

her hat die Seniorenhilfeplanung jedoch in vielen Kommunen noch einen derart bruch-

stückhaften Charakter, dass sie ihre eigentliche Aufgabe oft verfehlt. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig, es kristallisiert sich jedoch als Hauptgrund heraus, dass die meisten Kom-

munen davor zurückschrecken, ihre Planungsarbeit durch qualifiziertes Fachpersonal 

durchführen oder zumindest unterstützen zu lassen. Als Rechtfertigung wird oft auf die 

finanzielle Notsituation hingewiesen, in der sich viele Kommunen derzeit befinden. Dabei 

wird jedoch übersehen, dass konsequente Sozialplanung nicht nur Geld kostet, sondern 

auch dazu geeignet ist, öffentliche Gelder einzusparen, indem Fehlentwicklungen frühzei-

tig erkannt werden und so Fehlinvestitionen verhindert werden können. 

 

1.3 Gesetzliche Grundlagen zur Seniorenhilfeplanung  

Mit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung und des bayerischen Ausführungs-

gesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz wurden die Landkreise und kreisfreien Städte ab 

dem Jahr 1995 deutlicher als vorher in die Pflicht genommen. Nach Art. 3 AGPflegeVG 

ʞɔȉ|±Ɩ |Ĝ± ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ± ɔƖ| Ŧȉ±Ĝȡíȉ±Ĝ±Ɩ ȠȺ.|Ⱥ± ʘ±ȉǺíŴĜlĊȺ±Ⱥˮ |±Ɩ ̇Ŵ.Ɩô±ȉíȉĜȡȺĜô±Ɩ a±|"ȉí "Ɩ 

ǹíŴ±ô±±ĜƖȉĜlĊȺɔƖô±Ɩ̄ í±ȡȺˈɔȡȺ±ŴŴ±Ɩ˱ ʗƶȉĊ±ȉ ʞ"ȉ |Ĝ±ȡ ±ĜƖ± !ɔíô"b± |±ȉ ų.Ɩ|±ȉ˱ !ɔí ų.Ɩ|±ȉ̘

ebene war es allerdings selten möglich, eine den regionalen Gegebenheiten entspre-

chende Bedarfsplanung zu verwirklichen. Meist erschöpften sich die Vorgaben der Länder 

in Richtwerten, die aufgrund ihrer Starrheit kaum für die kommunale Seniorenhilfepla-

nung geeignet  sind. Von daher kann es durchaus als Fortschritt gewertet werden, dass 

mit Einführung der Pflegeversicherung und des bayerischen Ausführungsgesetzes zum 

Pflegeversicherungsgesetz die Landkreise und kreisfreien Städte zur Bedarfsermittlung 

verpflichtet wurden. Diese Aussage gilt allerdings nur, wenn dieser Verpflichtung auch 

qualifiziert nachgekommen wird.  
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Hier lassen sich allerdings große Qualitätsunterschiede bei der Umsetzung der Verpflich-

tung zur Bedarfsermittlung in den Landkreisen und kreisfreien Städten erkennen. Dies gilt 

nicht nur für die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Bedarfsermittlung in Eigenregie 

durchgeführt haben, sondern auch für diejenigen, die für diese Aufgabe externe Institute 

beauftragt haben. Hier geht die Bandbreite von fundierten Bedarfsermittlungen nach dem 

in der Fachwelt anerkannten Indikatorenmodell über das veraltete Richtwertverfahren bis 

hin zur Festschreibung des derzeit bestehenden Bestandes als Bedarf.  

 

Eine Erweiterung der gesetzlichen Verpflichtung fand in Bayern am 8. Dezember 2007 

statt, als das Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz (AGPflegeVG) durch das 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) ersetzt wurde. Zwar blieb die Grundlage 

für die Verpflichtung zur Bedarfsermittlung nach wie vor erhalten, denn der im Jahr 1995 

in Art. 3 des AGPflegeVG festgelegte Passus, dass die Landkreise und kreisfreien Städte 

̇|±Ɩ íɢȉ ĜĊȉ±Ɩ a±ȉ±ĜlĊ ±ȉíƶȉ|±ȉŴĜlĊ±Ɩ Ŵ.Ɩô±ȉíȉĜȡȺĜô±Ɩ a±|"ȉí "Ɩ ǹíŴ±ô±±ĜƖȉĜlĊȺɔƖô±Ɩ̄ í±ȡȺ̘

zustellen haben, wurde auch in den Art. 69 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 

(AGSG) aufgenommen. Zusätzlich wurde in den Art. 69 AGSG allerdings ein Abs. 2 aufge-

Ɩƶƌƌ±Ɩˮ ĜƖ |±ƌ |±ɔȺŴĜlĊ ô±ƌ"lĊȺ ʞĜȉ|ˮ |"ȡȡ |Ĝ± a±|"ȉíȡ±ȉƌĜȺȺŴɔƖô "Ŵȡ ̇a±ȡȺ"Ɩ|Ⱥ±ĜŴ ±ĜƖ±ȡ 

ĜƖȺ±ôȉ"ȺĜʘ±Ɩˮ ȉ±ôĜƶƖ"Ŵ±Ɩ ȡ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±Ɩ ó±ȡ"ƌȺŦƶƖˈ±ǺȺ±ȡ̄ "Ɩˈɔȡ±Ċ±Ɩ ĜȡȺ˱ {ɔȉlĊ |Ĝ±̘

sen Absatz 2 werden in Bayern somit erstmals die Landkreise und kreisfreien Städte ver-

pflichtet, eine umfassende Seniorenhilfeplanung durchzuführen, die über eine reine Be-

darfsermittlung im Bereich der Pflege hinausgeht und auch andere Bereiche, wie z.B. die 

offene Seniorenhilfe, umfasst. 

 

1.4 Auftakt zur Seniorenhilfeplanung im Landkreis Kitzingen  

Im Bereich der Seniorenhilfeplanung hat sich der Landkreis Kitzingen in den Neunziger 

Jahren ̙  wie fast alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern ̙ zunächst auf 

die gesetzlich vorgeschriebene Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG (früher: Art. 3 AG-

PflegeVG) beschränkt. Den verantwortlichen Entscheidungsträgern im Landkreis Kitzingen 

war jedoch ̙  lange bevor es sich im entsprechenden Gesetz niedergeschlagen hat  ̙schon 

bewusst, dass auch ein noch so qualifiziertes Gutachten zur Bedarfsermittlung nicht dazu 

geeignet ist, einen Seniorenhilfeplan zu ersetzen. Schließlich kann sich ein Seniorenhilfe-

plan nicht nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Bedarfsermittlung beschränken, son-

dern muss wesentlich breiter angelegt sein, damit sich daraus eine konkrete Gesamtkon-

zeption für die künftige Ausgestaltung der Seniorenhilfe im Landkreis ableiten lässt.  

 

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde Mitte des Jahres 2007 im Kreistag des Landkreises Kit-

zingen beschlossen, eine umfassende Seniorenhilfeplanung durchzuführen, die neben der 

̇ǹíŴ±ô±b±|"ȉíȡǺŴ"ƖɔƖô̄ "ɔlĊ ±ĜƖ± |Ĝíí±ȉ±ƖˈĜ±ȉȺ± !Ɩ"Ŵʲȡ± |±ȉ ƶíí±Ɩ±Ɩ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊĜŴí± ɔƖ| 

der anderen wichtigen Bereichen der Seniorenhilfe umfassen sollte. Um hierbei nicht an 

den Seniorinnen und Senioren vorbei zu planen, sondern deren Bedürfnisse bei der Pla-

nung gezielt berücksichtigen zu können, wurde zusätzlich eine repräsentative Senioren-

befragung durchgeführt.  
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Damit die Seniorenhilfeplanung auch von möglichst vielen Entscheidungsträgern im Be-

reich der Seniorenhilfe im Landkreis Kitzingen getragen wird, sah die Konzeption u.a. auch 

vor, einen Arbeitskreis zur Begleitung des Planungsprozesses zu bilden, was im Herbst 

2007 stattfand.  

 

Da die Seniorenhilfeplanung im Landkreis Kitzingen bereits vor der Veröffentlichung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen mit der 

Entwicklung eines ̇ĜƖȺ±ôȉ"ȺĜʘ±Ɩˮ ȉ±ôĜƶƖ"Ŵ±Ɩ ȡ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±Ɩ ó±ȡ"ƌȺŦƶƖˈ±ǺȺ±ȡ̄ b±̘

gonnen hatte, musste die Konzeption im Laufe des Planungsprozesses noch einmal da-

raufhin überprüft werden. Da das Konzept der Seniorenhilfeplanung im Landkreis Kitzin-

gen Ş±|ƶlĊ b±ȉ±ĜȺȡ í"ȡȺ "ŴŴ± ʞ±ȡ±ƖȺŴĜlĊ±Ɩ !ȡǺ±ŦȺ± ɔƌí"ȡȡȺ±ˮ |Ĝ± ĜƖ |±ƌ ̇Eckpunktepapier 

zur Entwicklung von seniorenpolitischen Gesamtkonzepten für kreisfreie Städte und Land-

Ŧȉ±Ĝȡ±̄ ˈɔȡ"ƌƌ±Ɩô±í"ȡȡȺ ȡĜƖ|ˮ musste das damalige Konzept nur in wenigen Punkten 

modifiziert werden.  

 

So musste insbesondere die ̇ƶíí±Ɩ± Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊĜŴí±̄ ȡȺ.ȉŦ±ȉ "ɔȡ|Ĝíí±ȉ±ƖˈĜ±ȉȺ ʞ±ȉ|±Ɩˮ |" 

sich dieser Bereich im Konzept des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Frauen auf mehrere Handlungsfelder erstreckt, wie die Übersicht 

über die empfohlenen Handlungsfelder zeigt. 
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Abb. 1.1: Entwicklung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes nach Art.69 

Abs. 2 AGSG 
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ěƖ !bȡǺȉ"lĊ± ƌĜȺ |±ƌ !ɔíȺȉ"ôô±b±ȉ ɔƖ| |±ƌ !ȉb±ĜȺȡŦȉ±Ĝȡ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±ȡ ó±ȡ"ƌȺ̘

ŦƶƖˈ±ǺȺ̄ wurden gegenüber dem vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und So-

zialordnung, Familie und Frauen empfohlenen Konzept allerdings einige Änderungen vor-

genommen. So wurde das wichtige und kostenintensivste Handlungsfeld der Pflege an-

hand der üblichen Aufteilung (ambulant, teilstationär, stationär) ausdifferenziert, um das 

ɡb±ȉô±ʞĜlĊȺ |±ȉ ̇ƶíí±Ɩ±Ɩ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊĜŴí±̄ ±Ⱥʞ"ȡ "bˈɔƌĜŴ|±ȉƖ˱ Weiterhin wurde 2007 auf 

eine eigeƖ± {"ȉȡȺ±ŴŴɔƖô |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ɓƖȺ±ȉȡȺɢȺˈɔƖô ǺíŴ±ô±Ɩ|±ȉ !Ɩô±ĊǈȉĜô±ȉ̄ 

verzichtet, weil sich einerseits in fast allen Landkreisen starke Überschneidungen mit dem 

ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇a±ȉ"ȺɔƖô ɔƖ| ěƖíƶȉƌ"ȺĜƶƖ̄ ɔƖ| "Ɩ|±ȉ±ȉȡ±ĜȺȡ |"ȉɢb±ȉ ĊĜƖ"ɔȡ Ĝƌ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ 

KitziƖô±Ɩ "ɔlĊ ƖƶlĊ ȡȺ"ȉŦ± ɡb±ȉȡlĊƖ±Ĝ|ɔƖô±Ɩ ƌĜȺ |±ƌ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ĉĜŴí±Ɩ íɢȉ ô±ȉƶƖ̘

ȺƶǺȡʲlĊĜ"ȺȉĜȡlĊ ±ȉŦȉ"ƖŦȺ± Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ̄ ±ȉô±b±Ɩ˱  

 

Für alle dargestellten Handlungsfelder wurden aus den durchgeführten Analysen fun-

dierte Maßnahmenempfehlungen abgeleitetˮ |Ĝ± ĜƖ ȠĜȺˈɔƖô±Ɩ |±ȡ !ȉb±ĜȺȡŦȉ±Ĝȡ±ȡ ̇Ƞ±ƖĜƶ̘

ȉ±ƖĊĜŴí±ǺŴ"ƖɔƖô̄ "ɔȡíɢĊȉŴĜlĊ |ĜȡŦɔȺĜ±ȉȺ und teilweise modifiziert oder ergänzt wurden. 

Hierbei wurde insbesondere auch darauf geachtet, dass möglichst konkrete Maßnahmen 

empfohlen wurden, die bei einer Fortschreibung auch entsprechend überprüft werden 

können. Allgemeingültige Empfehlungen, wie sie in vielen anderen Berichten zu finden 

sind, wurden dagegen größtenteils ausgeklammert, da die Erfahrung zeigt, dass lange 

Maßnahmenkataloge mit allgemeinen Empfehlungen meist nur wenig zur bedarfsgerech-

ten Weiterentwicklung der Seniorenhilfe beitragen können.  

 

1.5 Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes für den  

 Landkreis Kitzingen  

Nachdem die Pflegebedarfsermittlung  aus dem Jahr 2002 zu den Stichtagen 31.12.2007, 

31.12.2009, 31.12.2014 und 31.12.2019 bereits vier Mal fortgeschrieben und im Sommer 

des Jahres 2021 eine repräsentative Seniorenbefragung durchgeführt wurde, beschloss 

der Kreistag des Landkreises Kitzingen, |"ȡ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ± ó±ȡ"ƌȺŦƶƖˈ±ǺȺ íɢȉ |±Ɩ 

ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ̄ ĜƖ ȡ±ĜƖ±ȉ ó.Ɩˈ± íƶȉȺˈɔȡlĊȉ±Ĝb±Ɩ˱ 

 

ĉĜ±ȉˈɔ ƌɔȡȡȺ± ˈɔƖ.lĊȡȺ |±ȉ a±ȉ±ĜlĊ |±ȉ ̇Ƶíí±Ɩ±Ɩ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊĜŴí±̄ ƌĜȺ ĉĜŴí± ±ĜƖ±ȉ ɔƌí"ȡȡ±Ɩ̘

den Gemeindebefragung durchgeführt werden. Um hierbei die Seniorenbeauftragten der 

einzelnen Gemeinden im Landkreis Kitzingen einzubinden, fand am 29.09.2022 eine ent-

sprechende Auftaktveranstaltung statt, in der den einzelnen Seniorenbeauftragten der 

Gemeindefragebogen für ihre jeweilige Gemeinde überreicht und detailliert vorgestellt 

wurde. 

 

Den Rücklauf der einzelnen Gemeindefragebögen übernahm die Fachstelle für Bürger-

schaftliches Engagement und Seniorenfragen des Landratsamtes Kitzingen. Um weitere 

externe Kosten für den Landkreis einzusparen, übernahm die Fachstelle anschließend 

"ɔlĊ |Ĝ± ̇ƕ"lĊí"ȡȡ"ŦȺĜƶƖ̄ˮ |Ĝ± "ɔíôȉɔƖ| ɔƖˈɔȉ±ĜlĊ±Ɩ| "ɔȡô±íɢŴŴȺ±ȉ ó±ƌeindefragebögen 

notwendig war. Die letzten Gemeindefragebögen konnten von der Fachstelle für Bürger-

schaftliches Engagement und Seniorenfragen schließlich im Sommer des Jahres 2023 an 
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das Modus-Institut zur weiteren Auswertung übergeben werden. Um eine starke Belas-

tung der Organisationen und Einrichtungen bei den Datenerhebungen zu vermeiden, aus 

organisatorischen Gründen und um verschiedene Ergebnisse bei konkretem Bedarf nut-

zen zu können, wurde die Datenerhebung zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchge-

führt. So stammt die Seniorenbefragung aus dem Jahr 2021 und die Bestandsaufnahme 

der Dienste und Einrichtungen aus den Jahren 2022 und 2023, wobei wesentliche Be-

standsdaten zu den jeweiligen Sitzungen des im Folgenden beschriebenen Arbeitskreises 

hin überprüft und aktualisiert wurden. 

 

Da genauso wie bei der Ersterstellung des ̇ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±n Gesamtkonzeptes für den 

ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ̄ auch bei der aktuellen Fortschreibung ein entsprechender Arbeits-

kreis zur Begleitung des Planungsprozesses einberufen werden sollte, damit auch das ak-

tualisierte Konzept von möglichst vielen Entscheidungsträgern im Bereich der Senioren-

hilfe im Landkreis Kitzingen getragen wird, wurde am 21.11.2023 die erste Sitzung des 

Arbeitskreises durchgeführt . Insgesamt fanden im Laufe des Planungsprozesses bis Mitte 

des Jahres 2024 fünf Sitzungen des Arbeitskreises statt, in der die vom Modus-Institut 

aufgrund der durchgeführten Analysen vorgeschlagenen Maßnahmenempfehlungen dis-

kutiert und teilweise modifiziert oder ergänzt wurden. Darüber hinaus wurde auch bei der 

aktuellen Fortschreibung darauf geachtet, dass möglichst konkrete und für den Landkreis 

und die einzelnen Gemeinden passende Maßnahmen empfohlen wurden, die bei einer 

weiteren Fortschreibung auch wieder entsprechend überprüft werden können.  

 

Die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises wurden aus folgenden 

Organisationen berufen: Arbeiterwohlfahrt, Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, 

VdK-Kreisverband, CSU-Fraktion, Freie-Wähler-Fraktion, AfD-Fraktion, Grüne-Fraktion, 

SPD-Fraktion, MediCare, Haus der Pflege, eine Seniorenbeauftragte einer Landkreisge-

meinde, Landratsamt (AL 5, SGL 52, Seniorenfachstelle). Für einzelne Arbeitskreis-Sitzun-

gen wurden Fachpersonen eingeladen, die spezifische Fragestellungen begleiteten, z.B. 

die Leiterin des Pflegestützpunkt s. 

 

Nachdem der Arbeitskreis Mitte des Jahres 2024 seine Arbeit beendet hatte, konnte die 

Fortschreibung mit Endreaktion des Teilberichtes 3 zum ̇ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±n Gesamtkon-

ˈ±ǺȺ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ̄ abgeschlossen und der Bericht den zuständigen Gre-

mien des Landkreises Kitzingen übergeben werden. 
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2. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ěƖȺ±ôȉĜ±ȉȺ± ƵȉȺȡ- ɔƖ| °ƖȺʞĜlŦŴɔƖôȡǺŴ"ƖɔƖô̄  

2.1 Vorbemerkung  

Da die zentrale Zielsetzung eines regionalen seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes darin 

liegt, die Lebensbedingungen in den Gemeinden so zu gestalten, dass sie auch den Be-

dürfnissen und Wünschen der älteren Bürger entsprechen, liegt in der örtlichen Nahver-

sorgungs- und Verkehrsinfrastruktur ein wichtiger Einflussfaktor auf die Lebensqualität 

der Seniorinnen und Senioren. Mit zunehmendem Alter hängt es verstärkt von den örtli-

chen Gegebenheiten ab, ob es für die Seniorinnen und Senioren auch weiterhin möglich 

ist, zu Hause wohnen zu bleiben, sich selbstständig zu versorgen und am gesellschaftli-

chen Leben teilzuhaben. Das folgende Kapitel geht deshalb zunächst auf verschiedene 

Aspekte der Verkehrsinfrastruktur, dann auf die Nahversorgungsstruktur im Landkreis Kit-

zingen ein und schließt mit einer tabellarischen Zusammenfassung der abgeleiteten Maß-

nahmenempfehlungen. 

 

2.2 Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Kitzingen  

Um Seniorinnen und Senioren möglichst lange eine selbstständige Lebensführung zu er-

möglichen, ist die örtliche Verkehrsinfrastruktur von großer Bedeutung. Sie ist in erster 

Linie dafür verantwortlich, ob und in welchem Maße die Seniorinnen und Senioren außer-

häuslich mobil sein können. Der Begriff der Verkehrsinfrastruktur schließt sowohl bauliche 

Aspekte wie beispielsweise die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude als auch organisato-

rische Gesichtspunkte wie z.B. die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

mit ein. 

 

Da nicht alle älteren Menschen ein Kraftfahrzeug zur Verfügung haben und größere Dis-

tanzen auch nicht mehr zu Fuß zurücklegen können, nimmt für diese Bevölkerungsgruppe 

der öffentliche Personennahverkehr eine zentrale Stellung im alltäglichen Leben ein. 

Wenn das Angebot preiswerter Fortbewegungsmöglichkeiten nicht ausreichend ist, kann 

dies dazu führen, dass die Seniorinnen und Senioren ihre eigene Wohnung aufgeben und 

in eine Wohnung mit besserer Verkehrsanbindung oder sogar in eine Einrichtung der Se-

niorenhilfe umziehen müssen. Außerdem entscheiden Netz und Taktfrequenz des ÖPNV 

oft auch darüber, ob Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

und beispielsweise Seniorenkreise besuchen oder in Vereinen oder Verbänden aktiv sein 

können. Da die Gefahr der Vereinsamung im Alter zunimmt, gewinnt die Verkehrsinfra-

struktur auch im Rahmen der SeniorenpoliȺĜŦ ʘ±ȉȡȺ.ȉŦȺ "Ɩ a±|±ɔȺɔƖô˱ {±ȉ a±ôȉĜíí ̇ʗ±ȉ̘

Ŧ±ĊȉȡĜƖíȉ"ȡȺȉɔŦȺɔȉ̄ ȡlĊŴĜ±ȶȺ |"b±Ĝ ʞ±ĜȺ±ȉ± !ȡǺ±ŦȺ± ƌĜȺ ±ĜƖˮ |Ĝ± |"ȡ "ŴŴȺ.ôŴĜlĊ± ų±b±Ɩ |±ȉ 

Seniorinnen und Senioren beeinflussen.  

 

Für eine möglichst gefahrenfreie Fortbewegung außer Haus spielen neben der Barriere-

freiheit öffentlicher Gebäude auch das Vorhandensein von ausreichenden Gehsteigen und 

Radwegen sowie eine funktionierende Straßenbeleuchtung eine wichtige Rolle.  
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Da die Seniorinnen und Senioren mit steigendem Alter zunehmend sturzgefährdet sind, 

ist auch die Qualität des Straßenbelags ein Kriterium, das darüber entscheidet, ob ein 

.ŴȺ±ȉ±ȉ Ƌ±ƖȡlĊ "ɔȶ±ȉĊ.ɔȡŴĜlĊ "ŦȺĜʘ ʞĜȉ| ƶ|±ȉ ȡĜlĊ ʘƶȉȡĜlĊȺȡĊ"Ŵb±ȉ ŴĜ±b±ȉ ĜƖ |±Ɩ ̇±Ĝô±Ɩ±Ɩ 

ʘĜ±ȉ ʝ.Ɩ|±Ɩ̄ "ɔíĊ.ŴȺ˱  

 

Um einen Überblick über die Einschätzung der Seniorinnen und Senioren bezüglich der 

Verkehrsinfrastruktur in ihrer Gemeinde zu bekommen, wurde diesen im Rahmen der Se-

niorenbefragung die Möglichkeit gegeben, die wichtigsten Aspekte der Verkehrsinfra-

struktur auf einer Notenskala von eins (sehr gut) bis sechs (ungenügend) zu bewerten 

(vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Er-

gebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.5.2).  

 

Insgesamt ergibt sich aufgrund  der verschiedenen Bewertungen zur Verkehrsinfrastruktur 

im Landkreis Kitzingen ein Durchschnittswert von 3,1, der geringfügig schlechter ist als 

bei der letzten Seniorenbefragung im Jahr 2010 mit einem Wert von 3,0. Wie folgende 

Abbildung zeigt, weichen einige Aspekte der Verkehrsinfrastruktur jedoch nicht unerheb-

lich von diesem Durchschnittswert ab. Zum Vergleich wurden in Klammern dahinter zu-

sätzlich auch jeweils die entsprechenden Durchschnittswerte aus der letzten Seniorenbe-

fragung angegeben. Hierdurch kristallisiert sich unter anderen heraus, dass die geringfü-

gige Verschlechterung gegenüber der letzten Seniorenbefragung aus dem Jahr 2010 von 

̠ˮ̝ "ɔí ̠ˮ̞ ôȉǈȶȺ±ƖȺ±ĜŴȡ "ɔí |Ĝ± a±ɔȉȺ±ĜŴɔƖô |±ȉ ̇Ȉ"|ʞ±ô±̄ ˈɔȉɢlŦˈɔíɢĊȉ±Ɩ ist, die von 2,7 

auf 3,0 zurückgefallen ist. 

 

Abb. 2.1: Beurteilung der Verkehrsinfrastruktur  
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ƋĜȺ ±ĜƖ±ƌ {ɔȉlĊȡlĊƖĜȺȺȡʞ±ȉȺ ʘƶƖ ̟ˮ̠ ʞĜȉ| ʘƶƖ |±Ɩ .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ |±ȉ !ȡǺ±ŦȺ ̇ȠȺȉ"̘

ȶ±Ɩb±Ŵ±ɔlĊȺɔƖô̄ Ɩ"lĊ ʞĜ± ʘƶȉ ƌĜȺ !bȡȺ"Ɩ| "ƌ b±ȡȺ±Ɩ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥ˱ Ƞƶ ȡĜƖ| ƌĜȺ ȉɔƖ| ̣̦ ͅ 

mehr als zwei Drittel der älteren Menschen im Landkreis Kitzingen der Meinung, dass die 

̇ȠȺȉ"ȶ±Ɩb±Ŵ±ɔlĊȺɔƖô̄ ĜƖ ĜĊȉ±ȉ ó±ƌ±ĜƖ|± ̇ȡ±Ċȉ ôɔȺ̄ bˈʞ˱ ̇ôɔȺ̄ ĜȡȺ˱ {±ƌô±ô±Ɩɢb±ȉ ȡȺ±Ċ±Ɩ 

lediglich 3,4 % der Seniorinnen und Seniorenˮ |Ĝ± |Ĝ± ̇ȠȺȉ"ȶ±Ɩb±Ŵ±ɔlĊȺɔƖô̄ "Ŵȡ ̇ƌ"Ɩô±Ŵ̘

Ċ"íȺ̄ ƶ|±ȉ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ b±ˈ±ĜlĊƖ±Ɩ˱ °ȡ Ŧ"ƖƖ "Ŵȡƶ |"ʘƶƖ "ɔȡô±ô"Ɩô±Ɩ ʞ±ȉ|±Ɩˮ |"ȡȡ |±ȉ 

Asp±ŦȺ |±ȉ ̇ȠȺȉ"ȶ±Ɩb±Ŵ±ɔlĊȺɔƖô̄ Ŧ±ĜƖ Ɩ±ƖƖ±Ɩȡʞ±ȉȺ±ȡ ǹȉƶbŴ±ƌ íɢȉ |Ĝ± .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ 

im Landkreis Kitzingen darstellt.  

!Ɩ|±ȉȡ ȡĜ±ĊȺ ±ȡ |"ô±ô±Ɩ b±Ĝ |±ƌ !ȡǺ±ŦȺ ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺȺ±Ŵ̄ "ɔȡ˱ 

Für diese Kategorie ergibt sich anhand der Häufigkeitsverteilungen ein Anteil von 11,7 % 

|±ȉ .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩˮ |Ĝ± |Ĝ±ȡ±Ɩ !ȡǺ±ŦȺ ƌĜȺ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥ±Ɩ˱ ƕĜƌƌȺ ƌ"Ɩ Ɩƶch 

die 20,6 % der Seniorinnen und Senioren ĊĜƖˈɔˮ |Ĝ± |Ĝ±ȡ±Ɩ !ȡǺ±ŦȺ "Ŵȡ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ b±̘

werteten, ergibt sich ein Anteil von mehr als 32 %, die ƌĜȺ |±ȉ ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± 

ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺȺ±Ŵ̄ ĜƖ ĜĊȉ±ȉ ó±ƌ±ĜƖ|± ɔƖˈɔíȉĜ±|±Ɩ ȡĜƖ|˱ {±ƌ±ƖȺȡǺȉ±lĊ±Ɩ| ȉ±ȡɔŴȺĜ±ȉȺ "ɔlĊ ±ĜƖ 

vergleichsweise schlechter Durchschnittswert von 3,5, was ein Hinweis dafür ist, dass sich 

die Situation in diesem Bereich im Landkreis Kitzingen nicht optimal darstellt.  

{" "ƖˈɔƖ±Ċƌ±Ɩ ĜȡȺˮ |"ȡȡ b±ˈɢôŴĜlĊ |±ȡ !ȡǺ±ŦȺ±ȡ ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺ̘

Ⱥ±Ŵ̄ ȉ±ôĜƶƖ"Ŵ± ɓƖȺ±ȉȡlĊĜ±|± Ĝƌ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ b±ȡȺ±Ċ±Ɩˮ ʞ±ȉ|±Ɩ ĜƖ |±ȉ íƶŴô±Ɩ|±Ɩ 

Grafik die Beurteilungen zu dem Aspekt zusätzlich noch nach Versorgungsregionen dif-

ferenziert betrachtet. 

 

Abb. 2.2: a±ɔȉȺ±ĜŴɔƖô |±ȉ ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺȺ±Ŵ̄ Ɩ"lĊ ʗ±ȉȡƶȉ̘

gungsregionen  

 
 

ʝĜ± |Ĝ± !bbĜŴ|ɔƖô ˈ±ĜôȺˮ ʞĜȉ| |Ĝ± ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺȺ±Ŵ̄ ƌĜȺ ±ĜƖ±ƌ 

{ɔȉlĊȡlĊƖĜȺȺȡʞ±ȉȺ ʘƶƖ ̠ˮ̦ ĜƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇ƕƶȉ|̄ ʞ±ȡ±ƖȺŴĜlĊ ȡlĊŴ±lĊȺ±ȉ b±ɔȉ̘

Ⱥ±ĜŴȺ "Ŵȡ ĜƖ |±ȉ Ȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ˮ ĜƖ |±ȉ ±ĜƖ |ɔȉlĊȡlĊƖĜȺȺŴĜlĊ±ȉ ʝ±ȉȺ ʘƶƖ ̠ˮ̟ ±ȉȉ±ĜlĊȺ ʞɔȉde. 

{±ƌ±ƖȺȡǺȉ±lĊ±Ɩ| ±ƖȺȡlĊĜ±|±Ɩ ȡĜlĊ ĜƖ |±Ɩ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ±Ɩ ̇ƕƶȉ|̄ ƌ±Ċȉ "Ŵȡ ̡̝ ͅ 

|±ȉ a±íȉ"ôȺ±Ɩ íɢȉ |Ĝ± ť"Ⱥ±ôƶȉĜ±Ɩ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ ƶ|±ȉ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ˮ ʞ.Ċȉ±Ɩ| |±ȉ !ƖȺ±ĜŴ 

|±ȉ ɓƖˈɔíȉĜ±|±Ɩ±Ɩ ĜƖ |±ȉ Ȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ ƌĜȺ ʞ±ƖĜô±ȉ "Ŵȡ ̟̤ ͅ deutlich geringer ist. 
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{" |Ĝ± b±ȡȡ±ȉ±Ɩ °ȉô±bƖĜȡȡ± b±ˈɢôŴĜlĊ |±ȉ ̇!ƖbĜƖ|ɔƖô "Ɩ ǈíí±ƖȺŴĜlĊ± ʗ±ȉŦ±ĊȉȡƌĜȺȺ±Ŵ̄ ĜƖ 

|±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ ±ȉȉ±ĜlĊȺ ʞɔȉ|±Ɩˮ ŴĜ±ô±Ɩ ĊĜ±ȉ "ɔlĊ |Ĝ± Ŵ"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡʞ±ĜȺ b±ȡȺb±̘

werteten Gebietskörperschaften, und zwar die Stadt Iphofen mit einem Durchschnittswert 

von 2,3 sowie die Gemeinde Mainstockheim mit 2,4.  

ěƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇ƕƶȉ|̄ ŴĜ±ô±Ɩ |"ô±ô±Ɩ |Ĝ± Ŵ"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡʞ±ĜȺ ȡlĊŴ±lĊȺb±ʞ±ȉȺ±Ⱥ±Ɩ 

Gebietskörperschaften, und zwar die Gemeinde Geiselwind mit einem Durchschnittswert 

von 5,1 sowie die Stadt Prichsenstadt mit einem Durchschnittswert von 4,8.  

Als verbesserungsbedürftig wurde beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im 

Landkreis Kitzingen von den meisten |±ȉ !ŴȺ±ȉȡôȉɔǺǺ± "b ̣̝ ŝ"Ċȉ±Ɩ ̇b±ȡȡ±ȉ± aɔȡʘ±ȉbĜƖ̘

|ɔƖô̄ ƌĜȺ í"ȡȺ ̣̠ ͅ ɔƖ| ±ĜƖ± ̇ĊǈĊ±ȉ± ȹ"ŦȺɔƖô̄ ƌĜȺ ȉɔƖ| ̠̟ ͅ "Ɩô±ô±b±Ɩ˱ ƋĜȺ Ɩɔȉ ±Ⱥʞ"ȡ 

mehr als 7 % folgt weit dahinter das Argument, dass der ÖPNV ̇ôɢƖȡȺĜô±ȉ̄ ȡ±ĜƖ ȡƶŴŴȺ±ˮ 

ʞ.Ċȉ±Ɩ| ±ĜƖ± ̇b±ȡȡ±ȉ± a"ĊƖʘ±ȉbĜƖ|ɔƖô̄ Ɩɔȉ ʘƶƖ ʞ±ƖĜô±ȉ "Ŵȡ ̟ ͅ |±ȉ a±íȉ"ôȺ±Ɩ ô±íƶȉ|±ȉȺ 

wird. 

 

Abb. 2.3: Verbesserungsbedarf beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)  

 

 

Im Arbeitskreis wurde festgestellt, dass es mittlerweile bereits erfolgversprechende Ver-

besserungen in der Verkehrsinfrastruktur gibt. So wurde im Frühjahr 2023 das Pilotprojekt 

̇k"ŴŴĊ±ĜƖˈ̄ "Ŵȡ Ɩ±ɔ±ȉ ƋƶbĜŴĜȺ.Ⱥȡȡ±ȉʘĜl± ±ĜƖô±íɢĊȉȺ˱ ó±Ɩ±ȉ±ŴŴ ʞĜȉ| |±ȉ °ĜƖȡ"Ⱥˈ von Anruf- 

Sammeltaxis als deutlicher Fortschritt angesehen. 
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2.3 Nahversorgungsstruktur im Landkreis Kitzingen  

Da vor allem ältere Menschen oft nicht mehr selbst Auto fahren oder weitere Strecken 

nicht mehr zu Fuß bewältigen können und damit in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

wird für diese Generation die Lebensqualität stark davon beeinflusst, ob sie die Angele-

genheiten ihres täglichen Bedarfs selbstständig und ortsnah erledigen können. 

 

Für die Gemeinden stellt es deshalb zunehmend eine Herausforderung dar, eine umfas-

sende Nahversorgungsstruktur zu gewährleisten. Es wird immer schwieriger, unter zuneh-

mendem Konkurrenzdruck der großen, meist etwas außerhalb gelegenen Supermärkte 

und Discountern eine ausreichende Versorgung mit kleinen Lebensmittelläden in den Ge-

meinden aufrechtzuerhalten. Auch die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten sowie Apo-

theken oder anderweitigen Dienstleistungen wie Bank- oder Postfilialen ist nicht mehr 

allerorts flächendeckend und wohnungsnah gesichert. Ebenso sind soziale Treffpunkte 

wie Gaststätten in den Gemeinden zunehmend vom Verschwinden bedroht. Da diese Ent-

wicklungen vor allem für die wenig mobilen Seniorinnen und Senioren eine erhebliche 

Einschränkung der Lebensqualität bedeuten können, ist es als eine Aufgabe der Gemein-

den zu sehen, dieser entgegenzuwirken oder sich über alternative Versorgungsmöglich-

keiten wie Hol- und Bringdienste, mobile Läden etc. Gedanken zu machen.  

 

Um einen Überblick über die Nahversorgungsstruktur im Landkreis Kitzingen aus Sicht 

der Seniorinnen und Senioren zu bekommen, wurde diesen im Rahmen der Seniorenbe-

fragung auch die Möglichkeit gegeben, die infrastrukturellen Gegebenheiten im Bereich 

der Nahversorgungsstruktur in ihrer Gemeinde auf einer Notenskala von eins (sehr gut) 

bis sechs (ungenügend) zu beurteilen (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den 

Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.5.3).  

 

Hier ergibt sich für den gesamten Landkreis ein Durchschnittswert von 2,7. Die Bewertung 

der älteren Menschen hat sich damit gegenüber den Befragungsergebnissen aus dem 

Jahr 2010 mit einem Durchschnittwert von 2,5 etwas deutlicher verschlechtert als die Ver-

kehrsinfrastruktur.  

Welche Aspekte der Nahversorgungsstruktur im Einzelnen dafür verantwortlich sind, kann 

aus der folgenden Abbildung abgelesen werden, da in Klammern auch hier wieder die 

entsprechenden Durchschnittswerte aus dem Jahr 2010 angegeben wurden. 
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Abb. 2.4: Beurteilung der Nahversorgungsstruktur  

 
 

Wie der Vergleich mit den entsprechenden Durchschnittswerten aus dem Jahr 2010 zeigt, 

ist für die konstatierte Verschlechterung in erster Linie der Nahversorgungsbereich der 

̇a"ƖŦ±Ɩ ɔƖ| ȠǺ"ȉŦ"ȡȡ±Ɩ̄ ʘ±ȉ"ƖȺʞƶȉȺŴĜlĊˮ |" ĊĜ±ȉ |±ȉ {ɔȉlĊȡlĊƖĜȺȺ "ƌ ȡȺ.ȉŦȡȺ±Ɩ ʘƶƖ ̞ˮ̥ 

"ɔí ̟ˮ̥ ˈɔȉɢlŦô±ô"Ɩô±Ɩ ĜȡȺ˱ ˇɔ|±ƌ ĜȡȺ "ɔlĊ ±ĜƖ ȈɢlŦí"ŴŴ |±ȉ ̇ó"ȡȺȡȺ.ȺȺ±Ɩ̄ ʘƶƖ ̟ˮ̣ "ɔí ̠ˮ̝ 

zu verzeichnen. Ein geringerer, aber dennoch vorhandener Rückgang ist außerdem bei 

|±ȉ ̇ʗ±ȉȡƶȉôɔƖô ƌĜȺ -ȉˈȺ±Ɩ̄ ʘƶƖ ̟ˮ̟ "ɔí ̟ˮ̡ í±ȡȺˈɔȡȺ±ŴŴ±Ɩ˱ 

{±ƖƖƶlĊ ʞɔȉ|± |±ȉ ƕ"Ċʘ±ȉȡƶȉôɔƖôȡb±ȉ±ĜlĊ |±ȉ ̇a"ƖŦ±Ɩ ɔƖ| ȠǺ"ȉŦ"ȡȡ±Ɩ̄ ƌĜȺ |±ƌ 

stärksten Rückgang auch aktuell mit einem Durchschnittswert von 2,8 noch vergleichs-

weise gut bewertet.  

!ɔlĊ |Ĝ± ̇ʗ±ȉȡƶȉôɔƖô ƌĜȺ -ȉˈȺ±Ɩ̄ ʞɔȉ|± ȺȉƶȺˈ |±ȡ ȈɢlŦô"Ɩôȡ ƖƶlĊ ȉ±Ŵ"ȺĜʘ ôɔȺ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥ˱ 

a±ȡȡ±ȉ "Ŵȡ |Ĝ± -ȉˈȺ±ʘ±ȉȡƶȉôɔƖô ʞɔȉ|± ʘƶƖ |±Ɩ b±íȉ"ôȺ±Ɩ .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ Ɩɔȉ |Ĝ± ̇ʗ±ȉ̘

ȡƶȉôɔƖô ƌĜȺ !ǺƶȺĊ±Ŧ±Ɩ̄ b±ɔȉȺ±ĜŴȺ˱ Ƞƶ b±ɔȉȺ±ĜŴȺ±Ɩ í"ȡȺ ̤̦ ͅ |±ȉ a±íȉ"ôȺ±Ɩ |Ĝ± ̇ʗ±ȉȡƶȉôɔng 

ƌĜȺ !ǺƶȺĊ±Ŧ±Ɩ̄ Ĝƌ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ "Ŵȡ ̇ȡ±Ċȉ ôɔȺ̄ ƶ|±ȉ ̇ôɔȺ̄ˮ ȡƶ |"ȡȡ ȡĜlĊ íɢȉ |Ĝ±ȡ± 

Kategorie  ̙ wie bereits im Jahr 2010 ̙  auch bei der aktuellen Befragung wieder eine 

Durchschnittsnote von 2,1 ergibt.  

Während sich gegenüber der letzten Befragung fast alle Aspekte der Nahversorgungs-

struktur verschlechtert haben, wurde von den befragten älteren Menschen jedoch mit den 

̇°ĜƖŦ"ɔíȡƌǈôŴĜlĊŦ±ĜȺ±Ɩ̄ "ɔlĊ ±ĜƖ a±ȉ±ĜlĊ b±ȡȡ±ȉ "Ŵȡ Ĝƌ ŝ"Ċȉ ̟̝̞̝ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥˮ |±ƖƖ ĊĜ±ȉ ʘ±ȉ̘

besserte sich die Durchschnittsnote von 2,9 auf 2,6. 

Deutlich negativer bewerteten die älteren Menschen im Landkreis Kitzingen dagegen die 

ʗ±ȉȡƶȉôɔƖô ƌĜȺ ̇ǹƶȡȺ|Ĝ±ƖȡȺŴ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ˮ |Ĝ± ȺȉƶȺˈ ±ĜƖ±ȉ Ŵ±ĜlĊȺ±ȉ±Ɩ ʗ±ȉb±ȡȡ±ȉɔƖô ô±ô±Ɩ̘

über dem Jahr 2010 mit 3,2 auch aktuell wieder den ungünstigsten Wert im Bereich der 
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ƕ"Ċʘ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȡȺȉɔŦȺɔȉ ±ȉȉ±ĜlĊȺ˱ {±ƌ±ƖȺȡǺȉ±lĊ±Ɩ| ʞɔȉ|± |Ĝ± ʗ±ȉȡƶȉôɔƖô ƌĜȺ ̇ǹƶȡȺ̘

|Ĝ±ƖȡȺŴ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ "ɔlĊ ʘƶƖ ƌ±Ċȉ "Ŵȡ ±ĜƖ±ƌ ʗĜ±ȉȺ±Ŵ |±ȉ .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ "Ŵȡ ƌĜƖ|±ȡȺ±Ɩȡ 

̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥˮ ʞ±ȡĊ"Ŵb "ɔlĊ ĊĜ±ȉ ʞĜ±|±ȉ ±ĜƖ± !ɔȡʞ±ȉȺɔƖô Ɩ"lĊ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±̘

gionen durchgeführt wurde. 

 

Abb. 2.5: a±ɔȉȺ±ĜŴɔƖô |±ȉ ̇ǹƶȡȺ|Ĝ±ƖȡȺŴ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ Ɩ"lĊ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ±Ɩ 

 

 

IƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇ƕƶȉ|̄ war mehr als die Hälfte der Befragten mit den Angebo-

ten der Post zufrieden, wohingegen im Süden weniger als 35  % dieser Meinung waren. 

a±Ĝ |±Ɩ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ±Ɩ̄ bˈʞ˱ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|±Ɩ̄ a±ʞ±ȉȺɔƖô±Ɩ resultierten noch stärkere 

{Ĝíí±ȉ±Ɩˈ±Ɩ ˈʞĜȡlĊ±Ɩ |±Ɩ b±Ĝ|±Ɩ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ±Ɩ˱ Ƞƶ ʞɔȉ|±Ɩ |Ĝ± ̇ǹƶȡȺ|Ĝ±ƖȡȺŴ±Ĝȡ̘

ȺɔƖô±Ɩ̄ ĜƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ ʘƶƖ ĜƖȡô±ȡ"ƌȺ ƌ±Ċȉ "Ŵȡ ̠̟ ͅ ƌĜȺ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ 

ƶ|±ȉ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ b±ʞ±ȉȺ±Ⱥˮ ʞ.Ċȉ±Ɩ| Ĝƌ ƕƶȉ|±Ɩ |±ȡ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ±ȡ Ɩɔȉ ȉɔƖ| ̞̤ ͅ |Ĝ±ȡ±ȉ 

Meinung waren. Dementsprechend schneidet das Dienstleistungsangebot der Post mit 

einer durchschnittlichen BeweȉȺɔƖô ʘƶƖ ̠ˮ̢ ĜƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ "ɔlĊ |±ɔȺŴĜlĊ 

schlechter ab als in der Region Nord, wo im Schnitt die Note 2,9 und damit eine deutlich 

bessere Bewertung als im Jahr 2010 vergeben wurde.  

{" |Ĝ± b±ȡȡ±ȉ±Ɩ °ȉô±bƖĜȡȡ± b±ˈɢôŴĜlĊ |±ȉ ̇ǹƶȡȺ|Ĝ±ƖȡȺŴ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ ĜƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±̘

ôĜƶƖ ̇ƕƶȉ|̄ ±ȉȉ±ĜlĊȺ ʞɔȉ|±Ɩˮ ŴĜ±ô±Ɩ ĊĜ±ȉ "ɔlĊ |Ĝ± Ŵ"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡʞ±ĜȺ b±ȡȺb±ʞ±ȉȺ±Ⱥ±Ɩ ó±bĜ±Ⱥȡ̘

körperschaften, und zwar die Gemeinde Geiselwind mit einem Durchschnittswert von 2,1 

und die Stadt Volkach sowie die Gemeinde Wiesentheid mit jeweils 2,3.  

ěƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ ŴĜ±ô±Ɩ |"ô±ô±Ɩ |Ĝ± Ŵ"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡʞ±ĜȺ am schlechtesten be-

werteten Gebietskörperschaften, und zwar die Gemeinde Großlangheim mit einem Durch-

schnittswert von 5,1 sowie die Gemeinde Markt Einersheim mit einem Durchschnittswert 

von 4,9.  

Wenn man im Landkreis Kitzingen wieder an den guten Wert bezüglich der gemeindli-

chen Nahversorgungsstruktur aus dem Jahr 2010 herankommen will, sollte also in erster 

ųĜƖĜ± ±ĜƖ± ʗ±ȉb±ȡȡ±ȉɔƖô |±ȉ ̇ǹƶȡȺ|Ĝ±ƖȡȺŴ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ ĜƖȡb±ȡƶƖ|±ȉ± ĜƖ |±ȉ ʗ±ȉȡƶȉôɔƖôȡȉ±̘

ôĜƶƖ ̇Ƞɢ|̄ Ĝƌ ìƶŦɔȡ ȡȺ±Ċ±Ɩ˱ 
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2.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ěƖȺ±ôȉĜ±ȉȺ± ƵȉȺȡ- und 

°ƖȺʞĜlŦŴɔƖôȡǺŴ"ƖɔƖô̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺ̘

zingen  

Aufgrund der Ergebnisse der Seniorenbefragung kann davon ausgegangen werden, dass 

im Landkreis Kitzingen sowohl in Bezug auf die Nahversorgungs- als auch auf die Ver-

kehrsinfrastruktur ein Verbesserungsbedarf besteht. Wie in den vorausgehenden Ab-

schnitten erläutert, wird die Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren in einigen Ge-

meinden durch einen unzureichend ausgebauten öffentlichen Nahverkehr (vgl. Kap. 2.2) 

sowie durch einen Mangel an Postfilialen (vgl. Kap. 2.3) beeinträchtigt. 

 

Um die Problemfelder genauer regional einzugrenzen, wurde für beide Problemfelder zu-

nächst eine Auswertung nach den definierten Versorgungsregionen vorgenommen und 

anschließend eine Auswertung nach Gemeinden.  

 

Hierbei kristallisierte sich heraus, dass der öffentliche Nahverkehr v.a. im nördlichen Land-

kreis, insbesondere in der Gemeinde Geiselwind sowie der Stadt Prichsenstadt unzu-

reichend ausgebaut ist (vgl. Kap. 2.2) und der Mangel an Postfilialen stärker im südlichen 

Landkreis, insbesondere in den Gemeinden Großlangheim und Markt Einersheim (vgl. 

Kap. 2.3) von den Seniorinnen und Senioren als problematisch empfunden wird.  

 

Tab. 2.1: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ěƖȺ±ôȉĜ±ȉȺ± ƵȉȺȡ- und 

°ƖȺʞĜlŦŴɔƖôȡǺŴ"ƖɔƖô̄  

Ziele und Maßnahmen  Betroffene  Region  Zuständigkeit  
Realisierungs -

zeitraum  

Ständige Weiterentwicklung 

des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (z.B. Callheinz) 

Nördlicher Landkreis, ins-

besondere in der Ge-

meinde Geiselwind sowie 

der Stadt Prichsenstadt 

Gemeinden, 

Landkreis 
kontinuierlich  

Sicherstellung des Dienstleis-

tungsangebots der Post 

durch Einrichten von Post-

schaltern in gut erreichbaren 

Supermärkten oder anderen 

Handelsgeschäften 

Südlicher Landkreis, ins-

besondere in den Ge-

meinden Großlangheim 

und Markt Einersheim 

Gemeinden, Post 

AG, ortsansässige 

Geschäfte 

kurzfristig 

Prüfung von Möglichkeiten 

zur wohnortnahen Versor-

gung mit Lebensmitteln (mo-

bil, Mitbringdienste etc.)  

Alle Gemeinden und 

Stadt-/Ortsteile  

Gemeinden, orts-

ansässige Ge-

schäfte, Land-

kreis 

kurzfristig 

Unterstützung bei der Orga-

nisation von Mitfahrdiensten 

zum Erreichen von Post, Ärz-

tinnen und Ärzte, Apotheken 

etc. 

Alle Gemeinden und 

Stadt-/Ortsteile  

Gemeinden, 

Nachbarschafts-

hilfen, Privatiniti-

ativen 

kurzfristig 
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3. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ʝƶĊƖ±Ɩ ˈɔ ĉ"ɔȡ± im Alter ̄  

3.1 Allgemeine Vorbemerkung  

Nach dem Austritt aus dem Berufsleben verbringen die meisten Menschen an keinem 

anderen Ort mehr Zeit als in ihrer eigenen Wohnung. Die Wohnung spielt daher eine 

maßgebliche Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Da es dem 

Wunsch der meisten Seniorinnen und Senioren entspricht, so lange wie möglich in der 

eigenen Wohnung leben zu können, soll die damit verbundene Problematik im folgenden 

Kapitel näher erläutert werden. Der vorliegende Bericht gibt deshalb einen Überblick über 

den Bestand an seniorengerechten Wohnungen im Landkreis und den Hilfsdiensten, die 

für das Wohnen im Alter von wichtiger Bedeutung sind, sowie über die wichtigsten Er-

ô±bƖĜȡȡ± |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩb±íȉ"ôɔƖô ˈɔƌ ȹĊ±ƌ±Ɩb±ȉ±ĜlĊ ̇ʝƶĊƖ±Ɩ Ĝƌ !ŴȺ±ȉ̄˱ ˇɔƌ !bȡlĊŴɔȡȡ 

des Kapitels gibt schließlich eine tabellarische Übersicht Auskunft über die aus den Ana-

lysen abgeleiteten Maßnahmenempfehlungen für das Wohnen im Alter im Landkreis Kit-

zingen. 

 

3.2 Seniorengerechtes Wohnen  

3.2.1 Vorbemerkung  

Die Anforderungen an das Wohnen verändern sich mit dem Lebensalter. Sie sind zwangs-

läufig abhängig von der körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung des Einzelnen. 

Sowohl körperliche als auch psychische Einschränkungen treten mit zunehmendem Alter 

häufiger auf. Auch der Schwerbehindertenanteil unter der älteren Bevölkerung ist erheb-

lich höher als bei den Jüngeren.  

 

Eine altersgerecht ausgestattete Wohnung sollte die Sicherheit bieten, auch bei einer ein-

tretenden Einschränkung der Bewegungsfähigkeit noch problemlos bewohnbar zu sein. 

Die Minimalanforderungen an seniorengerechte Wohnungen sind schon durch kleine 

Veränderungen erreichbar. Beispiele hierfür sind die Verringerung von Stufen und 

Schwellen, Bewegungshilfen, Haltegriffe an verschiedenen Stellen in der Wohnung oder 

rutschfeste Bodenbeläge. Eine genaue Übersicht über alle Merkmale einer barrierefreien 

Wohnung f indet sich in der DIN 18 040. Hier ist insbesondere der Teil 2 der Vorschrift 

relevant, in dem Empfehlungen zur Anwendung für jede Art von barrierefreiem Woh-

nungsbau gegeben werden. 

 

Da das seniorengerechte Wohnen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung ge-

winnt, haben sich als Alternativen zur stationären Unterbringung eine Reihe von Organi-

sationsmodellen entwickelt, in deren Rahmen das seniorengerechte Wohnen verwirklicht 

werden kann. Um hier einen einführenden Überblick zu geben, werden die wichtigsten 

alternativen Wohnformen im Folgenden kurz zusammengefasst.  
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a) Betreutes Wohnen  

 

In einer betreuten Wohnanlage wohnen die Seniorinnen und Senioren völlig unabhängig 

in einer zentral gelegenen, nach DIN 18 040 barrierefrei ausgestatteten Wohnung. Bei 

Veränderungen des Gesundheitszustandes können die angebotenen Hilfeleistungen in 

!ƖȡǺȉɔlĊ ô±Ɩƶƌƌ±Ɩˮ |˱Ċ˱ Ş± Ɩ"lĊ a±|"ȉí ̇ˈɔô±Ŧ"ɔíȺ̄ ʞ±ȉ|±Ɩ˱ {Ĝ± ʝƶĊƖ"ƖŴ"ô±Ɩ bĜ±Ⱥ±Ɩ 

darüber hinaus Gemeinschaftsräume, die Treffpunkte für die Seniorinnen und Senioren 

darstellen und einer Vereinsamung im Alter entgegenwirken sollen. 

 

b)  Seniorenwohngemeinschaften  

 

Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖʞƶĊƖô±ƌ±ĜƖȡlĊ"íȺ±Ɩˮ ƶíȺ "ɔlĊ Ŧɔȉˈ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ-ʝóȡ̄ ô±Ɩ"ƖƖȺˮ b±ȉɔĊ±Ɩ "ɔí |±ƌ 

Prinzip, im Alter nicht alleine zu sein und sich gegenseitig nach besten Möglichkeiten zu 

unterstützen. Meist ist diese Wohnform privat organisiert und kommt dadurch zustande , 

dass zwei oder mehrere alleinstehende Seniorinnen und Senioren beschließen, zusam-

menzuziehen. 

 

c) Wohnen im Quartier  

 

Quartierskonzepte sehen ambulante und sozialraumorientierte Wohn- und Unterstüt-

zungsformen im Quartier vor, die von einer Begegnungsmöglichkeit für ältere Menschen 

bis hin zur Schaffung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft reichen können. Hier 

steht die Sicherstellung bzw. der Aufbau einer kleinräumigen Versorgungsinfrastruktur im 

Vordergrund  ̙nicht nur für ältere Menschen, sondern für alle Quartiersbewohnerinnen 

und Quartiersbewohner.  

 

d)  Intergeneratives Wohnen/Mehrgenerationenwohnen  

 

ĉĜƖȺ±ȉ |±ƌ a±ôȉĜíí ̇ĜƖȺ±ȉô±Ɩ±ȉ"ȺĜʘ±ȡ ʝƶĊƖ±Ɩ̄ ʘ±ȉbĜȉôȺ ȡĜlĊ |Ĝ± ě|±±ˮ |"ȡȡ ǹ±ȉȡƶƖ±Ɩ ɔƖ̘

terschiedlichen Alters und Familienstandes in einem Haus zusammenleben, um sich ge-

genseitig zu unterstützen. So können hier beispielsweise Alleinerziehende die älteren Be-

wohnerinnen und Bewohner im Haushalt unterstützen und im Gegenzug die älteren Be-

wohnerinnen und Bewohner die Kinder der Jüngeren beaufsichtigen, wenn diese einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. 

 

e) Betreutes Wohnen zu Hause  

 

Das Betreute Wohnen zu Hause bietet die Möglichkeit, in der eigenen Häuslichkeit woh-

nen zu bleiben, aber dennoch verbindliche, kontinuierliche Betreuung zu bekommen. Mit 

Hilfe einer Koordinationsstelle, die als Vertragspartner für die vermittelten Leistungen ga-

rantiert, wird die ehrenamtliche oder professionelle Hilfe aus einem breiten Dienstleis-

tungsangebot individuell und bedarfsgerecht zusammengestellt.  

 

ƋĜȺ !ɔȡƖ"Ċƌ± |±ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩȡ ˈɔ ĉ"ɔȡ±̄ ȡĜƖ| "ŴŴ± ô±Ɩ"ƖƖȺ±Ɩ "ŴȺ±ȉƖ"ȺĜʘ±Ɩ 

Wohnformen für die Seniorinnen und Senioren mit einem Umzug verbunden, fördern 
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aber im Gegensatz zu klassischen Alten- oder Pflegeheimen ein selbstbestimmtes Leben 

der älteren Menschen, solange sie dieses in einzelnen Bereichen noch führen können. 

 

{Ĝ± ̇"ƌbɔŴ"ƖȺ b±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖô±ƌ±ĜƖȡlĊ"íȺ±Ɩ̄ ʞɔȉ|±Ɩ b±Ĝ |±ȉ ƶbĜô±Ɩ !ɔíˈ.ĊŴɔƖô |±ȉ 

seniorengerechten Wohnmöglichkeiten aus gutem Grund nicht berücksichtigt, da es sich 

ĊĜ±ȉb±Ĝ ƖĜlĊȺ ɔƌ ±ĜƖ± ʝƶĊƖíƶȉƌ íɢȉ ̇ȉɢȡȺĜô±̄ .ŴȺ±ȉ± Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ Ċ"Ɩ|±ŴȺˮ ȡƶƖ|±ȉƖ ɔƌ ±ĜƖ± 

Pflegeeinrichtung, die eine Mischform zwischen dem stationären und dem ambulanten 

Pflegebereich darstellt. Da hier in erster Linie demenzkranke Menschen versorgt werden, 

ȡĜƖ| ȡĜ± Ĝƌ Ȉ"Ċƌ±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇Hilfen für Menschen mit gerontopsychiatri-

schen ErkrankɔƖô±Ɩ̄ ˈɔ b±Ċ"Ɩ|±ŴƖ˱ 

 

ˇɔƌ ô±Ɩ"ɔ±ȉ±Ɩ ʗ±ȉȡȺ.Ɩ|ƖĜȡ |±ȉ !bôȉ±ƖˈɔƖô ˈɔƌ ̇ȡ±ƖĜƶȉ±Ɩô±ȉ±lĊȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩ̄ ȡƶŴŴ "b±ȉ 

auch an dieser Stelle eine kurze Beschreibung erfolgen: Ambulant betreute Wohngemein-

schaften entsprechen einem familienähnlichen Zusammenleben von überwiegend de-

menzkranken Menschen in einer barrierefreien Wohnung. Jede Mieterin bzw. jeder Mieter 

hat ein eigenes Zimmer als Privatbereich. Wohnküche, Pflegebad oder andere Gemein-

schaftsräume werden dagegen meist gemeinsam genutzt. Die Betreuung wird stunden-

weise oder rund um die Uhr durch Betreuungspersonal sichergestellt. Alltag, Art und Um-

fang der Pflege- und Betreuungsleistungen werden dabei auf die individuellen Bedürf-

nisse der Bewohnerinnen und Bewohnerabgestimmt und von ambulanten Diensten ge-

leistet. 

 

Darüber hinaus entstehen immer wieder andere, anders benannte, abgewandelte oder 

.ĊƖŴĜlĊ± ìƶȉƌ±Ɩ |±ȡ ų±b±Ɩȡ Ĝƌ !ŴȺ±ȉˮ ʞĜ± ˈ˱a˱ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊ"ɔȡô±ƌ±ĜƖȡlĊ"íȺ±Ɩ̄ˮ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ-

ĉ.ɔȡ±ȉ̄ bˈʞ˱ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ-ʝƶĊƖ|ǈȉí±ȉ̄ ƶ|±ȉ ̇ʝƶĊƖ±Ɩ ô±ô±Ɩ ĉĜŴí±̄˱ 

 

3.2.2 Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis 

Kitzingen  

Auch im Landkreis Kitzingen gibt es Ɩ±b±Ɩ |±Ɩ ̇ŦŴ"ȡȡĜȡlĊ±Ɩ̄ °ĜƖȉĜlĊȺɔƖô±Ɩ |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ̘

hilfe noch anderweitige Wohnangebote, in denen die Seniorinnen und Senioren als Ei-

gentümer oder als Mieter in einer seniorengerecht ausgestatteten Umgebung wohnen 

und dort teilweise bei Bedarf auch ambulant betreut werden können. Die folgende Tabelle 

gibt einen nach Gemeinden zusammengefassten Überblick über den Bestand im Bereich 

der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis Kitzingen.  
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Tab. 3.1: Bestand im Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis 

Kitzingen  

Quelle: Eigene Erhebung 2023, * ETW = Eigentumswohnungen; MW = Mietwohnungen 

 

Wie die tabellarische Übersicht zeigt, stehen in der Stadt Kitzingen mit Abstand die meis-

ten seniorengerechten Wohnangebote zur Verfügung, und zwar 127 Wohnungen in fünf 

Wohnobjekten. Dahinter rangieren die Gemeinden Wiesentheid, Volkach, Iphofen, Markt-

steft und Schwarzach am Main, die in der Bestandserhebung zwischen 20 und 40 senio-

rengerechte Wohnungen angegeben haben.  

 

Insgesamt bestehen im Landkreis Kitzingen nach Ergebnissen der Bestandserhebung 302 

Wohnungen in 21 Wohnobjekten.  Da bei der letzten Bestandserhebung im Jahr 2010 von 

den Gemeinden nur sechs Wohnobjekte mit insgesamt 72 Wohnungen angegeben wur-

den, ist somit davon auszugehen, dass in den letzten 13 Jahren im Landkreis Kitzingen 15 

neue seniorengerechte Wohnobjekte geschaffen wurden. Damit hat sich der Bestand im 

Bereich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis Kitzingen von 2010 bis 2023 

mehr als vervierfacht. 

 

Die folgenden Abbildungen geben nun einen Überblick, wie sich der Bestand der senio-

rengerechten Wohnangebote im Landkreis Kitzingen seit dem Jahr 2010 hinsichtlich der 

Standort  

Anzahl 

der 

Wohn

-ob-

jekte  

Eigen-

tumsver -

hältnis  

Anzahl 

der 

Wohnein

-heiten  

Wohnungsangebot  
Grad der  

Barrierefreiheit  

1-Zi.-

W. 

2-Zi.-

W. 

3-Zi.-

W. 

4/5 -

Zi.-

W. 

18040 
18040+

R 

Geiselwind 1 ETW/MW 10 0 1 9 0 10 

Iphofen 5 MW 30 7 19 2 1/1 13 17 

Kitzingen 5 ETW/MW 127 1 57 58 11/0 125 2 

Mainstock-

heim 
2 ETW 4 0 0 4 0 - 4 

Marktbreit  1 ETW 12 0 6 6 0 12 - 

Marktsteft  1 ETW/MW 25 2 23 0 0 25 - 

Schwarzach 

am Main 
2 ETW 21 1 14 6 0 21 - 

Volkach 3 ETW 36 11 15 10 0 36 - 

Wiesentheid 1 ETW 37 0 0 37 0 37 - 

Landkreis 

Kitzingen  
21 

ETW/M

W 
302 22 135 132 12/1  279 23 



20 : Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 3: Zusammenfassung und Empfehlungen 

Eigentumsformen, der Barrierefreiheit und der Wohnungsgrößen verändert hat. Die fol-

gende Abbildung zeigt zunächst, wie sich die seniorengerechten Wohnangebote im Land-

kreis Kitzingen differenziert nach den Eigentumsformen verändert haben. 

 

Abb. 3.1: Entwicklung des Bestands an seniorengerechten Wohnangeboten nach Ei-

gentumsform  seit 2010  

 

 

Wie aus dem rechten Teil der Abbildung hervorgeht, stehen im Bereich der seniorenge-

rechten Wohnangebote im Landkreis Kitzingen aktuell mit einem Anteil von mehr als  

44 % überwiegend Eigentumswohnungen zur Verfügung , während der Anteil der Miet-

wohnungen lediglich bei unter 30  % liegt . Bei einem relativ großen Anteil der senioren-

gerechten Wohnobjekte wurde im Rahmen der Bestandserhebung angegeben, dass eine 

Differenzierung nach Eigentums- und Mietwohnungen nicht möglich sei, da in diesen 

Wohnobjekten sowohl Eigentums- als auch Mietwohnungen zur Verfügung stehen und 

die Eigentumswohnungen zudem noch teilweise vermietet seien.  

Dennoch kann anhand des Vergleichs der seniorengerechten Wohnangebote mit  den 

entsprechenden Ergebnissen aus dem Jahr 2010 festgestellt werden, dass in den letzten 

13 Jahren im Landkreis Kitzingen mehr Eigentumswohnungen als Mietwohnungen hinzu 

gekommen sind. Diese Entwicklung ist in Anbetracht der Tatsache, dass sich nicht alle 

älteren Menschen eine Eigentumswohnung leisten können, als ungünstig  anzusehen. 

 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über den Bestand im Bereich der senioren-

gerechten Wohnangebote im Landkreis Kitzingen differenziert nach dem Grad der Barri-

erefreiheit. 
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Abb. 3.2: Bestand an seniorengerechten Wohnangeboten nach dem Grad der Bar-

rierefreiheit  

 
 

Wie die Abbildung zeigt, stehen im Landkreis Kitzingen 278 Wohnungen zur Verfügung, 

die nach der DIN-Vorschrift 18040 als barrierefrei zu bezeichnen sind, während nur 24 

ʝƶĊƖɔƖô±Ɩ ˈɔȡ.ȺˈŴĜlĊ ̇ȉƶŴŴȡȺɔĊŴô±ȉ±lĊȺ̄ sind und daher die DIN-Vorschrift 18040+ er-

füllen. Diese Wohnungen haben beispielsweise eine größere Türbreite aufzuweisen und 

verfügen zum einen über ein vollständig rollstuhlgerechtes Bad und zum anderen über 

eine vollständig rollstuhlgerechte Küche. 

 

Ein unmittelbarer Vergleich mit den entsprechenden Ergebnissen aus dem Jahr 2010 ist 

leider nicht möglich, da die damals geltende DIN-Vorschrift 18025 noch nicht so ausdif-

ferenziert war. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2010 zur Ver-

fügung stehenden Wohnungen höchstens den Kriterien der neuen DIN-Vorschrift 18040 

entsprechen. Es ist daher an dieser Stelle festzustellen, dass sich in den letzten 13 Jahren 

im Landkreis Kitzingen nicht nur der Bestand an barrierefreien Wohnungen beträchtlich 

erhöht hat, sondern auch was die Barrierefreiheit angeht deutliche Fortschritte zu ver-

zeichnen sind.  

 

Den Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kitzingen stehen lediglich 22 Ein-Zimmer-

Wohnungen zur Verfügung. Mehrheitlich besteht das Angebot an seniorengerechten 

Wohnungen allerdings mit einer Zahl von insgesamt 267 aus Zwei- und Drei-Zimmer-

Wohnungen. Das Angebot an größeren Wohnungen ist mit 13 Wohnungen dagegen nur 

sehr gering ausgeprägt.  

 

Gerade für alleinstehende Seniorinnen und Senioren sind allerdings vor allem Ein- und 

Zwei-Zimmer-Wohnungen interessant, die mit einer Zahl von insgesamt 157 Wohnungen 

und einem Anteil von 52 % nur geringfügig  mehr als die Hälfte der seniorengerechten 

Wohnungen im Landkreis Kitzingen ausmachen.  
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Im Folgenden werden die Veränderungen bezüglich der Wohnungsgrößen in den letzten 

13 Jahren dargestellt. 

 

Abb. 3.3: Entwicklung des Bestands an seniorengerechten Wohnangeboten nach 

Wohnungsgröße seit 2010  

 
 

Während die Zahl der Ein-Zimmer-Wohnungen in den letzten 13 Jahren lediglich um neun 

Wohnungen angestiegen ist, sind im Landkreis Kitzingen vor allem größere Wohnungen 

hinzugekommen. So sind seit 2010 insgesamt 145 Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen 

hinzugekommen, während der Bestand an seniorengerechten Ein- und Zwei-Zimmer-

Wohnungen nur um 91 Wohneinheiten angestiegen ist .  

 

Diese Entwicklung ist in Anbetracht der Tatsache, dass ältere Menschen ̙ vor allem, wenn 

sie alleinstehend sind ̙  eher kleinere seniorengerechte Wohnungen benötigen, als un-

günstig anzusehen. 

 

Zudem verteilen sich die seniorengerechten Wohnangebote auch nicht gleichmäßig über 

den gesamten Landkreis, wie die folgende kartographische Abbildung zeigt . 
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Abb. 3.4: Bestand an seniorengerechten Wohnangeboten nach Standorten  

 
 

Wie die kartographische Abbildung zeigt, konzentrieren sich die seniorengerechten 

Wohnangebote schwerpunktmäßig auf die Versorgungsregion Süd und hier vor allem auf 

die Städte Kitzingen und Iphofen. In der Versorgungsregion Nord stehen lediglich in 

Volkach, Schwarzach am Main, und Wiesentheid einige seniorengerechte Wohnangebote 

zur Verfügung, während im Osten der Versorgungsregion Nord lediglich in Geiselwind 

zehn barrierefreie Wohnungen existieren. 

 

Außerdem fällt auf, dass in der Versorgungsregion Nord fast ausschließlich Eigentums-

wohnungen zur Verfügung stehen, die sich vor allem alleinstehende Seniorinnen und Se-

nioren selten leisten können. 
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3.3 Hilfsdienste für das Wohnen im Alter  

Die meisten Unfälle passieren im häuslichen Bereich. Nach den Angaben des Statistischen 

Bundesamtes ereignen sich in Deutschland jährlich fast 13.600 tödliche Unfälle im häusli-

chen Bereich. Mit einer Zahl von rund 12.400 sind mehr als 91% dieser Unfallopfer Seni-

orinnen und Senioren ab 65 Jahren.  

 

Viele der häuslichen Unfälle sind auf Unachtsamkeit oder Selbstüberschätzung zurückzu-

führen. Bei den Seniorinnen und Senioren jedoch liegt es oft daran, dass sie sich selbst in 

Gefahr begeben, indem sie Tätigkeiten ausführen wollen, die ihr physischer oder psychi-

scher Zustand nicht mehr erlaubt. Mit zunehmendem Alter bauen die motorischen wie 

psychischen Fähigkeiten verstärkt ab. Zuvor stets als alltäglich angesehene Tätigkeiten 

wie Putzen, Einkaufen, Kochen etc. sind ab einem gewissen Alter oder Gesundheitszu-

stand jedoch nicht mehr oder nur noch eingeschränkt selbständig ausführbar. Damit die 

Seniorinnen und Senioren trotzdem möglichst lange in der eigenen Wohnung leben kön-

nen, brauchen sie auch in alltagspraktischen Dingen zusätzliche Unterstützung, die nicht 

nur von den Angehörigen geleistet werden kann. Vielmehr ist ein breites Angebot von 

ambulanten Diensten und privat bezahlten oder ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

notwendig, die den älteren Menschen im hauswirtschaftlichen Bereich zur Hand gehen 

und beispielsweise für sie Einkäufe erledigen, ihre Wäsche waschen oder sie mit Mahlzei-

ten versorgen. Durch derartige Hilfsdienste kann verhindert werden, dass sich die älteren 

Menschen notgedrungen ihrem Zustand entsprechend eigentlich unzumutbaren An-

strengungen aussetzen oder, im gegenteiligen Fall, verwahrlosen. 

 

3.3.1 Bestand an hauswirtschaftlichen Hilfsdiensten im Landkreis Kitzingen  

Bei den anerkannten Pflegebedürftigen, die zusätzlich zur Pflege auch Hilfe im hauswirt-

schaftlichen Bereich benötigen, übernehmen diese Aufgabe ebenfalls die ambulanten 

Pflegedienste.  

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Pflegedienste im Land-

kreis Kitzingen, die nach eigenen Angaben zusätzlich zur Pflege auch Hilfe im hauswirt-

schaftlichen Bereich übernehmen. Zusätzlich wurde in der letzten Zeile der Tabelle der 

̇ĉ"ɔȡʞĜȉȺȡlĊ"íȺŴĜlĊ± ì"lĊȡ±ȉʘĜl± Ƌ"ĜƖíȉ"ƖŦ±Ɩ̄ "ɔíô±Ɩƶƌƌ±Ɩˮ |" auch dieser im Land-

kreis Kitzingen Hilfe im hauswirtschaftlichen Bereich anbietet. 
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Tab. 3.2: Bestand an hauswirtschaftlichen Hilfsdiensten im Landkreis Kitzingen  

Anbieter  Standort  

Betreuung und Pflege zuhause Sozialstation Dettelbach Dettelbach 

KMR Ambulanter Med. Pflegedienst Kurt Roth Dettelbach 

Zentrale Diakoniestation Geiselwind 

Sozialstation Iphofen Iphofen 

BRK Sozialstation Kitzingen (inklusive BRK Sozialstation Wie-

sentheid) 
Kitzingen 

Caritas-Sozialstation St. Hedwig Kitzingen 

Diakoniestation Kitzingen Kitzingen 

Diakoniestation Markt Einersheim Markt Einersheim 

Cura-Med ambulanter Pflegedienst Marktbreit  

Ambulante Pflege Marktbreit  Marktbreit  

Maintal Pflege Michael Hopp Marktsteft  

Mobile Fachpflege Bobach Obernbreit  

Medicare - Ihre Pflegepartner Rödelsee/Fröhstockheim 

Ambulanter Pflegedienst Claudius Feidel Schwarzach am Main 

Caritas-Sozialstation St. Laurentius Volkach 

Die Dorfschwestern GmbH & Co KG Wiesenbronn 

Hauswirtschaftlicher Fachservice Mainfranken Volkach/Obervolkach 

Quelle: Eigene Erhebung 2021-2023 

 

Die aufgeführten hauswirtschaftlichen Hilfsdienste setzen sich zusammen aus den ambu-

lanten Pflegediensten, zu deren Angebot auch hauswirtschaftliche Leistungen gehören, 

ɔƖ| |±ƌ ô±ƌ±ĜƖƖɢȺˈĜô±Ɩ ʗ±ȉ±ĜƖ ̇ĉ"ɔȡʞĜȉȺȡlĊ"íȺŴĜlĊ±ȉ ì"lĊȡ±ȉʘĜl± Ƌ"ĜƖíȉ"ƖŦ±Ɩ̄˱ {Ĝ± "ƌ̘

bulanten Pflegedienste beschäftigen für die hauswirtschaftlichen Hilfeleistungen entspre-

chend ausgebildetes Fachpersonal, wie z.B. Hauswirtschafterinnen oder -helfer und Haus-

wirtschaftshelferinnen oder -helfer, und zusätzlich angelerntes Hilfspersonal, das von den 

hauswirtschaftlichen Fachkräften entsprechend angeleitet wird. Seit der letzten Bestand-

serhebung im Jahr 2010 haben beide Berufsgruppen in den ambulanten Pflegediensten 

beträchtlich zugenommen, wie folgende Abbildung zeigt.   
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Abb. 3.5: Entwicklung der hauswirtschaftlichen Fachkräfte und der Hilfskräfte seit 

2010 

 
 

Wie die Gegenüberstellung zeigt, sind die hauswirtschaftlichen Fachkräfte innerhalb der 

letzten 13 Jahre von 3,5 auf 14,1 Vollzeitstellen angestiegen und haben sich damit fast 

vervierfacht. Weiterhin hat seit 2010 auch das Hilfspersonal von 15,5 auf 41,4 Vollzeitstel-

len deutlich zugenommen. Nimmt man beide Gruppen zusammen ist davon auszugehen, 

dass sich die von den ambulanten Diensten durchgeführten hauswirtschaftlichen Hilfe-

leistungen innerhalb der letzten 13 Jahre mindestens verdreifacht haben. 

 

Neben den ambulanten Diensten ist im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung auch 

ƖƶlĊ |±ȉ ̇ĉ"ɔȡʞĜȉȺȡlĊ"íȺŴĜlĊ±ȉ ì"lĊȡ±ȉʘĜl± Ƌ"ĜƖíȉ"ƖŦ±Ɩ̄ "ŦȺĜʘ˱ Bei diesem Verein handelt 

es sich um einen Zusammenschluss von derzeit 17 ausgebildeten Hauswirtschafterinnen 

und Familienpflegerinnen, von denen sieben im Landkreis Kitzingen wohnen und auch 

hier tätig sind . Die Frauen arbeiten zwar weitgehend selbstständig, werden aber von der 

Zentrale aus koordiniert, die ihnen die Aufträge weiterleitet. Die Hilfeleistungen des 

̇ĉ"ɔȡʞĜȉȺȡlĊ"íȺŴĜlĊ±Ɩ ì"lĊȡ±ȉʘĜl±ȡ̄ˮ |Ĝ± rund 30,- ͮ Ǻȉƶ ȠȺɔƖ|± ŦƶȡȺ±Ɩˮ ʞ±ȉ|±Ɩ derzeit 

über den gesamten Landkreis Kitzingen verteilt  von 70 bis 100 Kundinnen und Kunden in 

Anspruch genommen.  

 

Die folgende kartographische Abbildung ermöglicht abschließend einen Überblick dar-

über, wie viele hauswirtschaftliche Hilfsdienste den Menschen in den einzelnen Gemein-

den im Landkreis Kitzingen zur Verfügung stehen. Im Landkreis Kitzingen können sieben 

Gemeinden zwischen zwei oder drei hauswirtschaftlichen Hilfsdiensten wählen, fünf Ge-

meinden haben die Auswahl zwischen vier oder fünf Hilfsdiensten und der große Rest der 

Gemeinden kann sogar unter mehr als fünf Diensten wählen.  
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Abb. 3.6: Versorgung des Landkreis Kitzingen mit hauswirtschaftlichen Hilfsdiens-

ten  

 
 

Zur aktuellen Versorgung im Bereich der hauswirtschaftlichen Hilfsdienste ist anzumer-

ken, dass im Arbeitskreis ein aktuell großer Bedarf an Dienstleistungsangeboten aufgrund 

von Personalmangel bei den Anbietern festgestellt wurde. Der Personalmangel werde 

noch verstärkt, da Mitarbeitende in den Pflegebereich wechseln würden, so dass aktuell 

wohl einige ambulante Dienste nur eingeschränkte oder gar keine Dienstleistungen im 

hauswirtschaftlichen Bereich durchführen (können).  
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3.3.2 Bestand an Mahlzeitendiensten im Landkreis Kitzingen  

Ƌ"ĊŴˈ±ĜȺ±Ɩ|Ĝ±ƖȡȺ±ˮ ƶíȺ "ɔlĊ ɔƖȺ±ȉ |±ƌ a±ôȉĜíí ̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ b±Ŧ"ƖƖȺˮ ʘ±ȉȡƶȉô±Ɩ 

Menschen, die nicht mehr selbstständig kochen wollen oder dazu alters- bzw. krankheits-

bedingt nicht mehr in der Lage sind, mit frisch zubereiteten Mahlzeiten oder mit Tiefk ühl-

kost, die zu Hause einfach erwärmt werden kann. Mit zunehmendem Alter wird es für viele 

Seniorinnen und Senioren immer schwerer, sich selbstständig warme Mahlzeiten zuzube-

reiten. Das Hantieren am Herd mit schweren Töpfen und Pfannen birgt für viele ältere 

Menschen, deren motorische Fähigkeiten teilweise eingeschränkt sind, ein erhöhtes Ver-

letzungsrisiko. Darüber hinaus gestaltet es sich für die Seniorinnen und Senioren oft 

schwer, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Eine ausgewogene Ernährung 

wird bei den oft alleinstehenden älteren Menschen schon dadurch verhindert, dass die 

Lebensmittel, die sie zum eigenen Kochen benötigen, meistens in größeren Packungen 

verkauft werden und somit die Seniorinnen und Senioren, die für gewöhnlich kleinere 

Portionen zu sich nehmen als jüngere Menschen, oft indirekt dazu zwingen, tagelang das-

selbe zu essen, um das gekaufte Lebensmittel nicht verderben zu lassen. Auch im Hinblick 

auf die zunehmende Zahl an Diabeteskranken in Deutschland gewinnt das Angebot von 

Mahlzeitendiensten immer stärker an Bedeutung. 

 

Nach den Angaben der Bestandserhebung gibt es im Landkreis Kitzingen folgende 

Dienstleister, die ̇ °ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ anbieten.  

 

Tab. 3.3: a±ȡȺ"Ɩ| "Ɩ Ƌ"ĊŴˈ±ĜȺ±Ɩ|Ĝ±ƖȡȺ±Ɩ ˷̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄˸ Ĝƌ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ Kit-

zingen  mit Kundenzahlen und Lieferumfang  

Anbieter  Standort  Liefergebiet  
Kunden ab 

65 Jahren 

Essen /  

Monat  

Cook & Service Kitz-

ingerland GmbH,  
Iphofen 17 Gemeinden 100 2.700 

Bayerisches Rotes 

Kreuz, KV Kitzingen 
Kitzingen 13 Gemeinden 50 (+6) 800 (84) 

Caritas-Sozialstation 

St. Laurentius e.V. 
Volkach 

Volkach, Nordheim  

und Sommerach  
27 650 

Seniorenresidenz  

Wiesentheid 
Wiesentheid 

Abstwind, Castell, Kleinlangheim, 

Prichsenstadt, Rüdenhausen,  

Wiesenbronn und Wiesentheid 

29 620 

Meyer Menü GmbH 

& Co. KG  
Würzburg 18 Gemeinden 100 (+20)  

2.200  

(+ 440) 

Gesamtzahlen der  Kunden ab 65 Jahren u. der  Essen pro Monat  306 (+26)  
6.970  

(+ 524)  

Quelle: Erhebung von MODUS GmbH Bamberg 2023, * In Klammern wurde jeweils zusätzlich noch die Kaltauslieferung (Tief-

kühlkost) angegeben. 

 

Wie aus der tabellarischen Übersicht hervorgeht, ist unter den fünf Anbietern ʘƶƖ ̇°ȡȡ±Ɩ 

"ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ im Landkreis Kitzingen |±ȉ ôȉǈȶȺ± !ƖbĜ±Ⱥ±ȉ |Ĝ± ̇Ƌ±ʲ±ȉ Ƌ±Ɩɢ óƌbĉ ̑ kƶ˱ 

ťó̄ˮ |Ĝ± ɢb±ȉȉ±ôĜƶƖ"Ŵ "ôĜ±ȉȺ ɔƖ| "ɔlĊ ĜƖ ʝɢȉˈbɔȉô ±ĜƖ±Ɩ ĜĊȉ±ȉ ȠȺ"Ɩ|ƶȉȺ± Ċ"Ⱥ˱ Im gesamten 
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ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ ʞ±ȉ|±Ɩ ʘƶƖ |±ȉ ̇Ƌ±ʲ±ȉ Ƌ±Ɩɢ óƌbĉ ̑ kƶ˱ ťó̄ ȉɔƖ| ̞̝̝ Seniorinnen 

und Senioren pro Monat mit ca. 2.200 warmen Mahlzeiten versorgt und etwa 20 Senio-

rinnen und Senioren pro Monat mit ca. 440 Tiefkühlportionen.  Auf lokaler Ebene ist die 

̇kƶƶŦ ̑ Ƞ±ȉʘĜl± ťĜȺˈĜƖô±ȉŴ"Ɩ| óƌbĉ̄ ĜƖ ěǺĊƶí±Ɩ |±ȉ ôȉǈȶȺ± !ƖbĜ±Ⱥ±ȉ˱ {Ĝ±ȡ±ȉ liefert pro 

Monat ca. 2.700 warme Mahlzeiten an 100 Seniorinnen und Senioren in 17 Gemeinden 

im Landkreis Kitzingen. Außerdem liefert das Bayerische Rote Kreuz pro Monat rund 800 

warme Mahlzeiten und 84 Tiefkühlportionen an 56 Seniorinnen und Senioren in 13 Ge-

meinden im Landkreis Kitzingen. Bei den beiden anderen aufgeführten Essenlieferanten 

handelt es sich um regionale Anbieter, die nur im engeren Umkreis (3 bzw. 7 Gemeinden) 

des Standortes eine überschaubare Zahl an Seniorinnen und Senioren mit warmen Mahl-

zeiten beliefern. 

 

Insgesamt werden im Landkreis Kitzingen durch die genannten Mahlzeitendienste pro 

Monat durchschnittlich fast 7.000 warme Essen verteilt. Zusätzlich finden pro Monat 524 

Lieferungen von Tiefkühlkost statt. Insgesamt werden so durchschnittlich 332 Personen 

ab 65 Jahren ƌĜȺ ̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ ʘ±ȉȡƶȉôȺ˱ Um die aktuellen Zahlen mit den entspre-

chenden Daten aus der letzten Bestandserhebung im Jahr 2010 adäquat vergleichen zu 

können, wurden die Daten bezüglich der bezogenen Mahlzeiten für die fol gende Gegen-

überstellung auf eine Woche umgerechnet. 

 

Abb. 3.7: Kundenzahl (Personen ab 65 Jahren ) und wöchentlicher Lieferumfang im 

Bereich der Mahlzeitendienste (Essen auf Rädern) im Vergleich mit den 

entsprechenden Daten aus dem Jahr 201 0 

 
 

Wie die Abbildung zeigt, hat sich sowohl die Kundenzahl als auch der Lieferumfang im 

Bereich der Mahlzeitendienste (Essen auf Rädern) im Landkreis Kitzingen in den letzten 

13 Jahren erhöht. Zwar stieg die Kundenzahl ab 65 Jahren nur von 299 auf 332 Personen 

an, was einer Zuwachsrate lediglich von 11,1 % entspricht. Die Steigerungsrate bezüglich 
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der ausgelieferten Essensportionen ist allerdings mit 25,4 % wesentlich höher, da sich die 

Zahl der wöchentlich gelieferten Essen von 1.423 auf mittlerweile 1.784 Portionen pro 

Woche erhöhte.  

 

Die folgende kartographische Abbildung ermöglicht abschließend einen Überblick dar-

über, wie viele Mahlzeitendienste den Menschen in den einzelnen Gemeinden im Land-

Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ íɢȉ |Ĝ± a±ŴĜ±í±ȉɔƖô ƌĜȺ ̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ ˈɔȉ ʗ±ȉíɢôɔƖô ȡȺ±Ċ±Ɩ˱ 

 

Abb. 3.8: Versorgung des Landkreis Kitzingen mit Mahlzeitendiensten  

 
 

Wie die kartographische Abbildung zeigt , werden im Landkreis Kitzingen die meisten Ge-

meinden nicht nur durch einen Mahlzeitendienst, sondern durch zwei oder mehr Dienste 

versorgt. Lediglich die Gemeinden Geiselwind, Seinsheim und Willanzheim können ledig-

lich auf einen Mahlzeitendienst im Landkreis Kitzingen zurückgreifen. Bei es sich bei den 

genannte allerdings um ̇Ȉ"Ɩ|ô±ƌ±ĜƖ|±Ɩ̄ Ċ"Ɩ|±ŴȺˮ ĜȡȺ ƖĜlĊȺ "ɔȡô±ȡlĊŴƶȡȡ±Ɩˮ |"ȡȡ ȡĜ± "ɔlĊ 

einen Dienst aus einem Nachbarlandkreis nutzen. 
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Es ist somit insgesamt festzustellen, dass sich auch was die regionale Versorgung im Be-

reich der Mahlzeitendienste (Essen auf Rädern) betrifft, die Situation im Landkreis Kitzin-

gen in den letzten 13 Jahren erheblich verbessert hat. Denn während der Landkreis Kit-

zingen zum Zeitpunkt der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes im Jahr 

2010 noch nicht vollständig flächendeckend mit Mahlzeitendiensten versorgt war, weil 

insgesamt sieben Gemeinden damals noch von keinem der im Landkreis Kitzingen exis-

tierenden Dienste beliefert wurden, kann mittlerweile  von einer vollständig flächende-

ckenden Versorgung mit Mahlzeitendiensten ausgegangen werden.  

 

Zudem haben die älteren Menschen über die Mahlzeitendienste hinaus natürlich auch die 

Möglichkeit, preiswert außerhäuslich zu speisen und beispielsweise das Angebot der Kit-

zinger Tafel wahrzunehmen oder spezielle Mittagstische in Gaststätten zu nutzen. Eine 

Auflistung der diesbezüglichen Angebote würde im Rahmen dieses Berichts zwar zu weit 

führen, aber es ist dennoch anzumerken, dass auch dieser Bereich der Versorgungsstruk-

tur die älteren Menschen im hauswirtschaftlichen Bereich erheblich entlasten kann.  

 

Aus dem Arbeitskreis kam zu diesem Thema die Anregung, dass bei steigenden Preisen 

angedacht werden könnte, für Seniorinnen und Senioren, die sich dann einen Mahlzeit-

endienst nicht mehr leisten können, das Essen zu subventionieren, um einen längeren 

Aufenthalt in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dies sollte bei zukünftigen Fort-

schreibungen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes berücksichtigt werden. 

 

3.4 °ȉô±bƖĜȡȡ± |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩb±íȉ"ôɔƖô ĜƖ a±ˈɔô "ɔí |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̄ʝƶĊƖ±Ɩ 

zu Hause im Alter  ̄

Um einen Überblick zu bekommen, inwieweit die älteren Menschen im Landkreis Kitzin-

gen in seniorengerecht ausgestatteten Wohnungen leben, wurde dieses Thema im Rah-

men der Bürgerbefragung 60+ anhand zweier Fragen beleuchtet (vgl. Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbe-

fragung, Kap. 2.1.7). 

 

Zunächst wurden die älteren Menschen allgemein danach gefragt, ob sie ihre Wohnung 

als seniorengerecht ausgestattet einschätzen, so dass sie ihnen auch bei einer eventuell 

eintretenden Hilfsbedürftigkeit noch als Wohnraum geeignet erscheint. Dabei zeigte sich 

die Hälfte der älteren Menschen im Landkreis Kitzingen davon überzeugt, dass ihre Woh-

nung seniorengerecht ausgestattet ist. Dieser Anteil ist aktuell um einiges geringer als bei 

der ersten Seniorenbefragung im Jahr 2010. Das kann folgende zwei Gründe haben:  

1. Die älteren Menschen wissen heute besser darüber Bescheid, wann es sich um eine 

seniorengerecht ausgestattete Wohnung handelt. 

2. Bei der aktuellen Bürgerbefragung 60+ wurde zusätzlich zur letzten Seniorenbefra-

gung auch die Gruppe der jüngeren Seniorinnen und Senioren von 60 bis unter 65 

Jahren befragt. 
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Um festzustellen, welchen Effekt die beiden Gründe haben, wurde für die folgende Ge-

genüberstellung mit den entsprechenden Daten aus dem Jahr 2010 die Gruppe der jün-

geren Senioren von 60 bis unter 65 Jahren herausgerechnet. 

 

Abb. 3.9: Einschätzung zur seniorengerechten Ausstattung im Vergleich  

 

Durch den Vergleich wird deutlich, dass in den letzten Jahren der Anteil der älteren Men-

schen ab 65 Jahren, die davon überzeugt sind, dass ihre Wohnung seniorengerecht aus-

gestattet ist, von über 57 % im Jahr 2010 auf nur noch rund 54 % und damit um mehr als 

3 %-Punkte zurückgegangen ist. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die älteren 

Menschen heute besser darüber Bescheid wissen, wann es sich um eine seniorengerecht 

ausgestattete Wohnung handelt. 

Bei der Beantwortung der zweiten Frage, bei der nach den konkret in der Wohnung vor-

handenen Sicherheits- und Hilfseinrichtungen gefragt wurde, stellte sich jedoch heraus, 

dass eine vollständig seniorengerechte Ausstattung tatsächlich nur in relativ wenigen 

Wohnungen vorhanden ist. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die einzel-

nen Sicherheits- und Hilfseinrichtungen, die in den Wohnungen der älteren Menschen im 

Landkreis Kitzingen vorhanden sind. 
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Abb. 3.1: Vorhandene Sicherheits - und Hilfseinrichtungen in den Wohnungen 

der älteren Menschen im Landkreis Kitzingen  

 
 

Die Abbildung zeigt, dass abgesenkte Türschwellen mit 52,5 % noch relativ oft in den 

Wohnungen vorhanden sind. Auch über rutschfeste Bodenbeläge verfügen fast 46 % der 

Wohnungen, während sich Haltegriffe im Bad und anderen Stellen der Wohnung bei we-

niger als 40 % der älteren Menschen befinden.  

Notrufgeräte sind in knapp 7 % der Wohnungen, andere technische Assistenzsysteme bei 

0,5 % und sonstige Sicherheits- und Hilfseinrichtungen in rund 7 % der Wohnungen vor-

handen. Hier wurden von den älteren Menschen am häufigsten Ausstattungen im Bade-

zimmer wie Badewannenlift, Toilettensitzerhöhung oder behindertengerechte Dusche ge-

nannt. 

Insgesamt sind lediglich weniger als 1 % der Wohnungen mit allen aufgeführten Sicher-

heits- und Hilfseinrichtungen ausgestattet. Mit einem Anteil über 27 % ist dagegen in 

mehr als einem Viertel der Wohnungen keine einzige der genannten Einrichtungen vor-

handen. Zumindest über eine Hilfseinrichtung verfügen jedoch immerhin drei Viertel der 

Wohnungen. Dabei handelt es sich meist um eine der drei am häufigsten genannten Ein-

richtungen: Rutschfeste Bodenbeläge, abgesenkte Türschwellen oder Haltegriffe im Bad 

und anderen Stellen der Wohnung.  

Gleichzeitig sind die drei am häufigsten genannten Hilfseinrichtungen in fast 21 % der 

Wohnungen vorhanden. Bei einem direkten Vergleich der Befragungsergebnisse ergibt 

sich somit kaum ein Unterschied zum Jahr 2010.  
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Auch hier ist jedoch wieder zu berücksichtigen, dass bei der aktuellen Bürgerbefragung 

60+ zusätzlich zur letzten Seniorenbefragung auch die Gruppe der jüngeren Seniorinnen 

und Senioren von 60 bis unter 65 Jahren befragt wurde. Aus diesem Grund wurde für die 

folgende Gegenüberstellung mit den entsprechenden Daten aus dem Jahr 2010 wiede-

rum die Gruppe der jüngeren Seniorinnen und Senioren von 60 bis unter 65 Jahren her-

ausgerechnet. 

 

Abb. 3.11: Seniorengerechte Grundausstattung der Wohnungen im Vergleich  

 

 

Durch die Gegenüberstellung mit den entsprechenden Daten aus dem Jahr 2010 ist fest-

zustellen, dass bei den befragten Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren der Anteil der 

seniorengerechten Grundausstattung in den letzten elf Jahren deutlich zugenommen hat. 

Während im Jahr 2010 nur etwa jede fünfte Wohnung über eine gewisse seniorengerechte 

Grundausstattung verfügte, trifft dies heute schon auf mehr als jede vierte Wohnung zu. 

Dennoch hat auch heute immer noch die Mehrzahl der älteren Menschen für den Fall der 

Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit noch keine ausreichenden Vorsorgemaßnahmen in ihrer 

Wohnung getroffen. Häufig werden entsprechende Maßnahmen erst nach eingetretener 

Hilfebedürftigkeit durchgeführt. Da der Anteil der Hilfebedürftigen mit steigendem Alter 

zunimmt, müsste sich also bei den betagten Seniorinnen und Senioren ein höherer Anteil 

an seniorengerecht ausgestatteten Wohnungen ergeben als bei den jüngeren Seniorin-

nen und Senioren. Inwieweit dies auf die Bevölkerung ab 65 im Landkreis Kitzingen zu-

trifft, zeigt folgende Abbildung.  
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Abb. 3.2: Seniorengerechte Grundausstattung der Wohnungen nach Altersgrup-

pen 

 
 

Wie die Abbildung veranschaulicht, lässt sich im Landkreis Kitzingen ein deutlicher Zu-

sammenhang zwischen der seniorengerechten Ausstattung der Wohnung und dem Alter 

dahingehend feststellen, dass ein deutlicher Anstieg der seniorengerecht ausstatteten 

Wohnungen ab dem 75. Lebensjahr zu erkennen ist. 

Während der Anteil der seniorengerecht ausgestatteten Wohnungen bei den Seniorinnen 

und Senioren unter 70 Jahren nur bei rund 23 % liegt, steigt der Anteil bei den älteren 

Seniorinnen und Senioren auf fast 29 %.  

Aufgrund der Bürgerbefragung im Landkreis Kitzingen ist allerdings dennoch festzustel-

len, dass trotz zunehmenden Alters der Anteil der seniorengerecht ausgestatteten Woh-

nungen auch in der höchsten Altersklasse immer noch unter 30 % bleibt. Dies kann bei 

eintretender Hilfebedürftigkeit durchaus zum Problem werden, denn während Haltegriffe 

im Bad bei Bedarf relativ schnell angebracht werden können, sind andere Umbaumaß-

nahmen, wie beispielsweise abgesenkte Türschwellen, mit größerem Aufwand verbunden. 

Um in diesem Themenkomplex auch einen Blick in die Zukunft zu wagen, wurden auf 

Wunsch des Landratsamtes folgende zwei weitere Zusatzfragen in den Fragebogen auf-

genommen: 

1. Planen Sie ggf. Ihr Haus / Ihre Wohnung barrierefrei / seniorengerecht auszubauen? 

2. Würden Sie eine neutrale und kostenfreie Wohnraumberatung in Anspruch nehmen, 

wenn eine entsprechende Stelle im Landkreis geschaffen würde? 
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Die Befragungsergebnisse zu beiden Fragen werden in folgende Abbildung aufgrund der 

thematischen Nähe und des eventuellen Zusammenhangs zusammengefasst. 

 

Abb. 3.3: Planung eines barrierefreien Ausbaus der Wohnung und Interesse an 

der Inanspruchnahme einer Wohnraumberatung  

 

Wie der linke Teil der Abbildung zeigt, ist bei der hypothetischen Zusatzfrage der Anteil 

derjenigen, die über einen barrierefreien Ausbau nachdenken mit fast 23 % nur geringfü-

gig niedriger als bei denjenigen, die bereits eine barrierefreie Grundausstattung in ihrer 

Wohnung haben. Es besteht in diesem Bereich also ein relativ hohes Potential, um im 

Landkreis Kitzingen einen höheren Anteil an barrierefreien Wohnungen zu schaffen. 

 

Helfen könnte hierbei mit Sicherheit  ̙ergänzend zur Beratungsstelle barrierefreies Bauen 

des Bauamtes im Landratsamt Kitzingen - auch das Vorhandensein einer Wohnraumbe-

ratungsstelle im Landkreis, die den Interessierten beim barrierefreien Ausbau ihrer Woh-

nungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie der rechte Teil der Abbildung veranschaulicht, 

besteht in diesem Bereich auch ein nicht unerheblicher Bedarf, denn rund die Hälfte der 

befragten Seniorinnen und Senioren würde nach eigenen Angaben eine neutrale und kos-

tenfreie Wohnraumberatung in Anspruch nehmen . 

 

Auch wenn aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt ist, dass die Um-

zugsbereitschaft unter den älteren Menschen nur sehr gering ausgeprägt ist, wurde dieses 

Thema in der Bürgerbefragung thematisiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Untersu-

chungen zu diesem Thema, wurden im Landkreis Kitzingen aber auch die Gründe erho-

ben, die die älteren Menschen dazu veranlassen könnten, ihre jetzige Wohnung aufzuge-

ben. Zusätzlich wurden die Seniorinnen und Senioren auch danach gefragt, wie zufrieden 

sie mit ihrer jetzigen Wohnung sind, um überprüfen zu können, inwieweit ein Zusammen-

hang zwischen der Zufriedenheit und der seniorengerechten Ausstattung der Wohnung 

besteht.  
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Insgesamt zeigen die Befragungsergebnisse, dass die überwiegende Mehrheit der älteren 

Menschen im Landkreis Kitzingen mit ihrer Wohnung zufrieden ist. Addiert man den An-

Ⱥ±ĜŴ |±ȉŞ±ƖĜô±Ɩˮ |Ĝ± ̇ȡ±Ċȉ ˈɔíȉĜ±|±Ɩ̄ bˈʞ˱ ̇±Ċ±ȉ ˈɔíȉĜ±|±Ɩ̄ ȡĜƖ|ˮ ȡȺ±ĊȺ ±ĜƖ±ƌ !ƖȺ±ĜŴ ʘƶƖ í"ȡȺ 

̡̦ ͅ ̇ˈɔíȉĜ±|±Ɩ±ȉ̄ Seniorinnen und Senioren ein Anteil von nur 1,4 % gegenüber, die mit 

ĜĊȉ±ȉ ʝƶĊƖɔƖô ̇±Ċ±ȉ ɔƖˈɔíȉĜ±|±Ɩ̄ ƶ|±ȉ ̇ȡ±Ċȉ ɔƖˈɔíȉĜ±|±Ɩ̄ ȡĜƖ|˱  

Inwieweit ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und der seniorengerechten 

Ausstattung der Wohnung besteht, zeigt folgende Abbildung.  

 

Abb. 3.4: Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Senioren mit ihrer 

Wohnung und der seniorengerechten Ausstattung der Wohnung  

 
 

 

Wie die Abbildung zeigt, besteht durchaus ein Zusammenhang zwischen der seniorenge-

rechten Ausstattung der Wohnung und der Wohnzufriedenheit. So ergibt sich bei den 

älteren Menschen, die über eine seniorengerechte Grundausstattung in ihrer Wohnung 

verfügen, mit fast 96 % ein deutlich höherer Anteil zufriedener Seniorinnen und Senioren 

als bei denjenigen, die nicht in einer seniorengerecht ausgestatteten Wohnung leben.  

Dementsprechend ist der Anteil der Seniorinnen und Senioren, die bei der Wohnzufrie-

denheit zumindest teilweise unzufrieden sind, bei denjenigen ohne seniorengerechte 

Grundausstattung mit über 9 % mehr als doppelt so hoch als bei den älteren Menschen 

mit seniorengerechter Grundausstattung. 

Inwieweit sich dieser Sachverhalt auch auf die Umzugsbereitschaft auswirkt, veranschau-

licht folgende Abbildung.  
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Abb. 3.5: Zusammenhang zwischen der seniorengerechten Ausstattung der Woh-

nung und der Umzugsbereitschaft  

 
 

Wie die Abbildung zeigt, besteht auch zwischen der seniorengerechten Ausstattung der 

Wohnung und der Umzugsbereitschaft ein deutlicher Zusammenhang. Zum einen gaben 

im Rahmen der Befragung weniger Seniorinnen und Senioren, die über eine seniorenge-

recht ausgestattete Wohnung verfügen, an, auf jeden Fall noch einmal umzuziehen. Zum 

anderen zeigt sich bei den älteren Menschen ohne seniorengerecht ausgestattete Woh-

nung auch ein größerer Anteil an Personen, die bereits bei auftretenden Schwierigkeiten 

mit der Haushaltsführung umziehen würden.  

Dieses Ergebnis ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die älteren Menschen, die über 

keine seniorengerecht ausgestattete Wohnung verfügen, sich bewusst sind, zu einem 

früheren Zeitpunkt umziehen zu müssen. 

Im Allgemeinen ist die Umzugsbereitschaft der älteren Menschen im Landkreis Kitzingen 

jedoch eher gering. Nur 22 % der Befragten würden ihre Wohnung aufgeben, wenn sie 

ihren Haushalt nicht mehr selbstständig führen könnten. Pflegebedürftigkeit hingegen 

würde mit einem Anteil von 35 % bereits mehr als ein Drittel der älteren Menschen zu 

einem Umzug veranlassen.  

Allerdings gaben anderseits auch mehr als 35 % der älteren Menschen im Landkreis Kit-

zingen an, sich auch bei Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit nicht vorstellen zu können, noch 

einmal umzuziehen. In erster Linie handelt es sich hierbei allerdings um Personen, die 
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über ein ausgeprägtes familiäres Netz verfügen und von dieser Seite bei Problemen Hilfe 

erwarten können.  

Auch wenn rund 35 % der älteren Menschen im Landkreis Kitzingen sich nicht vorstellen 

können, noch einmal umzuziehen, wurde dennoch allen älteren Menschen die hypotheti-

ȡlĊ± ìȉ"ô± ô±ȡȺ±ŴŴȺ˰ ̇ʝƶĊĜƖ ʞɢȉ|±Ɩ ȠĜ± ˈĜ±Ċ±Ɩˮ ʞ±ƖƖ ȠĜ± ěĊȉ± Ş±ȺˈĜô± ʝƶĊƖɔƖô "ɔíô±b±Ɩ 

müȡȡȺ±Ɩ˵̄˱ {"ȡ °ȉô±bƖĜȡ |Ĝ±ȡ±ȉ ìȉ"ô± ˈ±ĜôȺ íƶŴô±Ɩ|± !bbĜŴ|ɔƖô˱ 

 

Abb. 3.6: Bevorzugte Umzugsmöglichkeiten der älteren Menschen  

 
 

Wie der linke Teil der Abbildung veranschaulicht, ist auch bei der hypothetischen Zusatz-

frage der Anteil derjenigen, die ihre Wohnung unter keinen Umständen aufgeben wollen, 

mit fast 32 % relativ hoch. Lediglich 0,7 % würden zu Freunden/Bekannten ziehen, jedoch 

immerhin 5,4 % der Befragten gaben an, im Fall eines notwendigen Umzugs zu Angehö-

rigen zu ziehen. Diese Ergebnisse können als Hinweis für relativ gut funktionierende fa-

miliäre Netzwerke gedeutet werden.  

Mit mehr als 62 % gaben allerdings fast zwei Drittel der älteren Menschen an, in eine 

Einrichtung der Seniorenhilfe umzuziehen. Für welche Einrichtungsform sie sich dabei ent-

scheiden würden, zeigt der rechte Teil der Abbildung.  

{"ȉ"ɔȡ ô±ĊȺ Ċ±ȉʘƶȉˮ |"ȡȡ |"ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ± ʝƶĊƖ±Ɩ̄ ʘƶƖ ɢb±ȉ |±ȉ ĉ.ŴíȺ± |Ĝ±ȡ±ȉ ȹ±ĜŴô±ȡ"ƌȺ̘

heit mit Abstand am häufigsten genannt wurde. Dahinter rangiert das Pflegeheim mit 

rund 21 % vor dem Seniorenheim mit mehr als 14 ͅ˱ {"ȡ ̇b"ȉȉĜ±ȉ±íȉ±Ĝ± ʝƶĊƖ±Ɩ ƶĊƖ± 

Betreuunô̄ ȡǺĜ±ŴȺ |"ô±ô±Ɩ ƌĜȺ ʞ±ƖĜô±ȉ "Ŵȡ ̡̞ % zwar immer noch die geringste Rolle, hat 

sich aber im Vergleich zur letzten Befragung aus dem Jahr 2010 deutlich erhöht, wie fol-

gende Vergleichsgraphik zeigt. 
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Abb. 3.7: Bevorzugte Umzugsmöglichkeiten der älteren Menschen im Vergleich  

 

 

Beim Vergleich zur letzten Befragung aus dem Jahr 2010 zeigt sich, dass die Attraktivität 

der neueren Betreuungsformen deutlich angestiegen ist und dementsprechend die klas-

sischen Seniorenhilfeeinrichtungen an Attraktivität verloren haben.  

 

Ƞƶ ȡĜƖ| ȡƶʞƶĊŴ |Ĝ± !ȺȺȉ"ŦȺĜʘĜȺ.Ⱥȡʞ±ȉȺ± |±ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩȡ̄ ĜƖ |±Ɩ Ŵ±ȺˈȺ±Ɩ ±Ŵí ŝ"Ċȉ±Ɩ 

um 10 %-ǹɔƖŦȺ± "Ŵȡ "ɔlĊ |Ĝ± |±ȡ ̇b"ȉȉĜ±ȉ±íȉ±Ĝ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩȡ ƶĊƖ± a±Ⱥȉ±ɔɔƖô̄ ɔƌ ƌ±Ċȉ "Ŵȡ 

4 %-ǹɔƖŦȺ± "Ɩô±ȡȺĜ±ô±Ɩ˱ {Ĝ± ±ƖȺȡǺȉ±lĊ±Ɩ|±Ɩ ʝ±ȉȺ± íɢȉ |"ȡ ̇ǹíŴ±ô±Ċ±Ĝƌ̄ ȡĜƖ| |"ô±ô±Ɩ 

um fast 4 %-ǹɔƖŦȺ± ô±ȡɔƖŦ±Ɩ ɔƖ| íɢȉ |"ȡ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖĊ±Ĝƌ̄ ĜȡȺ |±ȉ !ȺȺȉ"ŦȺĜʘĜȺ.Ⱥȡʞ±ȉȺ ĜƖ |±Ɩ 

letzten elf Jahren sogar um mehr als 10 %-Punkte zurückgegangen. 

 

ƕ±b±Ɩ |±ƌ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩ̄ ±ƖȺȡȺ±Ċ±Ɩ ȡeit einigen Jahren aber auch immer mehr 

andere alternative Wohnformen für ältere Menschen. Da sich die Verbreitung und dem-

entsprechend der Bekanntheitsgrad der neueren Wohnformen jedoch in den verschiede-

nen Regionen in Bayern unterschiedlich entwickelt hat, wurde dies im Rahmen der Befra-

gung unter den älteren Menschen im Landkreis Kitzingen noch differenzierter untersucht. 

Hierzu sollten die Befragten Angaben darüber machen, welche der drei populärsten al-

ternativen Wohnformen für älteren Menschen ihnen bekannt sind und ob sie Interesse 

hätten, solche Alternativen im Bedarfsfall zu nutzen.  

 

Zunächst zeigen die Ergebnisse der aktuellen Bürgerbefragung, dass die Bekanntheit der 

"ŴȺ±ȉƖ"ȺĜʘ±Ɩ ʝƶĊƖíƶȉƌ±Ɩˮ ĜƖȡb±ȡƶƖ|±ȉ± ʞ"ȡ |Ĝ± ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ-ʝƶĊƖô±ƌ±ĜƖȡlĊ"íȺ±Ɩ̄ˮ "b±ȉ 

auch das ̇Ƌ±Ċȉô±Ɩ±ȉ"ȺĜƶƖ±ƖʞƶĊƖ±Ɩ̄ "Ɩô±ĊȺˮ Ĝƌ ʗ±ȉôŴ±ĜlĊ ˈɔȉ Ŵ±ȺˈȺ±Ɩ a±íȉ"ôɔƖô "ɔȡ 

dem Jahr 2010 deutlich angestiegen ist. Dementsprechend haben die beiden genannten 

Wohnformen auch den höchsten Anstieg bei den Interessenswerten. {±ƖƖƶlĊ ĜȡȺ |"ȡ ̇a±̘

Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩ̄ Ĝƌƌ±ȉ ƖƶlĊ |±ȉ |±ɔȺŴĜlĊ± ì"ʘƶȉĜȺ b±Ĝ |±Ɩ .ŴȺ±ȉ±Ɩ Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ Ĝƌ ų"Ɩ|̘

kreis Kitzingen. So bekundete im Rahmen der aktuellen Befragung im Landkreis Kitzingen 

Ş±|±ȉ íɢƖíȺ± .ŴȺ±ȉ± Ƌ±ƖȡlĊ ±ĜƖ ȡ±Ċȉ ôȉƶȶ±ȡ ěƖȺ±ȉ±ȡȡ± "ƌ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩ̄˱  
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Abb. 3.18: Bekanntheit der alternativen Wohnformen und Interesse an der Nutzung  

 
 

Ein weiteres knappes Viertel der Seniorinnen und Senioren äußerte ein Interesse an dieser 

Wohnform unter der Bedingung, dass die finanziellen Aufwendungen nicht sehr viel hö-

her als bei ihrer jetzigen Wohnung sein dürften. Bei letztgenannter Gruppe ist das Inte-

ȉ±ȡȡ± "ƌ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ±Ɩ ʝƶĊƖ±Ɩ̄ "Ŵȡƶ ȡȺ"ȉŦ ʘƶƌ ťƶȡȺ±Ɩ"ȡǺ±kt abhängig. Diese Personen 

können somit nur bedingt als potentielle Kund innen und Kunden für diese Wohnform 

angesehen werden. Um aber dennoch einschätzen zu können, wie groß der Anteil der 

älteren Menschen ist, die bei entsprechenden Voraussetzungen als potentielle Kundinnen 

und Kunden íɢȉ |"ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ± ʝƶĊƖ±Ɩ̄ "Ɩô±ȡ±Ċ±Ɩ ʞ±ȉ|±Ɩ ŦǈƖƖ±Ɩˮ ʞɔȉ|±Ɩ |Ĝ± °ȉô±b̘

nisse bezüglich der finanziellen Aufwendungen für die derzeitige Wohnung in die Analyse 

einbezogen (vgl. Kap. 2.1.6). Dabei zeigte sich, dass ein Großteil der potentiellen Interes-

sentinnen und Interessenten eine vergleichsweise geringe Miete für seine jetzige Woh-

nung zahlt und somit kaum als Kundin oder Kund± íɢȉ |"ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ± ʝƶĊƖ±Ɩ̄ ĜƖ ìȉ"ô± 

kommt.  

{" |Ĝ± b±Ĝ|±Ɩ "Ɩ|±ȉ±Ɩ "ŴȺ±ȉƖ"ȺĜʘ±Ɩ ʝƶĊƖíƶȉƌ±Ɩˮ |Ĝ± ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ-ʝƶĊƖô±ƌ±ĜƖȡlĊ"íȺ±Ɩ̄ 

ɔƖ| |"ȡ ̇Ƌ±Ċȉô±Ɩ±ȉ"ȺĜƶƖ±ƖʞƶĊƖ±Ɩ̄ˮ ȺȉƶȺˈ |±ȉ ȠȺ±Ĝô±ȉɔƖô ô±ô±Ɩɢb±ȉ |±ȉ Ŵ±ȺˈȺ±Ɩ a±íȉ"̘

gung, immer noch bei weniger Seniorinnen und Senioren b±Ŧ"ƖƖȺ ȡĜƖ| "Ŵȡ |"ȡ ̇a±Ⱥȉ±ɔȺ± 

ʝƶĊƖ±Ɩ̄ˮ ĜȡȺ |"ȡ ěƖȺ±ȉ±ȡȡ± |±ȉ a±íȉ"ôȺ±Ɩ íɢȉ |Ĝ±ȡ± ʝƶĊƖíƶȉƌ±Ɩ Ɩ"ȺɢȉŴĜlĊ "ɔlĊ ô±ȉĜƖô±ȉ˱  
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3.5 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ʝƶĊƖ±Ɩ Ĝƌ !ŴȺ±ȉ̄ 

und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis Kitzingen  

{"ȡ ǹȉĜƖˈĜǺ |±ȡ ̇ʝƶĊƖ±Ɩȡ ˈɔ ĉ"ɔȡ±̄ "ɔlĊ bĜȡ ĜƖȡ ĊƶĊ± !ŴȺ±ȉ ±ƖȺȡǺȉĜlĊȺ |±ƌ ʝɔƖȡlĊ |±ȉ 

Seniorinnen und Senioren nach einem möglichst großen Maß an Selbstständigkeit und 

Individualität. Um dies dauerhaft sicherzustellen, ist auch im Landkreis Kitzingen noch ein 

Verbesserungsbedarf zu erkennen. Aufgrund der durchgeführten Seniorenbefragung zei-

gen sich insbesondere in Bezug auf die Wohnungsanpassung in den eigenen vier Wänden 

und den Bekanntheitsgrad von alternativen Wohnformen deutliche Defizite (vgl. Kap. 3.4).  

 

ěƌ Ȉ"Ċƌ±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ʝƶĊƖ±Ɩ ˈɔ ĉ"ɔȡ± Ĝƌ !ŴȺ±ȉ̄ ĜȡȺ Ş±|ƶlĊ ƖĜlĊȺ Ɩɔȉ |Ĝ± 

Wohnungsanpassung der eigenen vier Wände relevant, sondern auch die Verfügbarkeit 

von seniorengerechtem Wohnraum. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Kinder 

aus dem Haus ausgezogen sind und das Sauberhalten von größeren Wohnungen oder 

gar eigenen Häusern mit zunehmendem Alter und eventuell eintretender Hilfebedürftig-

keit nicht mehr zu bewältigen ist. Solange die Hilfebedürftigkeit allerdings nicht in eine 

Pflegebedürftigkeit mündet, sind die meisten älteren Menschen jedoch nicht bereit, ihre 

Selbständigkeit aufzugeben und in eine Einrichtung der Seniorenhilfe zu ziehen. In diesen 

Fällen wäre ein Umzug in eine seniorengerechte (barrierefreie) Wohnung eine sinnvolle 

Alternative.  

 

Wie die durchgeführten Bestandserhebungen in den Jahren 2010 und 2023 verdeutlicht 

haben, ist der Bestand an seniorengerechten Wohneinheiten im Landkreis Kitzingen in 

den letzten 13 Jahren auf 302 seniorengerechte Wohnungen angestiegen und hat sich 

damit gegenüber dem Jahr 2010 mehr als vervierfacht. Diese Entwicklung kann auch im 

Vergleich mit anderen Landkreisen als positiv bewertet werden (vgl. Kap. 3.2.2  ̙Abb. 3.1). 

 

Allerdings zeigt der Vergleich der seniorengerechten Wohnangebote im Landkreis Kitzin-

gen für die Jahre 2010 bis 2023 auch, dass in den letzten 13 Jahren überwiegend Eigen-

tumswohnungen hinzugekommen sind. Diese Entwicklung ist in Anbetracht der Tatsache, 

dass sich nicht alle älteren Menschen eine Eigentumswohnung leisten können, als prob-

lematisch anzusehen (vgl. Kap. 3.2.2  ̙Abb. 3.2). 

 

Außerdem sind in den letzten 13 Jahren im Landkreis Kitzingen vor allem größere senio-

rengerechte Wohnungen hinzugekommen. So haben seit 2010 die Drei- bis Fünf-Zimmer-

Wohnungen um 145 Wohneinheiten zugenommen, während der Bestand an seniorenge-

rechten Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen nur um 91 Wohneinheiten angestiegen ist 

(vgl. Kap. 3.2.2  ̙Abb. 3.5). Diese Entwicklung ist in Anbetracht der Tatsache, dass ältere 

Menschen ̙  vor allem, wenn sie alleinstehend sind ̙  eher kleinere seniorengerechte Woh-

nungen benötigen, ebenfalls als ungünstig anzusehen. 

 

Zudem verteilen sich die seniorengerechten Wohnangebote auch nicht gleichmäßig über 

den Landkreis. Wie eine kartographische Auswertung zeigt, konzentrieren sich die senio-

rengerechten Wohnangebote schwerpunktmäßig auf die Versorgungsregion Süd und 
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hier vor allem auf die Städte Kitzingen und Iphofen. In der Versorgungsregion Nord ste-

hen lediglich in Volkach, Schwarzach am Main und Wiesentheid einige seniorengerechte 

Wohnangebote zur Verfügung, während im Osten der Versorgungsregion Nord lediglich 

in Geiselwind zehn barrierefreie Wohnungen existieren. Außerdem fällt auf, dass in der 

Versorgungsregion Nord fast ausschließlich Eigentumswohnungen zur Verfügung stehen, 

die sich vor allem alleinstehende Seniorinnen und Senioren selten leisten können (vgl. 

Kap. 3.2.2  ̙Abb. 3.6). 

 

Eine seniorengerechte Wohnung alleine sichert jedoch noch nicht das Verbleiben in den 

eigenen vier Wänden. Neben den ambulanten Pflegediensten, die bei eingetretener Pfle-

gebedürftigkeit notwendig sind und deshalb im Rahmen der Pflegebedarfsplanung aus-

führl ich behandelt werden (vgl. MODUS 2020: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den 

Landkreis Kitzingen, Teilbericht 2: Bestands- und Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 

AGSG), sind mit zunehmendem Alter und eventuell eintretender Hilfebedürftigkeit eben-

falls bereits einige flankierende ambulante Hilfen notwendig. Hier sind in erster Linie die 

"ƌbɔŴ"ƖȺ±Ɩ ĉĜŴíȡ|Ĝ±ƖȡȺ±ˮ |Ĝ± |Ĝ± ̇Ċ"ɔȡʞĜȉȺȡlĊ"íȺŴĜlĊ± ʗ±ȉȡƶȉôɔƖô̄ ȡĜlĊ±ȉȡȺ±ŴŴ±Ɩ ŦǈƖƖ±Ɩˮ 

"b±ȉ "ɔlĊ |Ĝ± ƌƶbĜŴ±Ɩ Ƌ"ĊŴˈ±ĜȺ±Ɩ|Ĝ±ƖȡȺ± ˷̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄˸ ʘƶƖ großer Bedeutung, 

weshalb auch diese beiden Angebote einer umfassenden Analyse unterzogen wurden. 

 

Was die hauswirtschaftliche Versorgung betrifft, stehen im Landkreis Kitzingen 17 Anbie-

ter zur Verfügung, die insgesamt eine Personalkapazität von 14,1 Vollzeitstellen für haus-

wirtschaftliche Fachkräfte und 41,4 Vollzeitstellen für Hilfspersonal haben. Damit hat sich 

die Personalkapazität der hauswirtschaftlichen Hilfsdienste innerhalb der letzten 13 Jahre 

mehr als verdreifacht (vgl. Kap. 3.3.2  ̙Abb. 3.7). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

durch Personalmangel aktuell bei einigen Anbietern kein oder nur ein eingeschränktes 

Leistungsspektrum umgesetzt werden kann.  

 

Auch im Bereich der mobilen Mahlzeitendienste (Essen auf Rädern) hat im Landkreis Kit-

zingen innerhalb der letzten 13 Jahre eine Steigerung stattgefunden. Derzeit werden im 

Landkreis Kitzingen durch die vorhandenen fünf Mahlzeitendienste pro Monat durch-

schnittlich fast 7.000 warme Essen verteilt. Zusätzlich finden pro Monat mehr als 500 Lie-

ferungen von Tiefkühlkost statt. Insgesamt werden so durchschnittlich 332 Personen ab 

̢̣ ŝ"Ċȉ±Ɩ ƌĜȺ ̇°ȡȡ±Ɩ "ɔí Ȉ.|±ȉƖ̄ ʘ±ȉȡƶȉôȺ˱ Damit stieg die Kundenzahl ab 65 Jahren in-

nerhalb der letzten 13 Jahre um mehr als 11% und die Steigerungsrate bezüglich der 

ausgelieferten Essensportionen fällt mit mehr als 25% noch wesentlich höher aus (vgl. 

Kap. 3.3.3.2  ̙Abb. 3.9). Da zudem auch die Analyse der regionalen Verteilung beider An-

gebote auf eine flächendeckende Versorgung im Landkreis Kitzingen hindeutet  (vgl. Kap. 

3.3.2 ̙  Abb. 3.8 und Kap. 3.3.3.2 ̙  Abb. 3.10), sind hier im Gegensatz zu den anderen 

behandelten Bereichen keine Maßnahmenempfehlungen notwendig.  

 

Die folgende tabellarische Übersicht fasst die sich aus den verschiedenen Erhebungen 

ergebenden Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld Wohnen abschließend zu-

sammen. Primärer Ansprechpartner in diesem Bereich sind die Gemeinden als Wohnorte 

der Seniorinnen und Senioren. 
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Tab. 3.4: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ʝƶĊƖ±Ɩ Ĝƌ !ŴȺ±ȉ̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs -

zeitraum  

Erhöhung des Bestandes an seniorenge-

rechten Wohnungen im gesamten Land-

kreis, insbesondere im Osten der Versor-

gungsregion Nord  

Gemeinden in Zusammenarbeit 

mit den Bauträgern, die in die-

sem Bereich aktiv sind 

mittel - bis 

langfristig  

Erhöhung des Bestandes an kleineren seni-

orengerechten Mietwohnungen  

Gemeinden in Zusammenarbeit 

mit den Trägern, die in diesem 

Bereich aktiv sind 

mittel - bis 

langfristig  

Sensibilisierung der Bauwilligen und der 

Baufachleute für barrierefreies Bauen 

Landkreis Kitzingen,  

Gemeinden 
kontinuierlich  

Weiterer Ausbau der Beratung im Bereich 

der seniorengerechten Wohnungsanpas-

sung (Sicherheits- und Hilfseinrichtungen in 

privaten Wohnungen) und Sensibilisierung 

der Bevölkerung 

Landkreis Kitzingen,  

Gemeinden 
kontinuierlich  

Ausweitung der Beratung und Information 

im Bereich der alternativen Wohnformen 

für Seniorinnen und Senioren (u.a. Informa-

tionsangebote mit spezifischen Angeboten 

im Landkreis) 

Landkreis Kitzingen, Senioren-

beauftragte der Gemeinden, 

evtl. in Zusammenarbeit mit 

Wohlfahrtsverbänden und an-

deren Trägern, die in diesem 

Bereich aktiv sind. 

kontinuierlich  

Unterstützung und Beratung von Privatiniti-

ativen (z.B. Quartiersversorgung oder Ge-

meinschaften) im Bereich Pflege und haus-

wirtschaftlicher Versorgung 

Landkreis Kitzingen und Ge-

meinden, ambulante Dienste 
kontinuierlich  

Information der Bevölkerung über Möglich-

keiten der Nutzung von Häusern mit Einzel-

personen (zu große Häuser, schwieriger Un-

terhalt) 

Gemeinden und Landkreis Kit-

zingen  
kontinuierlich  

Vermeidung von Leerständen (Prüfung von 

Umbaumöglichkeiten zur Schaffung von 

kleinen seniorengerechten Wohnungen) 

Gemeinden und Bauträger kontinuierlich  

Ausbau alternativer Wohnformen, insbe-

sondere Betreutes Wohnen 

Träger, die in diesem Bereich ak-

tiv sind 

mittel - bis  

langfristig  

Unterstützung von Initiativen zur Gewin-

nung von hauswirtschaftlichen Fachkräften 

und Pflegefachkräften 

Gemeinden und Landkreis Kit-

zingen 
kontinuierlich  

Unterstützung und Beratung bei der Digita-

lisierung und Einsatz von KI in Wohnungen 

von älteren Menschen 

Gemeinden und Landkreis Kit-

zingen 
kurzfristig 
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4. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit  ̄

4.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit sind essentielle Bausteine einer funkti-

onierenden Seniorenhilfe. Im Zuge der immer reichhaltiger werdenden Angebotspalette 

wird es allerdings zusehends wichtiger, die Angebote zu strukturieren und in überschau-

baren Konzepten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn die erste Vorausset-

zung für die Auswahl einer geeigneten Hilfe ist das Wissen um ihre Existenz und die 

Kenntnis der unterschiedlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Als nächs-

ten Schritt bedarf es einer kompetenten Beratung, die individuell sowohl für die Senio-

rinnen und Senioren als auch für ihre Angehörigen erfolgen kann oder die in Form von 

Vorträgen aktuelle Informationen weitergibt. Die Informationen zu den einzelnen Hilfen 

sollten möglichst wohnortnah und unbürokratisch zugänglich sein. In den Gemeinden, 

in denen keine eigenständige Beratungsstelle zur Verfügung steht, müssen zumindest 

eine Erstinformation und die Weitervermittlung an eine geeignete Stelle über Senioren-

vertreter vor Ort möglich sein. Eine wichtige Untersuchungsebene ist es deshalb, die 

Beratungs- und Informationsstellen im Landkreis und in den einzelnen Gemeinden zu 

erfassen und ihre Leistungen für Seniorinnen und Senioren abzufragen. Weitere wesent-

liche Punkte stellen die Mitbestimmung und die Interessensvertretung der Seniorinnen 

und Senioren dar. Als vermittelnde und teilweise auch beratende Instanz zwischen älte-

ren Menschen und politischen Gremien werden an vielen Orten Seniorenbeiräte oder 

Seniorenbeauftragte installiert. Sie sind Bindeglieder zwischen den älteren Menschen 

und Organisationen aus Politik und Verwaltung. Auch sie spielen in dem umfangreichen 

Feld der Beratung und Information vor allem auf niedrigschwelliger Ebene eine wichtige 

Rolle. 

 

4.2 Bestand an Beratungsmöglichkeiten im Landkreis Kitzingen  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme für den Landkreis Kitzingen wurden die Beratungs-

stellen erfasst und detailliert nach Trägerschaft, Nutzerinnen und Nutzern sowie die An-

gebotspalette befragt. Im Folgenden werden erst die Beratungsstellen innerhalb des 

Landratsamtes Kitzingen und dann die Beratungs- und Informationsstellen im Landkreis 

Kitzingen vorgestellt. Ein weiterer Abschnitt ist den Seniorenbeauftragten der Gemein-

den gewidmet, bevor einzelne Maßnahmen für den Bereich Beratung und Information 

vorgeschlagen werden. Die nachfolgende kartographische Abbildung zeigt zunächst die 

regionale Verteilung der Beratungs- und Informationsmöglichkeiten im Landkreis Kit-

zingen. 
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 Abb. 4.1: Seniorenberatung und Information im Landkreis  Kitzingen  
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4.2.1  Beratungsstellen innerhalb des Landratsamtes Kitzingen  

Eine bedeutende Anlaufstelle für Seniorenberatung ist das Landratsamt mit seinen ver-

schiedenen Abteilungen. Folgende Abteilungen innerhalb des Landratsamtes stehen 

den älteren Menschen für Beratungen zu den unterschiedlichsten Fachbereichen zur 

Verfügung: 

 

¶ Pflegestützpunkt des Landratsamtes 

¶ Fachstelle für Seniorenfragen 

¶ Beratungsstelle Barrierefreies Bauen 

¶ Betreuungsstelle 

¶ Gesundheitsamt 

¶ Wohnraumförderung  

¶ Versicherungsamt 

 

Nicht alle Abteilungen sind ausschließlich für die Seniorinnen und Senioren zuständig, 

insgesamt werden in den einzelnen Abteilungen aber jährlich mehr als 2.300 Beratungen 

für ältere Menschen durchgeführt. Folgende Abbildung gibt einen ersten Überblick über 

die Aufteilung der einzelnen Beratungsleistungen innerhalb des Landratsamtes.  

 

Abb. 4.2: Spezielle Seniorenberatung im Landratsamt  Kitzingen   

Beratungsstelle  Beratungsangebot für Seniorinnen und Senioren  

Fachstelle für Bürgerschaft-

liches Engagement und  

Seniorenfragen 

Allgemeine Seniorenberatung und Beratung Bürgerschaftliches Engage-

ment 

Betreuungsstelle Beratung außerhalb von Betreuungsvorgängen 

Gesundheitsamt 

Gesundheitliche Beratung für Menschen, die an einer Sucht, psychischen 

Erkrankung, chron. Krankheit oder Behinderung leiden, Info bzw. Wei-

tervermittlung an Fachstellen oder Einrichtungen 

Wohnraumförderung  

Wohnraumförderung: Neubau, Zweiterwerb, Wohnraumanpassung f. 

Menschen mit Schwerbehinderung und /oder Pflegegrad, Einzelfallprü-

fung 

Versicherungsamt 
Verweis auf DRV, Sprechtage im Landkreis, Auskunfts- und Beratungs-

stelle DRV Nordbayern in Würzburg  

Beratungsstelle Barriere-

freies Bauen 

Barrierefreies Bauen (bis 12/22 über Seniorenfachstelle, ab 01/23 über 

Bauamt als Beratungsangebot). 

Pflegestützpunkt des Land-

kreises 

Rund um das Thema Pflege, z.B. Pflegebedürftigkeit und Pflegegrade, 

häusliche Pflege, Entlastungsbetrag nach §4 SGB XI, Außentermine 

Quelle: Eigene Erhebung 2022 - 2023  
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Die meisten Beratungen werden durch den Pflegestützpunkt des Landratsamtes, die 

Fachstelle für Seniorenfragen und die Betreuungsstelle durchgeführt. Sie umfassen zu-

sammen knapp 2.000 Beratungen mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Der seit 

Juli 2020 aktive Pflegestützpunkt des Landratsamtes befasst sich mit allen Themen rund 

um die Pflege, z.B. mit Fragen zur Pflegebedürftigkeit und Pflegegraden als Schwer-

punkt, sowie Fragen zur häuslichen Pflege und Entlastung nach §4 SGB XI. Die Beratung 

und Unterstützung bei der Sicherstellung oder Verbesserung der häuslichen Versor-

gung, die Unterstützung bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Auf-

nahme in ein Alten- oder Pflegeheim, einer Kurzzeit- oder Tagespflegeeinrichtung sowie 

die Beratung bei Fragen zur Pflegeversicherung, zur Finanzierung der häuslichen Pflege 

oder eines Heimaufenthaltes gehören ebenfalls zu den Leistungen des Pflegestützpunk-

tes. Die Beratung ist neutral und unabhängig sowie kostenlos verfügbar. Der Pflege-

stützpunkt führt Außensprechstunden und Beratungen in Dettelbach, Geiselwind, Iph-

ofen, Marktbreit und Wiesentheid durch. Einmal im Monat besteht die Möglichkeit, sich 

im PflegestützpuƖŦȺ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ ʘƶƌ a±ˈĜȉŦ ɓƖȺ±ȉíȉ"ƖŦ±Ɩ ˈɔȉ ȠƶˈĜ"ŴĊĜŴí±Ŵ±ĜȡȺɔƖô ̄ĉĜŴí± ˈɔȉ 

ǹíŴ±ô±̄ und zɔȉ ̇°ĜƖôŴĜ±|±ȉɔƖôȡĊĜŴí±̄ beraten zu lassen.  

 

Der Schwerpunkt der Fachstelle für Seniorenfragen liegt auf der allgemeinen Sozialbe-

ratung sowie der Weitervermittlung an die zuständigen Stellen. Die Fachstelle für pfle-

gende Angehörige berät ebenfalls ein- bis zweimal im Monat im Pflegestützpunkt. 

 

Ein wichtiges Organ, um umfassende Informationen über alle relevanten Themen für 

Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩ ˈɔ b±Ŧƶƌƌ±Ɩˮ ĜȡȺ |±ȉ ̇ʝ±ôʞ±Ĝȡ±ȉ íɢȉ aɢȉô±ȉĜƖƖ±Ɩ ɔƖ| aɢȉô±ȉ ̣̝͙̄ |±ȡ ų"Ɩ|̘

ratsamtes Kitzingen. Er wird sowohl als Broschüre als auch im Internet veröffentlicht und 

enthält neben umfassenden Informationen auch sämtliche Adressen und Telefonnum-

mern von Organisationen und Veranstaltern aus dem Bereich der Seniorenhilfe. Die fol-

gende Kapitelübersicht aus dem Inhaltsverzeichnis gibt einen kurzen Einblick in das The-

menspektrum, hier in der geplanten 7. Auflage von 2024: 

¶ Aktiv im Alter  

¶ Beratung und Information  

¶ Ehrenamt /Bürgerschaftliches Engagement 

¶ Wohnen im Alter  

¶ Ambulante Hilfen und Unterstützung zu Hause 

¶ Stationäre Pflege 

¶ Vorsorge und rechtliche Betreuung 

 

Die Notfallmappe beinhaltet wichtige Formulare, wie z.B. eine Vorsorgevollmacht und 

weitere Formulare, die im Notfall für die Angehörigen hilfreich sein können. Ein Notfal-

lausweis stellt Notärzten und Sanitätern die wichtigsten persönlichen und gesundheitli-

chen Daten zur Verfügung. Zu den Aufgaben der Fachstelle gehört auch die Begleitung 

des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts sowie die Betreuung der Internetseite für Se-

niorinnen und Senioren.  
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Weitere Aufgaben der Fachstelle sind u.a. die Organisation von Treffen der Seniorenbe-

auftragen der Gemeinden, der regelmäßige Austausch mit Wohlfahrtsverbänden und 

Fachstellen, die Weitergabe von Informationen an Seniorenclubs und Seniorentreffs so-

wie die Organisation der Aktionswochen 60+ (jeweils im September und Oktober des 

Jahres), die 150 bis 200 Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren im 

Landkreis umfassen. Neben der Beratung und Weitervermittlung stellen demnach die 

Öffentlichkeitsarbeit  sowie die Koordination und Vermittlung von fachlichem Austausch 

zwischen den einzelnen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern aus den unter-

schiedlichen Bereichen der Seniorenhilfe wichtige Aufgabenbereiche der Fachstelle für 

Seniorenfragen dar. 

 

Die Betreuungsstelle im Landratsamt umfasst folgende Aufgaben: Informationen über 

Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen sowie die 

Sachverhaltsermittlung  in Betreuungsangelegenheiten für das Betreuungsgericht. Die 

Gewinnung, Beratung, Weiterbildung und Unterstützung von (ehrenamtlichen) Betreu-

erinnen und Betreuern ist ebenso Aufgabe der Betreuungsstelle wie die Unterstützung 

bei Verwaltungsaufgaben und Konfliktsituationen , die Initiierung von Betreuungsverei-

nen und Betreuergemeinschaften sowie örtliche und überörtliche Arbeitsgemeinschaf-

ten.  

 

Neben der Fachstelle für Seniorenfragen, dem Pflegestützpunkt sowie der Betreuungs-

stelle gibt es weitere Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für Seniorinnen und 

Senioren im Landkreis Kitzingen. Das Gesundheitsamt führt u.a. gesundheitliche Bera-

tung für Menschen, die an einer Sucht, psychischen Erkrankung, chronischen Erkrankung 

oder Beeinträchtigung leiden, durch. Auch die Wohnraumförderung mit Informationen 

zur Wohnraumanpassung für Menschen mit Schwerbehinderung und/oder Pflegegrad 

sowie das Versicherungsamt mit der Beratung in Rentenfragen etc., die Beratungsstelle 

für barrierefreies Bauen und die Flüchtlings- und Integrationsberatung, stellen Informa-

tionen für ältere Menschen zu verschiedenen Fragen zur Verfügung.  

 

Die Beratungsleistung des Landratsamtes hat sich gegenüber der letzten Erhebung im 

Jahr 2010 reduziert, da einige Leistungen vom neu geschaffenen Pflegestützpunkt über-

nommen wurden, so dass sich lediglich eine Verschiebung der Beratungsleistungen er-

geben hat. Über die Beratung im Rahmen des Landratsamtes hinaus gibt es für die Se-

niorinnen und Senioren weitere Beratungs- und Informationsstellen innerhalb des Land-

kreises Kitzingen. Ihr Angebots und Leistungsspektrum wird im nächsten Abschnitt ge-

nauer vorgestellt.  

 

4.2.2 Beratungs - und Informationsstellen im Landkreis Kitzingen  

Grundsätzlich stehen im Bereich der Informations- und Beratungsmöglichkeiten im 

Landkreis Kitzingen auf örtlicher Ebene die ambulanten Dienste zur Verfügung. In der 

Regel beschränkt sich die Beratung hier allerdings weitgehend auf Auskünfte hinsicht-

lich der Angebotspalette im ambulanten und teilweise auch stationären Bereich und de-

ren Finanzierung über die Pflege- und Krankenkassen. Eine umfassendere Beratung ist 
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aufgrund des Mangels an Personal, das ausschließlich für Beratung zuständig ist, inner-

halb der Dienste aber kaum möglich. Die Sozialstationen der größeren Wohlfahrtsver-

bände haben jedoch die Möglichkeit, die Seniorinnen und Senioren mit erhöhtem Be-

ratungsbedarf an ihre speziellen Beratungsstellen weiterzuvermitteln. Bevor die ver-

schiedenen Beratungsstellen der Wohlfahrts- und Sozialverbände vorgestellt werden, 

soll vorab ein kurzer Überblick über die im Landkreis tätigen Beratungsstellen gegeben 

werden.  

 

Abb. 4.3: Träger von Beratungsleistungen im Landkreis Kitzingen  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022 ̙ 2023 

 

Der Vergleich mit der früheren Erhebung zeigt, dass aktuell deutlich mehr Beratungs-

möglichkeiten zur Verfügung stehen als im Jahr 2010. Die Sozial- und Wohlfahrtsver-

bände bieten aktuell 11 Beratungsstellen für ältere Menschen an gegenüber 9 im Jahr 

2010. Auch die Beratungsstellen in öffentlicher Trägerschaft sind um zwei von 6 auf 8 

Beratungsstellen gestiegen. Der größte Zuwachs ist bei den sonstigen Trägern zu ver-

zeichnen, die im Anschluss an die Beratungsstellen der Sozial- und Wohlfahrtsverbände 

dargestellt werden. 

 

Folgende Wohlfahrts- und Sozialverbände bieten Beratungen für Seniorinnen und Seni-

oren im Landkreis Kitzingen an: 

¶ Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Kitzingen e.V. 

¶ BRK Kreisverband Kitzingen: Geschäftsstelle 

¶ Beratungsstelle für seelische Gesundheit - BRK Kreisverband Würzburg 

¶ Beratungsstelle des Caritasverbandes in Kitzingen 

¶ Psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes für Suchtprobleme 

¶ KASA Kirchliche Sozialarbeit (Diakonie) 

¶ Kreisgeschäftsstelle des VdK 

¶ Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 

¶ Diakonisches Werk in der Stadt Volkach 

¶ Beratungsstelle der Caritas (Suchtberatung) in Volkach 

¶ Fachstelle für pflegende Angehörige des Caritasverbandes in Kitzingen 
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¶ Flüchtlings- und Integrationsberatung (Caritas) 

 

Insgesamt arbeiten innerhalb der Sozial- und Wohlfahrtsverbände mehr als 30 Mitar-

beitende hauptamtlich (2010: 20) und 26 ehrenamtlich (2010: 9) für den Bereich Senio-

renberatung. Jährlich werden mehr als 7.000 Beratungsleistungen für ältere Menschen 

ab 65 Jahren durch die Wohlfahrts- und Sozialverbände durchgeführt. Auf welche The-

menkomplexe sich die Beratungsleistungen aufteilen, zeigt folgende Abbildung. 

 

Abb. 4.4: Beratungsleistungen der Wohlfahrts - und Sozialverbände  

Beratungsstelle  Beratungsangebot für Seniorinnen und Senioren  

Schuldnerberatung des Dia-

konischen Werkes Kitzingen 

e.V. 

Soziale Schuldnerberatung sowie  Insolvenzberatung und offene Bera-

tung für von Überschuldung gefährdeten Haushalten  

BRK Kreisverband Kitzingen: 

Geschäftsstelle 

Beratung in verschiedenen Angelegenheiten, Häusliche Pflege, Betreu-

tes Wohnen zu Hause, Essen auf Rädern, Hausnotruf 

Beratungsstelle für seelische 

Gesundheit - BRK Kreisver-

band Würzburg 

Beratung in persönlichen Angelegenheiten  

psychische Erkrankungen 

Beratungsstelle des Caritas-

verbandes 

Beratung in persönlichen Angelegenheiten, bei finanziellen Problemen 

und sozialen Notlagen 

Psychosoziale Beratungsstelle 

des Caritasverbandes (für 

Suchtprobleme)  

Beratung für Betroffene mit Suchtproblemen und Angehörigenbera-

tung. Beratung in sozialrechtlichen u. persönlichen Angelegenheiten 

in persönlichen Angelegenheiten 

KASA Kirchliche Sozialarbeit 

(Diakonie) 

Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten,  

in persönlichen Angelegenheiten 

Kreisgeschäftsstelle des VdK Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten  

Selbsthilfekontaktstelle des 

Paritätischen Wohlfahrtsver-

bandes 

Selbsthilfethemen, -förderung, Beratung in anderen Angelegenheiten 

Beratungsstelle der Caritas 

(Suchtberatung) 

Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten (tageweises Angebot 

der Suchtberatungsstelle Kitzingen) 

Diakonisches Werk 
Altersberatung zur Altersvorsorge  (Patientenverfügung u. Vorsorge-

vollmacht) 

Fachstelle für pflegende An-

gehörige (Diakonie/ Caritas)  

Demenz, Überlastung im Pflegealltag, Pflegeorganisation, Finanzen, 

Gruppenangebote, Pflegeleistungen 

Flüchtlings- und Integrations -

beratung (Caritas) 

Flüchtlings- und Integrationsberatung für Bürgerinnen  und Bürger in 

Stadt und Landkreis Kitzingen 

Quelle: Eigene Erhebung 2022 ̙ 2023 

 

Die Kreisgeschäftsstelle des VdK führt nach eigenen Angaben jährlich circa 5.700 Bera-

tungen in sozialrechtlichen Angelegenheiten durch. In der Geschäftsstelle des BRK Kreis-



52 : Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 3: Zusammenfassung und Empfehlungen 

verbands in Kitzingen werden etwa 800 Beratungen durchgeführt. Die Beratungen um-

fassen Themen wie z.B. häusliche Pflege, Betreutes Wohnen, Essen auf Rädern oder 

Hausnotruf.    

 

Insbesondere was Fragen zur Pflege betrifft, greifen die Seniorinnen und Senioren neben 

den Angeboten des Pflegestützpunktes des Landratsamtes auch noch auf andere Bera-

tungsangebote zurück. So bietet die Fachstelle für pflegende Angehörige von Diakonie 

und Caritas Beratungsleistungen zu Demenz, Überlastung im Pflegealltag und Pflegeor-

ganisation an, aber auch zu Finanzen und Pflegeleistungen. Die Beratungsleistungen der 

Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Kitzingen e.V. umfassen neben der sozia-

len Schuldnerberatung auch Insolvenzberatung und Beratung zur Überschuldung von 

gefährdeten Haushalten. Weitere Beratungsleistungen in sozialrechtlichen Angelegen-

heiten, aber auch in persönlichen Angelegenheiten, bieten die Beratungsstelle für seeli-

sche Gesundheit des BRK Kreisverbands Würzburg, die Beratungsstelle des Caritasver-

bandes, die psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes (für Suchtprobleme), 

KASA Kirchliche Sozialarbeit der Diakonie, die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes, die Suchtberatungsstelle der Caritas, die Flüchtlings- und Integ-

rationsberatung der Caritas sowie das Diakonische Werk an. Darüber hinaus gibt es wei-

tere Beratungsangebote, die weder vom Landratsamt noch von den Wohlfahrts- und 

Sozialverbänden ausgehen.  

 

Abb. 4.5: Beratungsleistungen der sonstigen Träger  

Beratungsstelle  Beratungsangebot für Senior:innen  

Auskunfts- und Beratungsstelle der 

deutschen Rentenversicherung 
Rentenberatung 

Sozialdienst der Klinik Kitzinger 

Land 

Heimplatzsuche, Reha, ambulante Hilfen, sozialrechtliche Ange-

legenheiten, Pflegehilfsmittel 

EUTB - Ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung 

Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung und ihre An-

gehörigen in Stadt und Landkreis Kitzingen 

Familienunterstützender Dienst - 

FUD 

u.a. Beratung zu Themen der Behindertenarbeit (z.B. Leistungen 

der Pflegekasse) 

Beratungsstelle der Lebenshilfe 

Würzburg 

Beratung für Menschen mit Behinderung und Bezugspersonen, 

Institutionen, wie Kindergärten, Schulen und Fachdienste 

Quelle: Eigene Erhebung 2022 ̙ 2023 

 

Unter öffentlicher Trägerschaft steht für die Patientinnen und Patienten der Klinik Kit-

zinger Land und deren Angehörige in der Klinik ein Sozialdienst mit vier hauptamtlich 

beschäftigten Mitarbeit enden zur Verfügung, um bereits während des Klinikaufenthaltes 

individuelle Fragen und Probleme im Hinblick auf die Weiterversorgung abklären zu 

können. Jährlich nehmen den Sozialdienst rund 1500 ältere Patientinnen und Patienten 

in Anspruch und informieren sich dabei über sozialrechtliche Angelegenheiten, wie bei-
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spielsweise über das Pflegeversicherungsgesetz, oder lassen sich bei der Heimplatzsu-

che beraten und unterstützen. Darüber hinaus gibt es in Kitzingen und in Volkach eine 

Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, in denen von einer 

hauptamtlichen Mitarbeite nden jährlich insgesamt fast 200 Beratungen zur Rentenver-

sicherung durchgeführt werden. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung sowie 

der Familienunterstützende Dienst und die Beratungsstelle der Lebenshilfe Würzburg 

bieten ebenfalls Beratungsleistungen im Landkreis Kitzingen für ältere Menschen an. 

 

Auf Gemeindeebene sind es vornehmlich die persönlichen Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner, wie Hausärztinnen und Hausärzte oder die Mitarbeite nden der ambu-

lanten Dienste, die erste Informationen weitergeben oder an weiterführende Beratungs-

stellen vermitteln. Zudem findet Beratung hier immer wieder auch außerhalb organisier-

ter Sprechstunden statt, z.B. mit Vertreterinnen und Vertretern der Kirchengemeinde 

oder Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Verwaltung. Darüber hinaus wer-

den im Rahmen von Selbsthilfegruppentreffen Informationen weitergegeben und Un-

terstützung geleistet, dies trifft besonders auf kranke ältere Menschen und deren Ange-

hörige zu. Dennoch muss an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass die Mehrheit 

der Beratungsstellen ihren Sitz in der Stadt Kitzingen hat. Ältere Menschen sind jedoch 

häufig nicht mehr so rüstig und mobil, um längere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. So 

kann es vor allem für Menschen aus dezentralen Gemeinden schwierig werden, Bera-

tungen in Anspruch zu nehmen, wenn die betreffende Beratungsstelle nicht vor Ort ist. 

Dem könnte z.B. durch regelmäßige Außensprechstunden der bestehenden Beratungs-

stellen entgegengewirkt werden, wie es z.B. der Pflegestützpunkt in einigen Gemeinden 

leistet. Rentenberatung wird ebenfalls in Außensprechstunden durchgeführt. Wie die 

Seniorinnen und Senioren das Angebot im Bereich Beratung im Einzelnen beurteilen, 

wurde im Rahmen der Seniorenbefragung abgefragt.  

 

4.2.3 Ergebnisse der Seniorenbefragung in Bezug auf Beratungsstellen  

Auf die Frage, an wen sich die älteren Menschen wenden, wenn sie Auskünfte zum Be-

reich der Seniorenhilfe benötigen, wurde von rund 17 % der älteren Menschen im Land-

kreis Kitzingen eine Ansprechperson genannt, von 25 % zwei Ansprechpersonen und 

rund 23 % nannten drei Ansprechpersonen und 32 % gaben mehr als drei Ansprechper-

sonen an. Insgesamt konnten also über 97 % der älteren Menschen im Landkreis Kitzin-

gen mindestens eine Ansprechperson im Bereich der Seniorenhilfe benennen (vgl. Seni-

orenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 2: Ergebnisse 

der Seniorenbefragung, Kap. 2.2.3). Die folgende Abbildung informiert im Einzelnen über 

die genannten Ansprechpersonen. 
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Abb. 4.6: Potentielle Ansprechp ersonen  der älteren Menschen  

 

* Mittlerweile ist der Pflegestützpunkt als Teil des Landratsamtes für Pflegeberatung zuständig, so dass sich für das Landratsamt 

inklusive Pflegestützpunkt aktuell ein Anteil von 32,5 % ergeben würde gegenüber 26,8 % im Jahr 2010. 

 

Wie die Abbildung zeigt, n ehmen im Landkreis Kitzingen Hausärztinnen und Hausärzte 

mit 58,7 % den größten Stellenwert als potenzielle Ansprechpartnerinnen und Ansprech-

partner ein. Das zeigt das persönliche Vertrauen, das die Seniorinnen und Senioren ihren 

Hausärztinnen und Hausärzte entgegenbringen. Mit einigem Abstand dahinter folgt an 

zweiter Stelle der Sozialverband VdK  mit 37 %. Von größerer Bedeutung sind daneben 

auch die Gemeindeverwaltungen mit rund 29 %, die Diakonie mit einem Anteil von 21 

% und der Pflegestützpunkt des Landkreises mit 20 %. 19% der Befragten würden sich 

an das Bayerische Rote Kreuz und 18 % an den Caritasverband wenden, etwa 17 % an 

den Seniorenbeirat bzw. die Seniorenbeauftragten. Der Pfarrer und andere Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner spielen mit einem Anteilswert zwischen 5 % und 6 % 

im Landkreis Kitzingen nur eine untergeordnete Rolle.  

 

Im Zuge der Seniorenbefragung wurden die Seniorinnen und Senioren auch danach ge-

fragt, ob es ihrer Meinung nach genügend Möglichkeiten gebe, sich über altersrelevante 

Themen zu informieren und beraten zu lassen. Nach der Einschätzung der älteren Men-

schen zeigt sich, dass im Landkreis Kitzingen die Seniorinnen und Senioren mit rund 6 5 

% (2010: 60 %) mehrheitlich der Meinung sind, dass es genügend Möglichkeiten  gibt, 

sich über altersgerechte Themen zu informieren und beraten zu lassen. Es sind aber auch 

knapp 25 % (2010: 21 %) der Seniorinnen und Senioren, die im Beratungsbereich noch 
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ein Defizit sehen, was bedeutet, dass es sich dabei absolut gesehen um fast 6.500 Men-

schen ab 65 Jahren handelt (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis 

Kitzingen  ̙Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.2.3). 

 

Darüber hinaus wurden von den Seniorinnen und Senioren auch Bewertungen für den 

a±ȉ±ĜlĊ ̇a±ȉ"ȺɔƖô ɔƖ| ĉĜŴí±Ŵ±ĜȡȺɔƖô±Ɩ̄ ±ĜƖô±ĊƶŴȺ˱ ìɢȉ |±Ɩ ȹ±ĜŴb±ȉ±ĜlĊ ̇a±ȉ"ȺɔƖô b±Ĝ 

ǹȉƶbŴ±ƌ±Ɩ̄ ˈ±ĜôȺ ȡĜlĊˮ |"ȡȡ |Ĝ± a±ʞ±ȉȺɔƖô |±ȉ a±ȉ"ȺɔƖôȡ"Ɩô±bƶȺ± ƌĜȺ ±ĜƖ±ƌ {ɔȉlĊ̘

schnittswert von 2,9 ausfällt. Knapp 42 % der befragten Seniorinnen und Senioren beur-

Ⱥ±ĜŴ±Ɩ |Ĝ± ̇a±ȉ"ȺɔƖô b±Ĝ ǹȉƶbŴ±ƌ±Ɩ̄ "Ŵȡ ̇ôɔȺ̄ ƶ|±ȉ ̇ȡ±Ċȉ ôɔȺ.̄ Damit hat sich die Bewer-

tung gegenüber dem Jahr 2010 etwas verbessert, damals betrug die Durchschnittsnote 

noch 3,2 (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbe-

richt 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.7.5). 

 

4.3 Seniorenbeiräte und -beauftragte im Landkreis Kitzingen  

Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte erfüllen oft auf ehrenamtlicher Basis eine 

wichtige Funktion in den Gemeinden. Sie sind in der Regel gut informiert, was die Seni-

orenhilfe in der eigenen Gemeinde betrifft. So können sich die älteren Menschen auch 

hier Informationen zum Bereich der Seniorenhilfe einholen. Zusätzlich zu ihrer Vermitt-

lungsfunktion bieten einige Seniorenbeauftragte Beratungen an. Seniorenbeiräte sind 

aus mehreren Mitgliedern bestehende Gremien, die die Interessen der älteren Genera-

tion auf Gemeindeebene vertreten. Sie können im politischen Bereich beispielsweise ih-

ren Einfluss geltend machen und in den Entscheidungsgremien auf eventuell vorhan-

dene Missstände hinweisen. Gleichzeitig dienen sie den Seniorinnen und Senioren als 

Anlaufstellen bei Fragen und Problemen und können sie bei Bedarf an entsprechende 

Stellen weitervermitteln.  

In der großen Kreisstadt Kitzingen gibt es einen ̇ Beirat für Senioren und Menschen mit 

Behinderung ,̄ der sich als Gremium den Interessen der Seniorinnen und Senioren an-

nimmt. Laut Beiratsordnung gehören folgende Themen zu seinem Aufgabenbereich:  

¶ Die Anliegen älterer und behinderter Mitbürger dem Stadtrat und der Verwaltung 

deutlich zu machen, um damit auf die Entscheidungsfindung einzuwirken 

¶ Anregungen und Vorschläge an die Verwaltung weiterzugeben, besonders in den 

Bereichen soziale Einrichtungen, Wohnen, Verkehr und Kultur 

¶ Die Erarbeitung einer Ideenbörse 

 

Der ̇ Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderunḡ  setzt sich zusammen aus  

¶ je einem Mitglied der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen  

¶ je einem Vertreter bzw. einer Vertreterin von Organisationen, Verbänden, Vereinen 

und Einrichtungen, die sich mit Themen, Aufgaben und Problemen von Seniorin-

nen und Senioren und Menschen mit Behinderung befassen 

¶ freie Vertreterinnen und Vertreter 

 

In 27 Gemeinden des Landkreises Kitzingen gibt es mittlerweile Seniorenbeauftragte, die 

als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die älteren Menschen in ihrer Ge-
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meinde zur Verfügung stehen. In den Gemeinden Buchbrunn, Dettelbach, Großlang-

heim, Kleinlangheim, Nordheim, Rödelsee, Rüdenhausen und Willanzheim sind aktuell 

sogar zwei Seniorenbeauftragte bestellt. Lediglich in den Gemeinden Geiselwind, Markt-

steft, Martinsheim und Sulzfeld a.Main sind zum Zeitpunkt der Datenerhebung dieses 

Konzeptes keine Seniorenbeauftragten aktiv.  

 

Die Seniorenbeauftragten nehmen sich der Interessen und Bedürfnisse der Seniorinnen 

und Senioren in ihren Gemeinden an, wenngleich nicht im Rahmen eines Gremiums, 

sondern auf der Basis ihres persönlichen Engagements. Zum Aufgabengebiet der Seni-

orenbeauftragten gehören Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlungsfunktionen zwischen 

den Bürgerinnen und Bürger und den politischen Gremien in den Gemeinden. Zu diesen 

Vermittlungsfunktionen, die im Vorfeld der Beratungen vor Ort eine wichtige Bedeutung 

haben, führen die Seniorenbeauftragten gelegentlich auch selbst Beratungen durch. Im 

Landkreis Kitzingen bieten die Seniorenbeauftragten in neun Gemeinden eigene Bera-

tungsleistungen an. 

 

Abb. 4.7: Seniorenbeauftragte der Gemeinden mit und ohne Beratungsfunktion  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022 ̙ 2023 

 

4.3.1 Ergebnisse der Seniorenbefragung in Bezug auf Mitbestimmungsmöglich-

keiten  

Im Zusammenhang mit dem Einfluss und der Arbeit der Seniorenbeiräte und Senioren-

beauftragten im Landkreis Kitzingen interessiert die Beurteilung der Mitbestimmungs-

möglichkeiten durch die Seniorinnen und Senioren.  
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Abb. 4.8: Beurteilung der Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Seniorenpol i-

tik  

 

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Landkreis Kitzingen wurden mit 3, 3 und damit 

etwas schlechter als die Seniorenpolitik der Gemeinden bewertet, die mit 3,2 etwas bes-

ser ausfällt. Der Anteil der Seniorinnen und Seniorenˮ  |Ĝ± |Ĝ± ̇ƋĜȺb±ȡȺĜƌƌɔƖôȡƌǈôŴĜlĊ̘

Ŧ±ĜȺ±Ɩ̄ "Ŵȡ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ ƶ|±ȉ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ b±ˈ±ĜlĊƖ±Ɩˮ ŴĜ±ôȺ bei rund 23 % (vgl. Seni-

orenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Ergebnisse 

der Seniorenbefragung, Kap. 2.7.6). Gegenüber der Seniorenbefragung im Jahr 2010 hat 

sich die Bewertung von einer Durchschnittsnote von 3,6 auf 3,3 verbessert.  

 

4.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇a±ȉ"ȺɔƖô ɔƖ| ěƖ̘

íƶȉƌ"ȺĜƶƖ˾Ǉíí±ƖȺŴĜlĊŦ±ĜȺȡ"ȉb±ĜȺ̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ 

Landkreis Kitzingen  

Im Bereich der Beratungsmöglichkeiten hat sich gezeigt, dass es im Landkreis Kitzingen 

eine relativ breite Angebotspalette gibt. Neben dem Landratsamt sind dabei vor allem 

die Wohlfahrts- und Sozialverbände mit ihren Beratungsstellen zu nennen. Daneben er-

füllen auch die ambulanten Dienste als Ansprechpartner vor Ort eine wichtige Funktion. 

Ebenso sind in fast allen Gemeinden Seniorenbeauftragte als Interessensvertreter der 

Seniorinnen und Senioren bestellt. Im Vergleich zu den anderen vom MODUS-Institut 

untersuchten Landkreisen ist dem Landkreis Kitzingen für den Bereich Beratung insge-

samt eine überdurchschnittliche Versorgung zu attestieren. Dennoch beurteilen die Se-

niorinnen und Senioren die Beratungsangebote im Vergleich zu anderen Hilfeleistungen 

unterdurchschnittlich. Es scheint deshalb nötig, den Bekanntheitsgrad der bestehenden 
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Beratungsstellen noch zu erhöhen, um sicherzustellen, dass die Seniorinnen und Senio-

ren ausreichend über die ihnen zu Verfügung stehenden Beratungsmöglichkeiten Be-

scheid wissen. 

 

Da sich die Angebotspalette in der Regel auf Gemeindeebene sehr unterschiedlich ver-

teilt, ist es zusätzlich zu einem landkreisübergreifenden Vergleich notwendig, die vor-

handenen Angebote auf Gemeindeebene zu betrachten. Um einen interkommunalen 

Vergleich durchführen zu können, werden diejenigen Gemeinden miteinander vergli-

chen, die bezüglich der Zahl der älteren Bevölkerung gleiche Größenordnungen aufwei-

sen. Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich die Beratungs- und Mi tbestimmungs-

möglichkeiten auf die einzelnen Gemeinden aufteilen. 
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Tab. 4.1: Übersicht über die Beratungsangebote in den Gemeinden  

Gemeinde  
Bevölkerung 

ab 65 Jahren  

Beratungs - und Informationsstellen  
Seniorenbeauf-

tragte/Seniorenbeirat  

Sozial-/ 

Wohlfahrts-

verbände  

Öffentliche  

Träger  

 

Private 

Träger  

 

vorhan-

den 

 

Beratung/ 

Vermitt-

lung  

Kitzingen  4724  10 8 5 P  

Volkach 2146  2 - (1) P     P 

Dettelbach 1614  - (1) - P  

Iphofen 1062  - (1) - P     P 

Wiesentheid 1048  - (1) - P  

Marktbreit  941  - (1) - P P P 

Schwarzach  791  - - - P  

Prichsenstadt 630  - - - P P P 

Mainbernheim 561  - - - P  

Geiselwind 432  - (1) -   

Albertshofen 431  - - - P  

Obernbreit  425  - - - P P P 

Mainstockheim 422  - - - P  

Marktsteft  367  - - -   

Rödelsee 365  - - - P P P 

Kleinlangheim 348  - - - P  

Sommerach 316  - - - P  

Großlangheim 306  - - - P P P 

Willanzheim 302  - - - P  

Sulzfeld a.Main 292  - - -   

Biebelried 257  - - - P  

Buchbrunn 246  - - - P  

Markt Einersheim 243  - - - P     P 

Seinsheim 242  - - - P     P 

Wiesenbronn 231  - - - P P P 

Nordheim a.Main 214  - - - P P P 

Castell 214  - - - P     P  

Martinsheim 207  - - -   

Rüdenhausen 197  - - - P P 

Segnitz 184  - - - P     P 

Abtswind 172  - - - P P P 

Gesamt 19930  12 8 (13) 5 (6) 27 9 / 14  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

In den Gemeinden mit über 1000 Personen ab 65 Jahren  gibt es Beratungs- und In-

formationsstellen für ältere Menschen, wobei eine deutliche Dominanz der großen Kreis-

stadt Kitzingen festzustellen ist. Denn mit 22 von den 31 Beratungsstellen hat die Mehr-

heit der Beratungsstellen dort ihren Sitz. In Volkach gibt es drei, in Dettelbach, Iphofen 
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und Wiesentheid eine Beratungsstelle, wobei es sich dabei um Außenstellen des Pflege-

stützpunktes des Landratsamtes handelt.  

 

Das Angebot ist in den kleineren Gemeinden natürlich sehr viel weniger ausgebaut als 

in den Gemeinden mit einer höheren Anzahl von Seniorinnen und Senioren. In der Ka-

tegorie von 600 bis unter 1000 Personen ab 65 Jahren  existiert in Marktbreit  eine 

Außenberatungsstelle des Pflegestützpunktes des Landratsamtes. In den anderen Ge-

meinden in dieser Größenordnung sowie in den Gemeinden bis unter 600 Personen 

ab 65 Jahren  ist lediglich eine Außenstelle des Pflegestützpunktes des Landratsamtes 

vorhanden (Geiselwind).  

 

Ältere Menschen sind jedoch häufig nicht mehr so rüstig und mobil, um längere An-

fahrtswege in Kauf zu nehmen. So kann es vor allem für Menschen aus kleinen, dezent-

ralen Gemeinden schwierig werden, Beratungen in Anspruch zu nehmen, wenn die be-

treffende Beratungsstelle nicht vor Ort ist. Dem könnte z.B. durch regelmäßige Außen-

sprechstunden der bestehenden Beratungsstellen, nicht nur des Pflegestützpunktes, in 

kleineren Gemeinden entgegengewirkt werden. 

 

Fast alle Gemeinden haben Seniorenbeauftragte bestellt, lediglich in den Gemeinden 

Geiselwind, Marktsteft, Martinsheim und Sulzfeld a.Main gibt es diese Mitbestimmungs-

möglichkeit nicht. Diesen Gemeinden ist besonders mit Hinblick auf eine direkte Kom-

munikation bezüglich der Interessen und Bedürfnisse ihrer älteren Mitbürgerinnen und 

Mitb ürger zu empfehlen, eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner für Seni-

orinnen und Senioren zu bestellen. Die vorhandenen Seniorenbeauftragten sollten ihre 

Rolle noch aktiver gestalten, um bei den Seniorinnen und Senioren noch mehr das Be-

wusstsein zu schaffen, dass sie vor Ort kompetente und engagierte Fürsprecherinnen 

und Fürsprecher haben. Denn obwohl in fast allen Gemeinden des Landkreises Senio-

renbeauftragte vor Ort tätig sind, ergab die Seniorenbefragung ein vergleichsweise 

schlechtes Ergebnis in Bezug auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es sollte deshalb 

noch einmal genau hinterfragt werden, wie groß der Bekanntheitsgrad der Seniorenbe-

auftragten in den einzelnen Gemeinden ist und wie intensiv der Kontakt zu den Senio-

rinnen und Senioren gepflegt wird. Denn scheinbar ist es einigen älteren Menschen noch 

nicht bewusst, auf welch direkte und unbürokratische Art und Weise sie sich vor Ort mit 

ihren Interessen und Anliegen vertreten lassen können. Auch der Beratungssektor im 

Rahmen ihrer Tätigkeit sollte noch mehr ausgebaut und geschult werden, da auch so 

das Defizit im Beratungsbereich, das manche Seniorinnen und Senioren äußerten, abge-

fangen werden könnte. Gut dazu geeignet sind die regelmäßigen Treffen der Senioren-

beauftragten unter der Leitung der Fachstelle für Seniorenfragen. Diese Treffen sind eine 

Möglichkeit, die Seniorenvertreterinnen und -vertreter als Multiplikatoren für die einzel-

nen Gemeinden zu nutzen und so alle relevanten Themen und Informationen in die Ge-

meinden zu tragen.  

 

Zusammenfassend können folgende Maßnahmenempfehlungen für den Bereich Bera-

tungs- und Informationsstellen dargestellt werden.  
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Tab. 4.2: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇a±ȉ"ȺɔƖô ɔƖ| ěƖ̘

íƶȉƌ"ȺĜƶƖ˾Ǉíí±ƖȺŴĜlĊŦ±ĜȺȡ"ȉb±ĜȺ̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs-

zeitraum  

Einrichtung von Außensprechstunden der vor-

handenen Beratungsstellen in kleineren und 

dezentral gelegenen Gemeinden nach Bedarf 

Vorhandene Bera-

tungsstellen 

kurz- bis  

mittelfristig  

Kontinuierlicher Informations- und Erfahrungs-

austausch der Seniorenbeauftragten  
Landkreis Kitzingen kontinuierlich  

Ȉ±ô±Ŵƌ.ȶĜô± ƕ±ɔ"ɔíŴ"ô± |±ȉ aȉƶȡlĊɢȉ± ̇ʝ±ô̘

ʞ±Ĝȡ±ȉ íɢȉ aɢȉô±ȉĜƖƖ±Ɩ ɔƖ| aɢȉô±ȉ ̣̝͙̄  
Landkreis Kitzingen kontinuierlich  

Seniorenseite in den Gemeindeblättern und 

auf den Internetseiten der Gemeinden 
Gemeinden 

kurz- bis  

mittelfristig  

Jährliche Information und Austausch der Seni-

orenbeauftragten im Stadt -/ Gemeinderat 
Gemeinden kurzfristig 

Seniorenbeauftragte sollten in die Seniorinnen 

und Senioren betreffenden politischen Ent-

scheidungen einbezogen werden 

Gemeinden kurzfristig 

Neubesetzung und regelmäßige Nachbeset-

zung von vakanten Seniorenvertretungen 
Gemeinden  kontinuierlich  
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5. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩô±bƶȺ±̄  

5.1 Präventive Angebote im Bereich Seniorensport  

5.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

Im Rahmen der Angebotspalette für Seniorinnen und Senioren nimmt die Gesundheits-

erhaltung und -förderung einen wichtigen Platz ein. Basis für eine selbstbestimmte, ak-

tive Gestaltung dieses Lebensabschnittes sind körperliche Fitness und Wohlbefinden. 

Neben einer gesunden Lebensweise mit den entsprechenden Ernährungsgewohnheiten 

spielen dabei regelmäßige sportliche Betätigungen eine wichtige Rolle. Denn eine gute 

Fitness wirkt sich auf den verschiedensten Ebenen positiv aus. So wird zum einen der 

Körper trainiert und beispielsweise das Herz-Kreislauf-System oder auch Muskulatur, 

Gelenke und Knochen gestärkt. Zum anderen strahlt das Gefühl von Fitness und Aktivität 

auch positiv aus auf die Lebenseinstellung und den Alltag. Gerade für ältere Menschen 

ist Sport eine sehr gute Rückmeldung über die vorhandene Leistungsfähigkeit und Be-

lastbarkeit. Zudem fördert gemeinsame sportliche Aktivität das Zusammengehörigkeits-

gefühl und die Geselligkeit im Alter. Beides sind sehr wichtige Faktoren, um einer Ver-

einsamung oder passiven Lebenseinstellung entgegenzuwirken. Seniorensport ist damit 

ein essentieller Bereich im Präventivsektor der Seniorenhilfe. 

 

Besonders empfehlenswert für Seniorinnen und Senioren sind Sportarten, die die Be-

weglichkeit verbessern. Dazu gehören beispielsweise gymnastische Übungen, wie Rü-

ckengymnastik oder auch Wassergymnastik. Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren 

oder Walking/Nordic Walking  steigern die Ausdauer. Aber auch Entspannungskurse wie 

Yoga oder Pilates sind besonders für ältere Menschen eine Möglichkeit, neue Energie zu 

tanken. Die Seniorinnen und Senioren haben zum einen die Möglichkeiten, an den für 

alle Altersgruppen zugänglichen Angeboten z.B. in Vereinen oder Fitnessclubs teilzu-

nehmen. Teilweise können Kurse im Zusammenhang mit einem Präventionsprogramm 

der Krankenkassen wahrgenommen werden. Zum anderen gibt es in vielen Sportverei-

nen spezielle Übungsstunden für Seniorinnen und Senioren und auch die Volkshoch-

schulen bieten Gymnastik- und Entspannungskurse oder Tanz für Seniorinnen und Se-

nioren an. Häufig werden darüber hinaus innerhalb von Seniorentreffen oder in Begeg-

nungsstätten sportliche Programmangebote eingebaut.  

 

5.1.2 Bestand an Seniorensportangeboten für den Landkreis Kitzingen   

Im Folgenden wird untersucht, welche seniorenspezifischen Sportangebote im Landkreis 

Kitzingen vorhanden sind und inwieweit sie den Bedarf für die älteren Menschen abde-

cken. Die folgende Abbildung zeigt zunächst die regionale Verteilung der regelmäßigen 

Sportveranstaltungen. 

 

 

 

http://www.planetsenior.de/aquafitness/
http://www.planetsenior.de/nordic-walking_und_walking/
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Abb. 5. 1: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport  
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Seniorensportveranstaltungen werden von sehr unterschiedlichen Trägern organisiert. 

Sie können Teil des Programms eines Seniorentreffen sein oder als eigenständiger Kurs 

angeboten werden. Im Rahmen dieser Untersuchung werden alle Angebote berücksich-

tigt, die von den einzelnen Gemeinden als gesonderte Sportveranstaltungen für Senio-

rinnen und Senioren gemeldet wurden. Insgesamt sind dies 77 Sportangebote für Seni-

orinnen und Senioren im Landkreis gegenüber 66 im Jahr 2010. Wie folgende Abbildung 

zeigt, setzt sich diese Palette zusammen aus Seniorengymnastik inklusive Wassergym-

nastik, Tanzveranstaltungen und Angeboten zum gemeinsamen Laufen sowie sonstige 

Angebote, wie z.B. Fitnesstraining oder Fußball. 

 

Abb. 5.2: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Sportart  

 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Informationen darüber, welche Träger im Landkreis aktiv sind und wie viele Veranstal-

tungen von den jeweiligen Trägern organisiert werden, gibt  die nachstehende Abbil-

dung. 

 

Im Landkreis Kitzingen sind die Vereine mit 50 Angeboten in diesem Bereich der offenen 

Seniorenhilfe am stärksten vertreten. Dahinter folgen die Volkshochschule mit 10 Ange-

boten und die Wohlfahrtsverbände mit fünf Angeboten. Die Kirchen sind mit vier regel-

mäßigen Angeboten im Landkreis aktiv. Darüber hinaus sind weitere Träger im Bereich 

Seniorensport aktiv, z.B. bieten Seniorenkreise, Gemeinden oder Privatpersonen Kurse 

an.  
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Abb. 5.3: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Trägerschaft  

  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Bezüglich des Turnus der Angebote zeigt sich folgendes Bild: 65 % aller Sportgruppen 

ʞ±ȉ|±Ɩ ̇±ĜƖƌ"Ŵ ʞǈlĊ±ƖȺŴĜlĊ̄ "Ɩô±bƶȺ±Ɩ˱ {Ĝ± ĉ.ɔíĜôŦ±ĜȺ ɔƖ| Ȉ±ô±Ŵƌ.ȶĜôŦ±ĜȺ |Ĝ±ȡ±ȉ ʗ±ȉ̘

anstaltungen verweisen auf die im Alter immer wichtiger werdenden Ressourcen Fitness 

und Gesundheit. 19 % der insgesamt 77 Angebote finden mehrmals jährlich statt, 13 % 

in sonstiger Form (z.B. nur im Frühjahr und Sommer). Zwei Veranstaltungen werden ein-

mal monatlich angeboten .  

 

Abb. 5.4: Regelmäßige Angebote im Bereich Seniorensport nach Häufigkeit und 

Teilnehmerzahl  

  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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Die Teilnehmerzahlen reichen von 5 bis 55 Personen. Etwa zwei Drittel der Veranstaltun-

gen bestehen aus einer Gruppengröße von unter 20 Personen. 29 % der Veranstaltungen 

haben eine Teilnehmerzahl von 20 bis unter 40 Personen. An drei Veranstaltungen neh-

men mehr als 40 Personen teil. Die größte Teilnehmerzahl von 55 Personen erreicht das 

gesundheitsorientierte Fitnesstraining in der Stadt Kitzingen, das einmal wöchentlich 

von Oktober bis April durchgeführt wird. Im Durchschnitt nehmen je Veranstaltung ca. 

17 Seniorinnen und Senioren teil. Addiert man alle angegebenen Werte zu den Teilneh-

menden auf, kommt man im Landkreis Kitzingen auf rund 1.300 Personen, die an Seni-

orensportveranstaltungen teilnehmen. Auf die Gesamtheit der Menschen ab 65 Jahren 

im Landkreis bezogen, resultiert daraus für den Bereich des Seniorensportes ein Nut-

zungsgrad von rund 6,5 % (im Jahr 2010 6,7 %). Bei diesem Nutzungsgrad sind natürlich 

weder die Seniorinnen und Senioren berücksichtigt, die an speziellen Tanzveranstaltun-

gen zu bestimmten Festen, wie z.B. Fasching, teilnehmen, noch die älteren Menschen, 

die sich an den im Landkreis Kitzingen bestehenden generationsübergreifenden Ver-

einssportgruppen beteiligen.  Ähnlich wie bei den Seniorenclubs informiert folgende Ab-

bildung zunächst wieder darüber, wie viele Seniorinnen und Senioren in den einzelnen 

Gemeinden an den Seniorensportgruppen teilnehmen.  

 

Abb. 5.5: Teilnehme nde von Seniorensportgruppen nach Gemeinden  

 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023ˮ {ɔȉlĊȡlĊƖĜȺȺȡʞ±ȉȺ b±Ĝ |±ȉ !Ɩô"b± ±ĜƖ±ȉ ȠǺ"ƖƖ± ʘƶƖ ˲ bĜȡ ˲ 
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Die mit Abstand größte Teilnehmerzahl im Bereich des Seniorensports ergibt sich in der 

Stadt Kitzingen mit 415 Teilnehmenden. Auch in Iphofen und Wiesentheid findet  sich 

eine dreistellige Teilnehmerzahl. Die geringste Teilnehmerzahl zeigt sich in der Ge-

meinde Großlangheim mit durchschnittlich sieben Personen. Für vier Gemeinden wur-

den keine Seniorensportangebote gemeldet, in Castell, Marktsteft, Schwarzach und 

Willanzheim. In Schwarzach besteht im Rahmen des Fitness-ȠȺɔ|Ĝƶȡ ̇ťȉ"íȺ-ʝ±ȉŦ̄ ±ĜƖ Ƞ±̘

niorensportangebot, dies allerdings nur für Mitglieder.  

 

In folgender Abbildung wird die Teilnehmerzahl wiederum auf die Bevölkerung ab 65 

Jahren bezogen, um eine Aussage über den Nutzungsgrad im Bereich des Senioren-

sports treffen zu können.  

 

Abb. 5.6: Nutzungsgrad im Bereich des Seniorensports nach Gemeinden in % 

  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich in der Gemeinde Buchbrunn im Bereich des Senio-

rensports mit 16 % der höchste Wert, gefolgt von den Gemeinden Albertshofen, Mar-

tinsheim und Markt Einersheim mit Werten zwischen 14,4 % und 14,8 %. Insgesamt 12 

Gemeinden liegen zum Teil deutlich über dem Landkreisdurchschnitt von 6,5 %. Für die 

Gemeinden Abtswind, Iphofen und Rüdenhausen sind überdurchschnittliche Werte von 

mehr als 10 % zu verzeichnen. Auf Werte von ca. 8 % bis 10 % kommen Kitzingen, Main-

stockheim, Nordheim a.Main, Rödelsee, Segnitz, Seinsheim und Wiesentheid. In vier Ge-

meinden wurden keine Sportveranstaltungen für ältere Menschen gemeldet (s. Teilneh-

mende von Seniorensportgruppen). Es zeigt sich somit, dass in den einzelnen Gemein-

den im Landkreis Kitzingen im Bereich des Seniorensports sehr unterschiedliche Nut-

zungsgrade bestehen. 

 

5.1.3 °ȉô±bƖĜȡȡ± |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩb±íȉ"ôɔƖô ĜƖ a±ˈɔô "ɔí |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ǹȉ.̘

ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖȡǺƶȉȺ̄ 

Bei der durchgeführten Seniorenbefragung beurteilten 17 ͅ |±ȉ a±íȉ"ôȺ±Ɩ |Ĝ± ̇ȠǺƶȉȺ̘

ƌǈôŴĜlĊŦ±ĜȺ±Ɩ̄ ĜƖ ĜĊȉ±ȉ ó±ƌ±ĜƖ|± "Ŵȡ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄ ƶ|±ȉ ̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ (vgl. Senioren-

politisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Ergebnisse der 

Seniorenbefragung, Kap. 2.3.6), Im Jahr 2010 waren es noch 23 %. Dabei hat sich die 

Durchschnittsnote der Bewertung von 3,4 im Jahr 2010 auf aktuell 3,1 verbessert. Bei der 

Frage nach den fehlenden Freizeitmöglichkeiten für ältere Menschen wurde jedoch an 

erster Stelle das Fehlen von Seniorensportangeboten mit 27,5 % genannt, wie die fol-

gende Abbildung zeigt.  

 

Abb. 5.7: Fehlende Freizeitmöglichkeiten für ältere Menschen  
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Bei der kleinräumigen Auswertung kristallisierten sich mehrere Gemeinden heraus, in 

denen das Sportangebot für ältere Menschen deutlich schlechter bewertet wurde als in 

den anderen Gemeinden. Es handelte sich dabei insbesondere um die Gemeinden Bie-

belried, Castell, Obernbreit und Seinsheim mit Bewertungen von 4,0 oder schlechter.   

 

5.1.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩ̘

ô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖȡǺƶȉȺ̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ 

Landkreis Kitzingen  

Im Bereich des Seniorensports wurden im Landkreis Kitzingen 77 regelmäßige Angebote 

angegeben, an denen rund 1.300 ältere Menschen teilnehmen. Auf die Gesamtheit der 

Menschen ab 65 Jahren im Landkreis bezogen entspricht das einem Nutzungsgrad von 

rund 6,5 %. Bei einer Gegenüberstellung mit den Vergleichswerten aus anderen Land-

kreisen resultiert damit ein überdurchschnittlicher Nutzungsgrad. Bezüglich der quanti-

tativ zur Verfügung stehenden Angebote im Bereich des Seniorensports kann also im 

Landkreis Kitzingen von einer überdurchschnittlichen Versorgung ausgegangen werden. 

Da in der stattgefundenen Seniorenbefragung jedoch auf Defizite hingewiesen wurde, 

gilt es grundsätzlich zu hinterfragen, inwieweit die vorhandenen Angebote in der Öf-

fentlichkeit überhaup t bekannt sind. Auf die vorhandenen Angebote sollte deshalb noch 

gezielter aufmerksam gemacht werden. Ebenso gilt es, Hemmschwellen abzubauen, um 

es den älteren Menschen zu erleichtern, Zugang zu Vereinen und anderen Anbietern 

von Sportveranstaltungen zu finden. Dabei stellt sich auch hier die Frage, inwieweit ver-

einsinterne Veranstaltungen allen Seniorinnen und Senioren bekannt und zugänglich 

gemacht werden können. Neben einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit könnten bei-

spielsweise Schnupperkurse für Nichtmitglieder organisiert werden, die einer Vereins-

aufnahme vorausgehen. Weiter wäre es eine Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit den 

Veranstaltern der Seniorentreffen zu initiieren, in der z.B. Trainerinnen und Trainer des 

Vereins sportliche Übungen im Rahmen eines Treffens anbieten. 

 

Als weiteres Ergebnis zeigt die Seniorenbefragung, dass auch in Gemeinden mit einem 

geringen Anteil an Seniorinnen und Senioren ein Bedarf an organisierter sportlicher Be-

tätigung vorhanden ist. Deshalb sollen die Gemeinden im Folgenden ihrer Größe nach 

einer differenzierten Bewertung unterzogen werden, um so auch auf kleinräumiger 

Ebene noch auf Verbesserungen hinweisen zu können. 

 

Über die regelmäßigen Sportangebote hinaus finden während der Aktionswochen 60+ 

zahlreiche Sportveranstaltungen für ältere Menschen statt. Da es sich dabei um einma-

lige Veranstaltungen handelt, sind sie gesondert zu betrachten. Sie stellen jedoch für die 

älteren Menschen eine gute Möglichkeit dar, Seniorensportangebote kennenzulernen, 

auszuprobieren und bei Gefallen die vorhandenen regelmäßigen Angebote zu nutzen. 
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Tab. 5.1: Übersicht über die regelmäßigen ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ±Ɩ !Ɩô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ 

Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖȡǺƶȉȺ̄ ĜƖ |±Ɩ ó±ƌ±ĜƖ|±Ɩ  

Gemeinde  

Bevölke -

rung ab 

65 J. 

Sportangebote    

Gymnastik  
Wasser-

gymnastik  

Senio-

rentanz  

Laufan-

gebote  

Sonsti-

ges 

Aktions-

wochen 

60+  

Kitzingen  4724  7 4 4 3 4 P 

Volkach 2146  1 1 2 - 1 P 

Dettelbach 1614  2 - 1 - - P 

Iphofen 1062  1 3 - - 1 P 

Wiesentheid 1048  1 - 1 1 1 - 

Marktbreit  941  1 - 1 - 1 P 

Schwarzach  791  - - - - 1 P 

Prichsenstadt 630  1 - - - - - 

Mainbernheim 561  2 - - - - - 

Geiselwind 432  - - 1 - - P 

Albertshofen 431  2 - - 1 2 - 

Obernbreit  425  1 - - - - - 

Mainstockheim 422  1 - 1 - - - 

Marktsteft  367  - - - - - - 

Rödelsee 365  1 - - 1 1 - 

Kleinlangheim 348  1 - - - - P 

Sommerach 316  - - 1 - - P 

Großlangheim 306  1 - - - - - 

Willanzheim 302  - - - - - - 

Sulzfeld a.Main 292  - - - - 2 - 

Biebelried 257  - - - - 1 - 

Buchbrunn 246  1 - 2 - - P 

Markt Einers-

heim 
243  2 - - - - P 

Seinsheim 242  - 1 - - 1 - 

Wiesenbronn 231  1 - - - - - 

Castell 214  - - - - - - 

Nordheim 

a.Main 
214  1 

- - - - - 

Martinsheim 207  2 - - - - - 

Rüdenhausen 197  1 - - - - P 

Segnitz 184  1 - - - - - 

Abtswind 172  - - 1 - - - 

Gesamt 19930  32 9 15 6 16 12  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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In allen Gemeinden mit mehr als 1.000 Personen ab 65 Jahren  gibt es Sportangebote 

für Seniorinnen und Senioren. In Volkach mit 2,4 % und Dettelbach mit 3,1 % sind die 

Nutzungsgrade im Vergleich zum Landkreisdurchschnitt allerdings sehr niedrig. Dort 

sollte über einen Ausbau der Sportangebote für Seniorinnen und Senioren nachgedacht 

werden. Auch die Gemeinden mit 600 bis unter 1.000 Personen ab 65 Jahren  bieten 

Sportveranstaltungen an. In der Gemeinde Schwarzach sollte allerdings die Palette an 

sportlichen Veranstaltungen erweitert werden, da aktuell lediglich ein Fitnesskurs (kom-

merziell in einem Fitnessstudio) angeboten wird . Bei den kleineren Gemeinden mit 300 

bis unter 600 Personen ab 65 Jahren  wurden für Marktsteft und Willanzheim  über-

haupt keine Sportveranstaltungen gemeldet. Hier ist ein Aufbau eines seniorenspezifi-

schen Sportangebots zu empfehlen. Auch in den kleinsten Gemeinden mit weniger als 

300 Personen ab 65 Jahren werden in allen Gemeinden mit Ausnahme von Castell 

spezifische Sportveranstaltungen für ältere Menschen organisiert. Hier wird auch laut 

Seniorenbefragung von den älteren Menschen dieses Defizit bemängelt.  

 

Zusammenfassend können folgende Maßnahmenempfehlungen für den Bereich Senio-

rensport dargestellt werden. 

 

Tab. 5.2: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩô±̘

bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖȡǺƶȉȺ̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs -

zeitraum  

Effektive Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Sportan-

gebote und deren Träger 
Träger von Senio-

renveranstaltungen 

und Sportvereine in 

den einzelnen Ge-

meinden 

kontinuierlich  

Schaffung von speziellen Bewegungsangeboten im 

hohen Alter innerhalb der Angebote zur Sturzpro-

phylaxe 

Schnupperkurse der Vereine für Nichtmitglieder, 

auch in Kooperation mit den örtlichen Trägern von 

Seniorenveranstaltungen 

In Gemeinden, in denen das Sportangebot für Seni-

orinnen und Senioren gering oder wenig nachge-

fragt ist, sollte ein entsprechendes Angebot aufge-

baut bzw. das vorhandene Angebot erweitert und 

beworben werden, alternativ sollten Sport- und Be-

wegungsangebote in das Programm der vorhande-

nen Seniorentreffen integriert werden 

Träger von Senio-

renveranstaltungen 

und Sportvereine 

kurz- bis 

mittelfristig  

Bewusstsein schaffen der älteren Bevölkerung für 

Bewegungsangebote 

Gemeinden und 

Landkreis Kitzingen 
kontinuierlich  

Information und Sensibilisierung der älteren Bevöl-

kerung über Bewegungsangebote in umliegenden 

Gemeinden 

Gemeinden und 

Landkreis Kitzingen 
kontinuierlich  
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5.2 Präventive Angebote im Bereich Bildung  

5.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

Ein weiteres Handlungsfeld im präventiven Bereich liegt in dem Sektor Bildung und Kul-

tur. Bildungsveranstaltungen sorgen für geistige Anregung in einem sozialen Umfeld, 

fördern den intellektuellen Austausch und geben neue Denkanstöße und Impulse. Mo-

derne Forschungen haben ergeben, dass der im Alter drohenden Einschränkung der 

geistigen Leistungsfähigkeit durch mentale Aktivierung entgegengewirkt werden kann. 

Einige Hirnforscher sind davon überzeugt, dass durch verstärkte geistige Betätigung so-

gar das Risiko von Altersdemenz reduziert werden kann. Bildungsveranstaltungen, wie 

z.B. Bildungs- und Studienreisen, Vorträge, Kurse oder Führungen, werden in der Regel 

den Interessen entsprechend und unabhängig vom Alter besucht, dennoch gibt es ei-

nige Argumente, die für die  Gestaltung eines speziellen Kultur- und Bildungsangebots 

für ältere Menschen sprechen. So finden z.B. nachmittägliche Theateraufführungen gro-

ßen Zulauf bei den älteren Menschen. Verschiedene Aspekte hinsichtlich der Konzeption 

unterscheiden die Kurse für ältere Menschen von den allgemeinen Kursen der Erwach-

senenbildung. Im Gegensatz zu Berufstätigen, die ein derartiges Angebot nur abends 

oder am Wochenende wahrnehmen können, können Kurse und Vorträge für Seniorin-

nen und Senioren zeitlich flexibel angeboten werden. Auch mehrtägige Veranstaltungen 

unter der Woche lassen sich gut durchführen. Es bietet sich dabei an, die Kurse projekt-

ähnlich und zeitlich überschaubar zu halten. Gleichzeitig sollte auch das Lebenswissen 

und der Erfahrungsschatz der Teilnehmenden aktiv mit in die Kurse einbezogen werden. 

Oft werden in den Bildungsveranstaltungen auch alltagspraktische Informationen über-

mittelt, die den Seniorinnen und Senioren bei ihrer Lebensführung helfen können. Zwi-

schenzeitlich gibt es sogar Trainingsprogramme, die speziell auf die im Alter wichtigen 

Ressourcen ausgerichtet sind.  

 

5.2.2 Bestand an Bildungsangeboten im Landkreis Kitzingen  

Häufig werden u.a. im Rahmen von Seniorentreffen neben geselligem Beisammensein 

kulturelle Angebote wie Vorträge oder Exkursionen organisiert. Im Folgenden werden 

die wichtigsten Bildungseinrichtungen vorgestellt und eine Übersicht über die wichtigs-

ten Museen gegeben. Eine kartographische Abbildung zeigt zunächst die regionale Ver-

teilung. In dieser Karte sind auch Orte mit Bildungsveranstaltungen im Rahmen der Ak-

tionswochen 60+ (hier für das Jahr 2023) verzeichnet. 
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Abb. 5.8:  Angebote im Bereich Bildung im Landkreis Kitzingen  
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Im Landkreis Kitzingen bieten unterschiedliche Träger ein breit gefächertes Kultur- und 

Bildungsprogramm. Zum einen gibt es die Träger, die ein regelmäßiges Veranstaltungs-

programm für verschiedene Teilnehmergruppen organisieren. Dazu gehören die Volks-

hochschule Kitzingen mit ihren Außenstellen in Dettelbach, Iphofen, Marktbreit , Volkach 

und Wiesentheid, das Volksbildungswerk in Volkach und das Evangelische Erwachse-

nenbildungswerk in Kitzingen. In der Regel stehen alle Angebote dieser Träger, seien es 

(Sprach-)Kurse oder Vorträge und Exkursionen, allen Altersgruppen offen. Im Rahmen 

dieses Berichtes ist aber darüber hinaus von Bedeutung, inwieweit spezielle Angebote 

für Seniorinnen und Senioren organisiert werden. Dabei zeigt sich, dass sowohl in den 

Volkshochschulen als auch im Volksbildungswerk der Schwerpunkt bei den Seniorinnen 

und Senioren hauptsächlich auf Sport- und Tanzveranstaltungen liegt. Lediglich in der 

Hauptstelle der Volkshochschule in Kitzingen werden zusätzliche spezielle Kurse für Se-

niorinnen und Senioren angeboten, beispielsweise zum Thema Computer oder Internet. 

Zum anderen gibt es Bildungshäuser, die in ihren Räumen Fortbildungen und Kurse an-

bieten. In den Bildungshäusern werden jedoch ebenfalls sehr selten eigenständige Ver-

anstaltungen für Seniorinnen und Senioren angeboten. So bietet z.B. die Abtei Münster-

schwarzach beispielsweise religiöse Fortbildungen und Meditationstreffen, aber keine 

speziellen Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren.  

 

Das Bewusstsein, wie wichtig es ist, Bildung und Kultur innerhalb der gemeindlichen Ver-

anstaltungen in das Programm zu integrieren, ist bei vielen Veranstaltern vorhanden, 

denn bei den meisten Seniorentreffen stehen neben geselligem Beisammensein regel-

mäßig Bildungsangebote und kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm.  

 

Des Weiteren bieten die Museen im Landkreis Kitzingen eine gute Möglichkeit, sich un-

abhängig von bestimmten Gruppen und Terminvorgaben kulturell weiterzubilden. Be-

sonders für Seniorinnen und Seniorenˮ  |Ĝ± ô±ȉƖ± ĜƖ|ĜʘĜ|ɔ±ŴŴ ɔƖ| ƌĜȺ ĜĊȉ±ƌ ̇±Ĝô±Ɩ±Ɩ 

ȹ±ƌǺƶ̄ ɓƖȺ±ȉƖ±ĊƌɔƖô±Ɩ durchführen, bieten die 44 Museen, Ausstellungen und 

Sammlungen verschiedenster Themenbereiche ein attraktives Freizeitangebot im Land-

kreis.  
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Tab. 5.3: Übersicht über die Museen in den Gemeinden  

Museen  Gemeinde  

Gewürzmuseum Kaulfuss  Abtswind 

"Erlebnis Steinzeit"  Buchbrunn 

Museumsscheune Castell 

Fränkisches Wallfahrtsmuseum  Dettelbach 

Heimatmuseum Haslau und Umgebung Dettelbach 

Galerie Dr. Markus Döbele Dettelbach 

Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor Dettelbach 

Murrmann-Museum Geiselwind 

Knauf-Museum Iphofen 

Kunsthaus MAXART Iphofen 

Flatterhaus Hellmitzheim Iphofen 

Kulturhistorische Sammlung Iphofen 

Vinothek Iphofen 

Ƞ"ƌƌŴɔƖô ̇ȡȺ±ĜƖ!ŴȺ̄ Iphofen 

Kirchenburgmuseum Iphofen 

Conditorei-Museum Kitzingen 

Deutsches Fastnachtmuseum Kitzingen 

Officina Historica Kitzingen 

Städtisches Museum Kitzingen 

Vogelkundliche Sammlung Kitzingen 

Frankenstudio Kitzingen 

Handwerkermuseum Kirchenburg Kleinlangheim 

Schützenscheibensammlung Mainbernheim 

Museum Malerwinkelhaus Marktbreit  

Informationszentrum Grafschaft Limpurg-Speckfeld Markt Einersheim 

Museum für Stadt- und Familiengeschichte Marktsteft  

Informationszentrum Abtei  Münsterschwarzach 

Ehemalige Synagoge Obernbreit  

Gräberfeldmuseum "Segeum" Segnitz 

Fossiliensammlung Prichsenstadt 

Elfleinshäusla Rödelsee 

Ausstellung zur Deutschen Kolonialgeschichte Rödelsee 

̇{Ĝ± ŦŴ±ĜƖ± aȉ"ɔȡlĊ"ɔ̄ Seinsheim 

Turm Galerie Schwarzacher Tor Sommerach 

Galerie Harald Schmaußer Sulzfeld a.Main 

Museum Barockscheune Volkach 

Galerie Isolde Folger Volkach 

Ehemalige Synagoge Volkach 

Museum Kartause Volkach 

Die Eich /Das Flachsbrechhaus Wiesenbronn 

Kellerhaus Wiesenbronn 

Ehemalige Synagoge Wiesenbronn 

Fahrradmuseum Willanzheim 

Sammlung "Alter Tante-Emma-Laden" Willanzheim 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 2022-2023 
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5.2.3 °ȉô±bƖĜȡȡ± |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩb±íȉ"ôɔƖô ĜƖ a±ˈɔô "ɔí |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ǹȉ.̘

ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ aĜŴ|ɔƖô̄ 

Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie das Angebot an Bildungs- und Kultur-

veranstaltungen im Landkreis Kitzingen von den Seniorinnen und Senioren empfunden 

wird, wurden auch diesem Themenbereich im Rahmen der Seniorenbefragung einige 

Fragen gewidmet (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen 

 ̙Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3.6). Die Bildungsangebote 

wurden mit einem Durchschnittswert von 3,6 (unverändert im Vergleich zu 2010) relativ 

schlecht beurteilt. Zwar schätzen etwa ein Fünftel der Befragten das Angebot an Bil-

|ɔƖôȡ"Ɩô±bƶȺ±Ɩ ĜƖ ĜĊȉ±ȉ ó±ƌ±ĜƖ|± "Ŵȡ ̇ôɔȺ̄ ƶ|±ȉ ̇ȡ±Ċȉ ôɔȺ̄ ±Ĝn, allerdings empfinden 

auch beinahe 27 % der Senioren ein diesbezügliches Defizit und vergaben die Noten 

̇ƌ"Ɩô±ŴĊ"íȺ̄ ƶ|±ȉ ̇ɔƖô±Ɩɢô±Ɩ|̄˱  

 

Abb. 5.9:  Bewertung von Angeboten im Landkreis Kitzingen  

 
 

Diese doch erheblichen Differenzen sind auch auf regionale Unterschiede zurückzufüh-

ren. Die kleinräumige Auswertung bezüglich der Bildungsangebote ergab, dass diese im 

Süden des Landkreises mit einem Wert von 3,5 etwas besser bewertet werden als im 

nördlichen Landkreis, in dem ein Durchschnittswert von 3,7 resultiert. Die größten Män-

gel wurden dabei vor allem in den Gemeinden Geiselwind und Rüdenhausen festgestellt. 

 

Die Aktionswochen 60+ bieten jedes Jahr eine Fülle an Bildungsangeboten in den Ge-

meinden. Sie beginnen mit einer Auftaktveranstaltung zu einem speziellen Thema und 

enden offiziell mit einer Abschlussveranstaltung. Dazwischen liegen jedes Jahr rund 150 

bis 200 Veranstaltungen wie Vorträge, Seminare, Ausflüge, gesellige Nachmittage, Kul-
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turveranstaltungen, Fitness- und Sportangebote, die zum Mitmachen einladen. Die Ver-

teilung der Angebote zeigt, dass über den Landkreis verteilt, wenn auch nicht in allen 

Gemeinden, zahlreiche, unterschiedliche Bildungsveranstaltungen durchgeführt werden.  

Im Rahmen der Seniorenbefragung  wurde auch die Bekanntheit der Aktionswochen 60+ 

abgefragt. Dabei lag die Bekanntheit der Aktionswochen bei 33 %, die Inanspruchnahme 

bei 7,1 % der älteren Menschen ab 60 Jahre. Manche Veranstaltung, wie z.B. des VdK, 

wurden dabei von Teilnehmenden eventuell nicht den Aktionswochen 60+ zugerechnet. 

Aktuelle Berechnung zeigen, dass die Nutzung (auch nach der Namensänderung von 

̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖʞƶlĊ±Ɩ̄ "ɔí ̇!ŦȺĜƶƖȡʞƶlĊ±Ɩ ̣̝͙̄˸ |±ɔȺŴĜlĊ ô±ȡȺĜ±ô±Ɩ ĜȡȺˮ ɔƖ| ˈʞ"ȉ "ɔí ±Ⱥʞ" 

2.000 bis 3.000 Personen jährlich.  

Als Gründe für die fehlende Inanspruchnahme der Aktionswochen 60+ wurden von den 

meisten |±ȉ !ŴȺ±ȉȡôȉɔǺǺ± "b ̣̝ ŝ"Ċȉ±Ɩ ̇Ŧ±ĜƖ ěƖȺ±ȉ±ȡȡ±̄ ƌĜȺ í"ȡȺ ̡̟ ͅ ɔƖ| ̇Ŧ±ĜƖ± ˇ±ĜȺ̄ 

mit 23 % angegeben. Mit fast 17 % folgt knapp dahinter das Argument, dass die älteren 

Ƌ±ƖȡlĊ±Ɩ "b ̣̝ ŝ"Ċȉ± b±ȉ±ĜȺȡ ̇ʘƶŴŴ "ɔȡô±Ŵ"ȡȺ±Ⱥ̄ ȡ±ĜƖ±Ɩ˱ !ƖȡlĊŴĜ±ȶ±Ɩ| íƶŴô±Ɩ Ĝƌ Ȉ"ƖŦĜƖô 

der Gründe für die fehlende Inanspruchnahme der Aktionswochen 60+ drei Argumente, 

die mit Anteilwerten zwischen 8 % und 9 % ähnlich oft genannt wurden, und zwar ̇íɢĊŴ± 

mich ƖƶlĊ ˈɔ ŞɔƖô |"íɢȉ̄ˮ ̇Ŧ±ĜƖ± ěƖíƶȉƌ"ȺĜƶƖ |"ȉɢb±ȉ ±ȉĊ"ŴȺ±Ɩ̄ ɔƖ| ̇ô±ȡɔƖ|Ċ±ĜȺŴĜlĊ± 

óȉɢƖ|±̄ˮ ʞ.Ċȉ±Ɩ| ̇ˈɔ ʞ±ĜȺ ʞ±ô̄ Ɩɔȉ íɢȉ ʞ±ƖĜô±ȉ "Ŵȡ ̢ ͅ ±ĜƖ±Ɩ óȉɔƖ| íɢȉ die fehlende 

Inanspruchnahme der Aktionswochen 60+ darstellt. Insbesondere der angegebene 

óȉɔƖ| ̇Ŧ±ĜƖ± ěƖíƶȉƌ"ȺĜƶƖ |"ȉɢb±ȉ ±ȉĊ"ŴȺ±Ɩ̄ ŦǈƖƖȺ± |"b±Ĝ ±ĜƖ !Ɩȡ"ȺˈǺɔƖŦȺ íɢȉ |Ĝ± °ȉĊǈ̘

hung der Teilnehmerzahl sein, indem die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich noch 

intensiviert wird.  

 

Abb. 5.10: Gründe für fehlende Inanspruchnahme der Aktionswochen 60+  
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5.2.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩ̘

ô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ aĜŴ|ɔƖô̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|̘

kreis Kitzingen  

Grundsätzlich stehen den Seniorinnen und Senioren alle Bildungsangebote offen, auch 

wenn sie nicht explizit an ihre Zielgruppe gerichtet sind. Damit ergeben sich vielfältige 

Möglichkeiten der Bildung im Landkreis Kitzingen. Im Bereich der Bildungsveranstaltun-

gen für ältere Menschen sind im Landkreis Kitzingen verschiedene Bildungsträger aktiv. 

Regelmäßige Bildungsangebote speziell für ältere Menschen bieten dabei vor allem die 

Volkshochschulen. Laut Angaben der Veranstalter werden auch auf gemeindlicher 

Ebene vielerorts im Rahmen von Seniorentreffen Vorträge und Exkursionen organisiert. 

Dennoch bewerten die Seniorinnen und Senioren in der Seniorenbefragung die Bil-

dungsangebote in ihren Gemeinden relativ schlecht. Deshalb stellt sich auch für diesen 

Bereich die Frage nach einer zielgerichteten, erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit. Denn 

es muss sichergestellt werden, dass die Seniorinnen und Senioren ausreichend über die 

Angebote in ihren Gemeinden informiert sind. Eine Möglichkeit, geeignete Bildungsan-

gebote bekannt zu machen, wäre das Einrichten besonderer Sparten für Seniorinnen 

und Senioren innerhalb des Programms der einzelnen Bildungsträger. So können sich 

die älteren Menschen unkompliziert einen kompakten Überblick über die für sie geeig-

neten Veranstaltungen verschaffen. Weiter muss das Bewusstsein dafür geschaffen wer-

den, dass sich viele Seniorentreffen nicht auf geselliges Beisammensein beschränken, 

sondern häufig ein so interessantes Programm bieten, dass sie im weitesten Sinn unter 

Bildungsveranstaltungen subsumiert werden können. Ebenso ergibt sich auch hier wie-

der die Forderung nach geeigneten Fahr- und Begleitdiensten. Nur so gelingt es, weiter 

entfernt wohnende oder gehbehinderte ältere Menschen  und Seniorinnen und Senioren 

aus kleineren Gemeinden ohne geeignetes Programm in den Genuss dieser Veranstal-

tungen kommen zu lassen. Es gilt dabei zu beachten, dass Bildungs- und Kulturveran-

staltungen gute Möglichkeiten sind, jüngere Seniorinnen und Senioren für das Angebot 

der offenen Seniorenhilfe zu interessieren. Denn ein anspruchsvolles, hochwertiges Bil-

dungs- und Kulturprogramm entkräftet das Argument, sich noch zu jung für Senioren-

veranstaltungen zu fühlen.  

 

Wie sich die Bildungsangebote auf die einzelnen Gemeinden verteilen, zeigt die nach-

stehende Tabelle. Die Aufteilung erfolgt hierbei in Volkshochschulen, Bildungsangebote 

und Museen. Die Angebote der Aktionswochen 60+ sind nicht einzeln aufgelistet, son-

dern es wurden lediglich die Gemeinden angegeben, in denen in diesem Rahmen Bil-

dungsangebote stattfinden.  
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Tab. 5.4: ɡb±ȉȡĜlĊȺ ɢb±ȉ |Ĝ± ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ±Ɩ !Ɩô±bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ aĜŴ|ɔƖô̄ ĜƖ  

den Gemeinden  

Gemeinde  

Bevölke -

rung ab 

65 Jah-

ren  

 

Volkshoch-

schule/Bil-

dungswerk  

Spezifische Bil-

dungsangebote  
Museen  

Aktionswo-

chen 60+  

Kitzingen  4724  2 - 6 P 

Volkach 2146  2 1 4 P 

Dettelbach 1614  1 2 4 P 

Iphofen 1062  1 2 7 P 

Wiesentheid 1048  2 2 - - 

Marktbreit  941  1 - 1 P 

Schwarzach  791  1 - 1 P 

Prichsenstadt 630  - - 1 P 

Mainbernheim 561  - - 1 - 

Geiselwind 432  - - 1 P 

Albertshofen 431  - - - - 

Obernbreit  425  - - 1 - 

Mainstockheim 422  - - - - 

Marktsteft  367  - - 1 - 

Rödelsee 365  - - 2 P 

Kleinlangheim 348  - - 1 P 

Sommerach 316  - - 1 - 

Großlangheim 306  - - - P 

Willanzheim 302  - - 2 P 

Sulzfeld a.Main 292  - - 1 - 

Biebelried 257  - - - P 

Buchbrunn 246  - 2 1 P 

Markt Einersheim 243  - 1 1 P 

Seinsheim 242  - - 1 - 

Wiesenbronn 231  - - 3 P 

Castell 214  - - 1 - 

Nordheim a.Main 214  - 1 - - 

Martinsheim 207  - - - - 

Rüdenhausen 197  - - - P 

Segnitz 184  - - 1 P 

Abtswind 172  - - 1 - 

Gesamt 19930  10 11 44 18  

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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In den großen Gemeinden mit mehr als 1.000 Personen ab 65 Jahren  sind für alle 

Gemeinden Bildungsangebote gemeldet. Das gilt vor allem für die Stadt Kitzingen, da 

dort die Hauptstelle der Volkshochschule sitzt und fast alle monatlich stattfindenden 

Treffen Bildungselemente in ihr Programm integrieren. Das gleiche gilt in geringerem 

Umfang für die etwas kleineren Städte Volkach und Dettelbach. Dennoch muss den Trä-

gern nahegelegt werden, die älteren Menschen besonders auf die Veranstaltungen auf-

merksam zu machen oder ihnen eigene Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und 

Bildung anzubieten. Vor allem hinsichtlich der Konzeption und bezüglich des zeitlichen 

Rahmens bietet es sich an, spezielle Kursreihen für Seniorinnen und Senioren einzurich-

ten. Ähnlich wie es für Kinder und Jugendliche häufig besonders ausgewiesene Sparten 

gibt, kann eine solche Einteilung für ältere Menschen die Bekanntheit der einzelnen An-

gebote erhöhen.  

 

In den Gemeinden mit 600 bis unter 1.000 Personen ab 65 Jahren  sind Bildungsan-

gebote, vor allem auch Museen, vorhanden. In der Gemeinde Marktbreit befinde t sich 

eine Außenstelle der Volkshochschule, auch hier könnte ein seniorenspezifisches Ange-

bot aufgebaut werden.  

 

Bei den kleineren Gemeinden mit 300 bis unter 600 Personen ab 65 Jahren  finden 

Bildungsveranstaltungen genauso wie in den kleinsten Gemeinden mit weniger als 300 

Personen ab 65 Jahren  hauptsächlich über die Seniorentreffen statt. Die größten Män-

gel wurden laut Seniorenbefragung vor allem in den kleineren Gemeinden Buchbrunn, 

Biebelried und Martinsheim festgestellt. Hier sollte dem Bedürfnis der Seniorinnen und 

Senioren nach mehr Bildungsveranstaltungen Rechnung getragen werden. Grundsätz-

lich kann die Organisation von Bildungsangeboten durch eine stärkere Vernetzung bzw. 

durch die bessere Bekanntmachung von Bildungsangeboten in benachbarten Gemein-

den und durch den Einsatz von zusätzlichen Fahrgelegenheiten erleichtert werden. 
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Tab. 5.5: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ǹȉ.ʘ±ƖȺĜʘ± !Ɩô±̘

bƶȺ± Ĝƌ a±ȉ±ĜlĊ aĜŴ|ɔƖô̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs-

zeitraum  

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf 

Bildungsangebote für ältere Menschen, z.B. 

im Rahmen von Seniorentreffen 

Gemeinden, Landkreis, Trä-

ger von Seniorenveranstal-

tungen in den einzelnen Ge-

meinden, Volkshochschulen, 

Bildungsträger bzw. -werke 

kontinuierlich  

Gemeinsame Durchführung von Bildungs-

veranstaltungen über Gemeindegrenzen 

hinaus 

Gemeinden, Träger von Seni-

orenveranstaltungen in den 

einzelnen Gemeinden, Volks-

hochschulen, Bildungsträger 

bzw. -werke 

kontinuierlich  

Kooperation der Seniorenbeauftragten mit 

den VHS-Außenstellen und anderen Bil-

dungsträgern (Austausch über Bedarfe etc.). 

Seniorenbeauftragte, Volks-

hochschule, Bildungsträger 
kontinuierlich  

Organisation von Fahr- und Begleitdiensten 

zu Bildungsveranstaltungen bei Bedarf 

Träger von Seniorenveran-

staltungen in den einzelnen 

Gemeinden, Volkshoch-

schule, Bildungsträger bzw. -

werke 

kontinuierlich  

Kennzeichnung der Angebote, die in barrie-

refreien Räumlichkeiten (inkl. Toiletten) 

stattfinden, in den Programmen der Bil-

dungsträger. Nach Möglichkeit Ausbau der 

Angebote in barrierefreien Räumlichkeiten 

Träger von Seniorenveran-

staltungen in den einzelnen 

Gemeinden, Volkshoch-

schule, Bildungsträger bzw. -

werke 

kontinuierlich  

Punktuelle Bildungsveranstaltungen mit  

überregionalen Veranstaltern, wie z.B. kirch-

lichen oder nicht-konfessionellen Bildungs-

werken. 

Träger von Seniorenveran-

staltungen in den einzelnen 

Gemeinden, Volkshoch-

schule, Bildungsträger bzw. -

werke 

kontinuierlich  

Stärkere Bekanntmachung der Aktionswo-

chen 60+ 

Landratsamt sowie Gemein-

den, Seniorenbeauftragte 

und Träger von Seniorenver-

anstaltungen in den einzel-

nen Gemeinden 

kontinuierlich  

In Gemeinden ohne spezifische Bildungsan-

gebote für Seniorinnen und Senioren sollte 

ein entsprechendes Angebot geschaffen 

werden, wenn möglich über bereits aktive 

Träger oder die vor Ort ansässigen Außen-

stellen der Volkshochschule oder durch In-

tegration in die vorhandenen Seniorentref-

fen möglichst in Kooperation mit den regio-

nalen Bildungsträgern 

Träger von Seniorenveran-

staltungen 

kurz- bis mittel-

fristig  
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Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs-

zeitraum  

In Gemeinden, in denen ein Bildungsange-

bot für Senioren existiert, sollte eine gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit für bereits vorhandene 

Angebote stattfinden oder eine Erweiterung 

der Angebotspalette durch andere Träger 

erfolgen, um einen größeren Teilnehmer-

kreis anzusprechen 

Träger von Seniorenveran-

staltungen mit Unterstüt-

zung der Gemeinden und 

Kirchen 

kurz- bis mittel-

fristig  

Unterstützung neuer Ideen der Bildungsver-

mittlung und zeitgemäßer Zugangswege zur 

Bildung 

Bildungsträger bzw. -werke, 

Träger von Seniorenveran-

staltungen, Gemeinden, 

Landkreis Kitzingen 

kontinuierlich  
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6. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇Gesellschaftliche Teilhabe  ̄ 

6.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

Ein wichtiger Faktor für Lebensqualität und Selbstbewusstsein ist für alle Menschen die 

Kommunikation und der Austausch mit anderen Menschen. Während der Erwerbs- oder 

Familienphase geschieht dies häufig ohne zusätzliche Organisation allein durch die ge-

meinsamen Lebens- und Arbeitsbereiche mit anderen Menschen. Ebenso sorgen die Ge-

staltung der Freizeit durch Hobbys oder regelmäßige Aktivitäten mit Gleichgesinnten, 

z.B. durch aktive Mitgliedschaft in Vereinen oder durch ehrenamtliches Engagement, für 

ein Eingebundensein in der Gesellschaft. Mit dem Ausstieg aus dem Berufsleben werden 

diese Faktoren immer wichtiger. Denn häufig stellt sich dann die Frage nach der sinn-

vollen Gestaltung der neu gewonnenen Zeit. Je mehr man dabei auf gewachsene Struk-

turen zurückgreifen kann, umso leichter und problemloser dürfte der Eintritt in diese 

neue Lebensphase fallen. Gleichzeitig können sich aber auch neue Horizonte eröffnen. 

Ein Beispiel dafür sind die Seniorinnen und Senioren, die nach dem Berufsleben noch 

einmal neue Herausforderungen suchen und sich z.B. an der Universität für ein Senio-

renstudium einschreiben. Auch das Entdecken neuer Länder und Kulturen steht für man-

lĊ± "ɔí |±ƌ ǹŴ"Ɩ íɢȉ |"ȡ ų±b±Ɩ Ĝƌ ̇ȈɔĊ±ȡȺ"Ɩ|̄˱ {ƶlĊ "ŴŴ |Ĝ±ȡ± ĜƖ|ĜʘĜ|ɔ±ŴŴ±Ɩ ƋǈôŴĜlĊ̘

keiten entbinden die einzelnen Landkreise und Städte nicht von der Aufgabe, den Seni-

orinnen und Senioren Einrichtungen und Angebote zur Verfügung zu stellen, die es 

ihnen ermöglichen, ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben so aktiv und so lange wie 

möglich aufrechtzuerhalten. Das kann durch das Einrichten von Mehrgenerationen- oder 

Bewegungsplätzen geschehen, wie es bereits einige Städte, z.B. Nürnberg oder Fürth, 

anbieten. Dort können ältere Menschen an speziellen Geräten trainieren und so mehrere 

Elemente wie körperliche Bewegung und generationsübergreifendes Miteinander kom-

binieren. Weiter verbreitet sind mittlerweile Seniorenbegegnungsstätten oder Mehrge-

nerationenhäuser. Diese Begegnungsstätten bieten in der Regel ein umfangreiches Pro-

gramm, das neben präventiven Angeboten aus den Bereichen Bildung und Sport das 

gesellige Miteinander und den generationsübergreifenden Austausch fördert. Sie sind 

in der Regel an mehreren Tagen in der Woche geöffnet und bieten häufig zusätzlich 

nachbarschaftliche Hilfen und Beratung an. Regelmäßige Seniorentreffen, ob sie nun 

ausschließlich dem geselligen Beisammensein dienen oder zusätzliche Programmpunkte 

wie Vorträge, Ausflüge oder Seniorenausflüge enthalten, geben den älteren Menschen 

ebenfalls die Gelegenheit, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.  

 

 

6.2 Bestandsaufnahme der Begegnungsmöglichkeiten für Seniorinnen und Se-

nioren im Landkreis Kitzingen  

Die folgende Abbildung zeigt zunächst die regionale Verteilung der Seniorenbegeg-

nungsstätten und der Seniorentreffen im Landkreis Kitzingen.  
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Abb. 6.1:  Seniorenbegegnungsstätten und Seniorentreffen im Landkreis Kitzin-

gen  
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6.2.1 Seniorenbegegnungsstätten im Landkreis Kitzingen  

Im Landkreis Kitzingen gibt es insgesamt fünf Seniorenbegegnungsstätten. In der gro-

ßen Kreisstadt Kitzingen befindet sich seit 2008 das einzige Mehrgenerationenhaus des 

Landkreises. Unter der Trägerschaft der Caritas arbeiten im Mehrgenerationenprojekt im 

Caritashaus St. Elisabeth vier hauptamtliche und mehr als 15 ehrenamtliche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter . Das Mehrgenerationenhaus ist im Winter täglich von 9 Uhr bis 

19 Uhr, im Sommer bis 20 Uhr geöffnet und hat durchschnittlich 50 Besucherinnen und 

Besucher ab 65 Jahre. Es wird ein reichhaltiges Programm angeboten, das die Begeg-

nung zwischen den Generationen fördert. Ziel ist es, den Zusammenhalt untereinander 

zu stärken. Die Vernetzung zwischen jüngeren und älteren Menschen spielt in allen Be-

reichen des Mehrgenerationenhauses eine wichtige Rolle. Zudem sollen vor allem auch 

demenzkranke Menschen mit in die Angebote einbezogen werden. Ein besonderes Pro-

jekt ist die Mediensprechstunde, die bei Fragen rund ums Handy und Tablet hilft, sowie 

|"ȡ ǹȉƶŞ±ŦȺ ̇{±ɔȺȡlĊ ĜƖ |±ȉ ǹíŴ±ô±̄ íɢȉ !ɔȡˈɔbĜŴ|±Ɩ|± ƌĜȺ ìŴɔlĊȺĊĜƖȺ±ȉôȉɔƖ| ĜƖ |±ȉ !Ŵ̘

tenpflege. Das Mehrgenerationenhaus schafft so ein nachbarschaftliches, generations-

übergreifendes Netzwerk und versucht bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren.  

 

In Kitzingen befindet sich zudem das Stadtteilzentrum der Stadt Kitzingen als Begeg-

nungsmöglichkeit. Es ist einmal im Monat geöffnet, wobei sich fünf Ehrenamtliche für 

etwa 30 Personen im geselligen Beisammensein engagieren. 

 

Das Altenbetreuungszentrum in der Stadt Iphofen besteht aus einer Sozialstation mit 

Tagespflege, Kurz- und Langzeitpflege und betreutem Wohnen. Die Öffnungszeiten sind 

nach Bedarf auch am Wochenende möglich. Hier treffen sich drei bis fünf Mal pro Woche 

ca. 15 Personen. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin bietet neben geselligem Beisammen-

sein auch Kreativ- und Bildungsangebote.  

 

In der Arche in Stadtschwarzach ist die Seniorenbegegnungsstätte von Montag bis Don-

nerstag im Winter von 14:30 Uhr bis 17 Uhr und im Sommer bis 20 Uhr geöffnet. Zehn 

Ehrenamtliche führen 14-tägig kreative Angebote durch, das Angebot umfasst neben 

geselligem Beisammensein auch Bildungsveranstaltungen. Im Durchschnitt nehmen 45 

ältere Menschen an den Veranstaltungen teil.  

 

In der Stadt Volkach können sich in der Pfarrei St. Urban an der Mainschleife im Begeg-

nungscafé Menschen an jedem Freitag von 15 Uhr bis 17 Uhr treffen. Drei Ehrenamtliche 

bieten geselliges Beisammensein für durchschnittlich neun ältere Menschen ab 65 Jahre 

an.  

 

6.2.2 Seniorentreffen im Landkreis Kitzingen  

Nach dem Bayerischen Landesplan für Seniorenhilfe versteht man unter Seniorenclubs 

Ġruppen älterer Menschen, die sich mit gewisser Regelmäßigkeit zu gemeinsamen Ver-

anstaltungen treffen. Treffpunkte können eigene Räume sein, aber auch Pfarrzentren, 

Altentagesstätten und Gaststätten̄ ˷Bayerisches Staatsministerium 1988, S. 64).  
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In Abgrenzung zu den Seniorenbegegnungsstätten sind die Kriterien hier also sehr viel 

weicher gefasst. Für die Existenz eines Seniorentreffens reicht es also, wenn sich eine 

Gruppe älterer Menschen regelmäßig zu gemeinsamen Veranstaltungen trifft. Es muss 

kein festes Programm vorhanden sein und der Treffpunkt spielt hier ebenfalls keine 

Rolle. Dies macht es natürlich schwer, alle Seniorentreffen als solche zu identifizieren. 

 

Im Landkreis Kitzingen gibt es ein vielfältiges Angebot an Seniorentreffen. Um im Rah-

men des vorliegenden Berichts einen Überblick über die bestehenden Veranstaltungen 

für Seniorinnen und Senioren bekommen zu können, wurden durch das Landratsamt 

Kitzingen alle Informationen gesammelt, die auf die Existenz eines Seniorentreffens hin-

weisen. 

 

Durch dieses Vorgehen konnten insgesamt 140 Seniorentreffen identifiziert werden. Da-

bei wurden sowohl Seniorentreffen als auch Seniorennachmittage und ähnliche Veran-

staltungen, die den Seniorinnen und Senioren regelmäßig die Möglichkeit bieten, Kon-

takte zu knüpfen bzw. aufrechtzuerhalten und damit der im Alter häufig auftretenden 

Vereinsamung entgegenzuwirken, mit in die Auswertung aufgenommen. Um ein diffe-

renziertes, besser vergleichbares Bild der Angebotspalette zu erhalten, wurden die Ver-

anstaltungen noch einmal aufgeteilt. Als Unterscheidungskriterium galt dabei die Häu-

figkeit der Veranstaltungen. So stehen auf der einen Seite die monatlich und häufiger 

stattfindenden Veranstaltungen und auf der anderen Seite die seltener als einmal mo-

natlich stattfinden den Veranstaltungen. Auf diese Weise konnten im Landkreis Kitzingen 

92 Angebote identifiziert werden, die mindestens einmal monatlich stattfinden, und 4 8 

Angebote, die seltener als einmal monatlich durchgeführt werden. Die regionale Vertei-

lung der Seniorentreffen im Landkreis Kitzingen wurde bereits in Abbildung 6.1 darge-

stellt. Dabei zeigt sich, dass in jeder Gemeinde des Landkreises Kitzingen mindestens ein 

Seniorentreffen vorhanden ist. 

 

Betrachtet man die Verteilung der Seniorentreffen nach der Trägerschaft, so findet über 

die Hälfte der im Landkreis Kitzingen bestehenden Seniorentreffen unter kirchlicher Trä-

gerschaft statt. Die evangelische Kirche kommt dabei mit einer Zahl von 40 Senioren-

treffen auf ein leichtes Übergewicht gegenüber der katholische Kirche mit 33 Treffen. 

Neben den kirchlichen Trägern ist im Landkreis Kitzingen der VdK mit 20 Treffen aktiv. 

Unter kommunaler Trägerschaft finden 23 Seniorentreffen statt. Private Initiativen ver-

anstalten neun Treffen, Vereine sind für acht Treffen verantwortlich. Alle anderen Träger 

führen sieben Seniorentreffen durch, darunter die Arbeiterwohlfahrt mit sechs Treffen. 
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Abb. 6. 2: Seniorentreffen und ähnliche Veranstaltungen nach Trägerschaft  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Die folgende Abbildung zeigt, in welchem Turnus und mit welcher Teilnehmerzahl die 

Seniorentreffen im Landkreis Kitzingen stattfinden.  

 

Abb. 6. 3: Seniorentreffen nach Häufigkeit und Teilnehme rzahl der Treffen  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Wie die Abbildung zeigt, finden bei über der Hälfte der Seniorentreffen die Zusammen-

ŦɢƖíȺ± ̇±ĜƖƌ"Ŵ ƌƶƖ"ȺŴĜlĊ̄ ȡȺ"ȺȺ˱ 7 % der Veranstaltungen werden vierzehntägig ange-

boten. Mehrmals jährlich finden 22 % der Veranstaltungen statt. 14 % der Seniorentref-

fen werden nur einmal jährlich organisiert. 
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Die Teilnehmerzahlen der Seniorentreffen reichen von kleineren Gruppen ab fünf Perso-

nen bis zu größeren Kreisen mit mehr als 100 Personen. Diese Größenordnungen bilden 

jedoch die Ausnahme und werden meist nur bei saisonalen Anlässen wie Weihnachts-

feiern, Sommerfesten oder Faschingsveranstaltungen erreicht. Spitzenreiter ist eine In-

formationsveranstaltung des VdK dreimal jährlich mit bis zu 400 Personen.  

 

Etwa die Hälfte der Seniorentreffen im Landkreis Kitzingen bestehen aus 20 bis unter 40 

Personen (48 %). Rund 16 % der Veranstaltungen kommen auf 40 bis unter 60 Seniorin-

nen und Senioren. Auf rund 26 % kommen die Treffen mit einer Teilnehmerzahl von 

weniger als 20 Personen. 6 % der Treffen finden mit 60 bis unter 100 Personen und 4 % 

mit über 100 Personen statt. Im Durchschnitt nehmen 35 Personen an den Seniorentref-

fen teil. Insgesamt nehmen im Landkreis Kitzingen knapp 5.000 Besucherinnen und Be-

sucher an den regelmäßigen Treffen der Seniorenkreise teil. Auf die ältere Bevölkerung 

ab 65 Jahren im Landkreis Kitzingen übertragen, liegt der Anteilswert damit bei fast 25 

%. Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Teilnehmer von Seniorentreffen auf die 

einzelnen Gemeinden des Landkreises Kitzingen verteilen.  

 

Abb. 6. 4: Teilnehme nde von Seniorentreffen nach Gemeinden  

 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Wie die Abbildung zeigt, ergibt sich in der Stadt Kitzingen die größte Teilnehmerzahl 

mit insgesamt 1.218 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dahinter folgt Volkach mit ins-
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gesamt 378 Teilnehmenden und Schwarzach mit insgesamt 261 Teilnehmenden. Die ge-

ringsten Teilnehmerzahlen insgesamt ergeben sich in Abtswind und Castell, wo es je-

weils nur ein einmal monatlich stattfindendes Treffen mit 15 Teilnehmenden gibt.  

 

Da die Gemeinden im Landkreis Kitzingen jedoch sehr unterschiedliche Bevölkerungs-

zahlen aufweisen, ist es zur Beurteilung des Stellenwertes, den die Seniorentreffen in den 

einzelnen Gemeinden einnehmen, notwendig, die Teilnehmerzahl in Relation zur ent-

sprechenden Zielgruppe zu sehen. Als Zielgruppe von Seniorentreffen wird i.d.R. die Be-

völkerung ab 65 Jahren gesehen. In folgender Abbildung wird deshalb die Teilnehmer-

zahl auf diese Bevölkerungsgruppe bezogen, um den Nutzungsgrad der bestehenden 

Seniorentreffen in den einzelnen Gemeinden darstellen zu können.  

 

Abb. 6. 5: Maximaler Nutzungsgrad der Seniorentreffen in den einzelnen Ge-

meinden in % 

 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Wie die Abbildung zeigt, unterscheidet sich der Nutzungsgrad der bestehenden Senio-

rentreffen in den einzelnen Gemeinden im Landkreis Kitzingen sehr stark. Der durch-

schnittliche Nutzungsgrad liegt bei den stattfindenden Treffen bei 25%. In 15 Gemein-

den ist der Nutzungsgrad bei den Treffen überdurchschnittlich. Werte von über 40% 

ergeben sich für die Gemeinden Biebelried, Geiselwind, Kleinlangheim, Nordheim, Seg-

nitz, Seinsheim, Sommerach, Willanzheim und Wiesenbronn. Ein stark unterdurch-
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schnittlicher Wert ergibt sich für die Gemeinden Obernbreit, Castell, Abtswind, Buch-

brunn und Markt Einersheim mit jeweils unter 10%. Bei allen Anteilen ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass Personen auch an mehreren Treffen teilnehmen können. Auch wenn 

man die mindestens monatlich stattfindenden Treffen b etrachtet, sind Mehrfachzählun-

gen nicht ausgeschlossen bzw. wahrscheinlich. Zur Bewertung ist daher die Relation zwi-

schen den einzelnen Gemeinden zu betrachten. Die jeweilige Anzahl an Seniorentreffen 

ist in der Grafik im Kreis angegeben. Für Sommerach mit drei Angeboten, die jeweils 

mindestens einmal monatlich stattfinden, ergibt sich ein Wert von maximal 41,1%, wenn 

bei jedem Treffen ausschließlich unterschiedliche Personen teilnehmen, und 13,7%, 

wenn bei allen drei Treffen die gleichen Personen teilnehmen. Der maximale Nutzungs-

grad in Seinsheim setzt sich z.B. aus einem einmaligen Faschingsnachmittag mit 140 

Teilnehmenden und einem sich einmal monatlich treffenden Seniorenkreis des VdK mit 

25 Personen zusammen. Hier würde sich ein minimaler Nutzungsgrad von 57,9% erge-

ben, insofern man die einmalige Faschingsveranstaltung für die Berechnung zugrunde 

legt. 

 

Obwohl die Nutzungsgrade der bestehenden Seniorentreffen bereits als ein Hinweis für 

den Stellenwert der Seniorenarbeit in den einzelnen Gemeinden gesehen werden kön-

nen, sind zur fundierten Beurteilung der Seniorenarbeit weitere Seniorenangebote in die 

Betrachtung einzubeziehen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 

landkreisübergreifende Veranstaltungen, wie beispielsweise die einmal jährlich im 

Herbst stattfindenden Aktionswochen 60+, die von der Fachstelle für Seniorenfragen 

des Landratsamtes Kitzingen in Zusammenarbeit mit Veranstaltenden von Seniorenan-

geboten organisiert werden. Mehrere Wochen lang wird eine Vielzahl an Veranstaltun-

gen aus den unterschiedlichsten Sektoren der Seniorenarbeit angeboten. Das beinhaltet 

zusätzlich zu geselligem Beisammensein und Feiern Angebote aus den Bereichen Kultur, 

Bildung, Sport oder Tanz. 

 

Über diese gemeldeten Freizeitangebote hinaus existieren im Landkreis Kitzingen selbst-

verständlich noch sehr viele andere Freizeitangebote für ältere Menschen, die allerdings  

¶ ... keiner der ausgewerteten Kategorien zuzuordnen sind 

¶ ... nur in unregelmäßigen Abständen angeboten werden 

¶ ... nur zu bestimmten Anlässen stattfinden 

 

Diese konnten zwar im Rahmen der Bestandserhebung nicht mit einbezogen werden, 

die dargestellten Einrichtungen bieten jedoch trotzdem einen guten Überblick über das 

Angebot an Begegnungsmöglichkeiten im Landkreis Kitzingen. 

 

6.2.3 Ausflugsangebote für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kitzingen  

Im Folgenden soll ergänzend zu den Begegnungsmöglichkeiten ein Überblick über das 

Angebot an Seniorenausflügen im Landkreis Kitzingen gegeben werden. Dabei werden 

ausschließlich die Ausflüge berücksichtigt, die in der Bestandserhebung als eigenständi-
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ges Angebot gemeldet wurden. Ähnlich wie bei den Seniorentreffen soll auch das An-

gebot an Seniorenausflügen etwas näher betrachtet werden. Die folgende Abbildung 

informiert zunächst darüber, welche Träger im Landkreis Kitzingen wie viele der insge-

samt 50 Ausflugsangebote durchführen. 

 

Abb. 6. 6: Ausflugsangebote nach Trägerschaft  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Wie die Abbildung zeigt, nimmt die evangelische Kirche mit 10 Angeboten den größten 

Stellenwert ein. Gleich danach folgt der VdK mit neun und die katholische Kirche mit 

sieben Angeboten. Dahinter rangieren mit jeweils sechs Angeboten die Seniorenkreise, 

Wohlfahrtsverbände, Vereine und kommunale Träger. Dabei werden je drei Ausflugsan-

gebote von der Arbeiterwohlfahrt und vom Bayerischen Roten Kreuz organisiert. Die 

folgende Abbildung zeigt zunächst die regionale Verteilung der Seniorenausflüge im 

Landkreis Kitzingen. 

 

In 20 Gemeinden des Landkreises werden Ausflüge speziell für Seniorinnen und Senio-

ren angeboten. Die meisten Angebote finden sich in der Stadt Kitzingen (12), gefolgt 

von Dettelbach (5), Volkach, Iphofen und Mainbernheim (jeweils 4).  
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Abb. 6. 7: Ausflüge in den einzelnen Gemeinden nach Trägerschaft  
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Über die Häufigkeit sowie die Teilnehmendenzahl der gemeldeten Seniorenausflüge in-

formiert die folgende Abbildung.  

 

Abb. 6. 8: Ausflugsangebote nach Häufigkeit und Teilnehmenden  

 

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Wie die Abbildung zeigt, finden fast die Hälfte der Ausflugsangebote zwei- bis fünfmal 

jährlich statt. An 28 % der Angebote können die älteren Menschen einmal jährlich teil-

nehmen. 2 % der Angebote finden monatlich und 4 % wöchentlich statt. Sechsmal jähr-

lich oder häufiger sind 18 % der Ausflüge zu verzeichnen. 

 

Mit  58% nehmen an mehr als der Hälfte der Seniorenausflüge im Landkreis Kitzingen 40 

bis unter 60 Personen teil. 30 % der Ausflüge haben 20 bis unter 40 Teilnehmende. Die 

meisten Teilnehmenden finden sich bei einigen Seniorenfahrten mit 60 Seniorinnen und 

Senioren. An 8 % der Fahrten nehmen weniger als 20 Teilnehmende teil, die wenigsten 

bei einer Seniorenwanderung mit neun Teilnehmenden. Im Durchschnitt nutzen das 

Ausflugsangebot im Landkreis Kitzingen 39 Personen pro Ausflug. 
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6.3 Ergebnisse der Seniorenbefragung in Bezug auf die Rolle von Seniorentref-

fen  

Um einen möglichst umfassenden Überblick über die Bewertung des Handlungsfeldes 

̇ó±ȡ±ŴŴȡlĊ"íȺŴĜlĊ± ȹ±ĜŴĊ"b±̄ |ɔȉlĊ |Ĝ± Seniorinnen und Senioren zu bekommen, müssen 

mehrere Teilbereiche der Seniorenbefragung betrachtet werden. Es sind dies zum einen 

die !ɔȡȡ"ô±Ɩ ˈɔƌ ȹĊ±ƌ±ƖŦƶƌǺŴ±ʬ ̇Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖȺȉ±íí±Ɩ̄ˮ ˈɔƌ "Ɩ|±ȉ±Ɩ ô±Ċǈȉ±Ɩ |"ˈɔ "ɔlĊ 

|Ĝ± a±ʞ±ȉȺɔƖô |±ȉ ̇ȈƶŴŴ± ʘƶƖ ʗ±ȉ±ĜƖ±Ɩ ɔƖ| ʗ±ȉb.Ɩ|±Ɩ̄ ɔƖ| |±ȉ ̇ȡƶƖȡȺĜô±Ɩ ìȉ±Ĝˈ±ĜȺ"ŦȺĜ̘

ʘĜȺ.Ⱥ±Ɩ̄ ˷ʘôŴ˱ Ƞ±ƖĜƶȉ±ƖǺƶŴĜȺĜȡlĊ±ȡ ó±ȡ"ƌȺŦƶƖˈ±ǺȺ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ  ̙Teilbe-

richt 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3). 

 

Bezüglich des Bekanntheitsgrades und Nutzungsgrades von Seniorentreffen lassen sich 

nach den Ergebnissen der Seniorenbefragung folgende drei Gruppen unterscheiden: 

ü Seniorinnen und Senioren, die keine Seniorentreffen kennen (48,3%) 

ü Seniorinnen und Senioren, die ein oder mehrere Seniorentreffen kennen und min-

destens eines davon regelmäßig nutzen (16,1%) 

ü Seniorinnen und Senioren, die zwar ein oder mehrere Seniorentreffen kennen, aber 

diese nicht regelmäßig nutzen (38,5%) 

 

Die Gründe für die fehlende Inanspruchnahme bekannter Seniorentreffen zeigt folgende 

Abbildung. 

 

 

Abb. 6. 9: Gründe für die fehlende Inanspruchnahme von Seniorentreffen  
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Am häufigsten wurde von den Seniorinnen und Senioren im Rahmen der Befragung als 

Grund für die fehlende Inanspruchnahme angegeben, dass sie sich noch zu jung fühlten 

bzw. selbst noch anderweitig aktiv seien und dass dort nur ältere Menschen seien. Er-

wartungsgemäß wurde diese Begründung vor allem von den jüngeren Seniorinnen und 

Senioren angeführt. Bei der älteren Gruppe wurde als Grund vor allem der schlechte 

Gesundheitszustand genannt. Viele Seniorinnen und Senioren gaben auch an, allgemein 

kein Interesse an derartigen Angeboten zu haben oder privat organisierten Aktivitäten 

im Familien- und Freundeskreis nachzugehen. Ebenso spielen die fehlende Möglichkeit, 

zu den Treffen hinzukommen, oder das als wenig attraktiv empfundene Angebot eine 

Rolle (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙ Teilbericht 

2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3.3).  

 

Das Angebot an Vereinen und Verbänden wurde im Rahmen der Seniorenbefragung mit 

einem Durchschnitt von 2,9 bewertet. Insgesamt sind unter den Seniorinnen und Senio-

ren im Landkreis Kitzingen knapp 50 % Mitglied in einem oder mehreren Vereinen bzw. 

Verbänden (2010: 42 %). Knapp 12 % von ihnen nehmen mehrmals wöchentlich und 

beinahe 30 % einmal wöchentlich an den Vereins- bzw. Verbandsaktivitäten teil (vgl. 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Ergeb-

nisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3.4).   

 

Außerdem konnten die Seniorinnen und Senioren sonstige außerhäusliche Freizeitakti-

vitäten angeben, die nicht primär auf Seniorinnen und Senioren ausgerichtet sind. Hin-

ȡĜlĊȺŴĜlĊ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ó±ȡ±ŴŴȡlĊ"íȺŴĜlĊ± ȹ±ĜŴĊ"b±̄ ŦȉĜȡȺ"ŴŴĜȡĜ±ȉȺ±Ɩ ȡĜlĊ ŦĜȉlĊŴĜlĊ± 

und kulturelle Veranstaltungen heraus, die von den älteren Menschen relativ häufig ge-

nannt wurden. Was den Nutzungsgrad betrifft ist allerdingȡ í±ȡȺˈɔȡȺ±ŴŴ±Ɩˮ |"ȡȡ ̇ŦĜȉlĊŴĜ̘

lĊ± ʗ±ȉ"ƖȡȺ"ŴȺɔƖô±Ɩ̄ ʞ±ĜȺ"ɔȡ Ċ.ɔíĜô±ȉ ô±ƖɔȺˈȺ ʞ±ȉ|±Ɩ "Ŵȡ ̇ŦɔŴȺɔȉ±ŴŴ± ʗ±ȉ"ƖȡȺ"ŴȺɔƖô±Ɩ̄ 

(vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 2: Er-

gebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3.5).   

 

ˇɔƌ !bȡlĊŴɔȡȡ |±ȡ ȹĊ±ƌ±ƖŦƶƌǺŴ±ʬ±ȡ ̇ìȉ±Ĝˈ±ĜȺƌǈôŴĜlĊŦ±ĜȺ±Ɩ ɔƖ| ìȉ±Ĝˈ±ĜȺ"ŦȺĜʘĜȺ.Ⱥ±Ɩ̄ 

sollten die Seniorinnen und Senioren ihre Meinung dazu äußern, ob es in ihrer Gemeinde 

genügend Freizeitmöglichkeiten gibt. Hierbei waren 66 % der Meinung, dass das Frei-

zeitangebot für ältere Menschen in ihrer Gemeinde ausreicht. 4% wollten oder konnten 

sich aufgrund fehlender Informiertheit nicht klar für eine Antwortkategorie entscheiden. 

So verbleibt ein Anteil von rund 30 %, die der Meinung sind, dass es in ihrer Gemeinde 

nicht genügend Freizeitmöglichkeiten für ältere Menschen gibt. Der relativ hohe Zufrie-

denheitsgrad der älteren Menschen bezüglich der vorhandenen Freizeitmöglichkeiten 

darf allerdings nicht darüber hinwegt äuschen, dass es ̙ absolut gesehen ̙  nicht wenige 

Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kitzingen gibt, die Defizite in diesem Bereich 

sehen. Rechnet man den Anteilswert von 29,8 % auf die Gesamtbevölkerung ab 65 Jah-

ren im Landkreis Kitzingen um, ergibt sich eine Zahl von fast 7.800 Personen, die Defizite 

im Bereich der Freizeitmöglichkeiten für ältere Menschen sehen. Mit am häufigsten 

wurde hierbei das Fehlen von Seniorenbegegnungsmöglichkeiten in der Gemeinde be-

mängelt (21,2 %). Auf diejenigen bezogen, die Defizite in diesem Bereich sehen, beklagte 
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jeweils jede bzw. jeder Fünfte das Fehlen von Seniorenbegegnungsstätten. Ausflüge 

oder Reisen fehlen 14 % und knapp 5 % dieser Seniorinnen und Senioren bemängeln 

fehlende Spieletreffs (vgl. Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzin-

gen  ̙Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, Kap. 2.3.7). 

 

6.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇ó±ȡ±ŴŴȡlĊ"íȺŴĜlĊ± 

ȹ±ĜŴĊ"b±̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ 

Die Ergebnisse der Seniorenbefragung gilt es im Folgenden den Ergebnissen aus der 

Bestandserhebung gegenüberzustellen. Im Rahmen der Bestandserhebung wurden für 

den Landkreis Kitzingen fünf Seniorenbegegnungsstätten, 92 mindestens einmal mo-

natlich stattfindende Treffen, 48 seltener stattfindende Veranstaltungen und 50 Ausflug-

sangebote angegeben. Das ist bei einem quantitativen Vergleich mit anderen vom Bam-

berger Forschungsinstitut untersuchten Landkreisen überdurchschnittlich. Dennoch wei-

sen die Ergebnisse der Seniorenbefragung auf einige Problembereiche hin. Da sind zum 

einen die Seniorinnen und Senioren, denen das Angebot überhaupt nicht bewusst ist, 

und zum anderen die Seniorinnen und Senioren, die die Angebote zwar kennen, aber 

aus unterschiedlichen Gründen nicht nutzen. Als weitere Gruppe kommen die Seniorin-

nen und Senioren dazu, die trotz des vorhandenen Angebots ein Defizit bezüglich ihrer 

Freizeitmöglichkeiten wahrnehmen. Die Gründe dafür sind vielfältig und können sowohl 

auf einer fehlenden Informiertheit als auch auf einer regional unterschiedlichen Versor-

gung beruhen.  

 

Als wesentliche Voraussetzung gilt es deshalb, das Informationsdefizit über das reich-

Ċ"ŴȺĜô ʘƶȉĊ"Ɩ|±Ɩ± !Ɩô±bƶȺ "bˈɔb"ɔ±Ɩ˱ ƋĜȺ |±ƌ ̇ʝ±ôʞ±Ĝȡ±ȉ íɢȉ aɢȉô±ȉĜƖƖ±Ɩ ɔƖ| aɢȉ̘

ô±ȉ ̣̝͙̄ ȡȺ±ĊȺ Ĝƌ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ b±ȉ±ĜȺȡ ±ĜƖ ȡ±Ċȉ ôɔȺ±ȡ ěƖȡȺȉɔƌ±ƖȺ ˈɔȉ ʗ±ȉíɢôɔƖôˮ 

die Veranstaltungen der Seniorenhilfe vorzustellen. Alle relevanten Adressen in Bezug 

auf Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Einrichtungen sind dort über-

sichtlich aufgelistet. Auch über das Internet ist die Broschüre abrufbar. Es muss jedoch 

sichergestellt werden, dass diese Information auch die Seniorinnen und Senioren errei-

chen, die bisher noch keine Angebote kennen bzw. Defizite wahrnehmen. Die bisherigen 

Vertriebswege sollten deshalb auf ihre Effizienz überprüft werden und unter Umständen 

neu strukturiert oder ausgebaut werden. Weiter verfügt der Landkreis Kitzingen mit den 

Aktionswochen 60+ über eine optimale Plattform, die gesamte Palette der Seniorenhilfe 

präsentieren zu können. Bei Veranstaltungen, die während der Aktionswochen 60+ in 

den einzelnen Gemeinden durchgeführt werden, muss das Augenmerk intensiv darauf 

gerichtet werden, über das Stammpublikum hinaus neue Interessentinnen und Interes-

senten anzusprechen und längerfristig zu binden.  

 

Darüber hinaus empfiehlt der Arbeitskreis den Gemeinden, ihre seniorenspezifischen 

Veranstaltungen im Amtsblatt oder durch einen Aushang bekanntzumachen. Auch die 

Veröffentlichung der Veranstaltungen über den Internetauftritt der Gemeinden wird 

durch den Arbeitskreis angeregt.  
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Aufgrund der Seniorenbefragung wird jedoch deutlich, dass sich die jüngeren Seniorin-

nen und Senioren sehr häufig noch nicht der Zielgruppe von Seniorenveranstaltungen 

zugehörig fühlen. Um diese Hemmschwellen vor dem Besuch von Veranstaltungen der 

Seniorenhilfe abzubauen, ist es wichtig, sie mit einem attraktiven und anspruchsvollen 

Programm zu überzeugen. Vor allem das reichhaltige Kurs- und Vortragsprogramm, das 

während der Aktionswochen 60+ angeboten wird, richtet sich auch an die jüngeren Se-

niorinnen und  Senioren. Gerade die inhaltliche Ausrichtung, z.B. Fortbildungen zu Com-

putern oder Gesundheitsthemen, kann ein gutes Argument dafür sein, die anwesenden 

Seniorinnen und Senioren davon zu überzeugen, dass derartige Angebote nicht nur für 

hochbetagte Menschen geeignet sind. Ebenso sollte das Programm der Seniorentreffen 

in den einzelnen Gemeinden auf die Ansprüche und Erwartungen von jüngeren Senio-

rinnen und Senioren eingehen. Denn gerade diese Altersgruppe sollte für die offene 

Seniorenhilfe gewonnen werden. Zum einen erweitert sie den Teilnehmerkreis und so 

auch den Bekanntheitsgrad der einzelnen Treffen. Zum anderen können gerade jüngere 

Seniorinnen und Senioren aufgrund ihres Alters selbst wichtige Beiträge zur Gestaltung 

und Organisation von Veranstaltungen leisten. Das kann durch inhaltliche Gestaltung in 

Form von Vorträgen oder Kreativangeboten genauso geschehen wie durch die Betreu-

ung der älteren Seniorinnen und Senioren während der Veranstaltungen.  

 

Die fünf Begegnungsstätten des Landkreises Kitzingen sind ebenfalls eine gute Voraus-

setzung für ein breit gefächertes Freizeitangebot. Man darf dabei aber nicht außer Acht 

lassen, dass sich ein Großteil der Besucherinnen und Besucher aus angeschlossenen Hei-

men rekrutiert. Für sie tragen die Begegnungsstätten zu einem aktiven, an Sozialkontak-

ten reichen Alltag bei. Es bleibt aber die Aufgabe, auch andere Seniorinnen und Senioren 

aus Privathaushalten mit in den Nutzerkreis einzuschließen. Das scheint nach den Ergeb-

nissen der Seniorenbefragung allerdings noch nicht hinreichend gelungen zu sein, denn 

relativ viele Seniorinnen und Senioren vermissen eine Seniorenbegegnungsstätte in ihrer 

Gemeinde. Die verstärkte Öffnung der Seniorenbegegnungsstätten und Seniorentreffen 

nach außen sowohl hinsichtlich des Bekanntheitsgrades als auch in Bezug auf die Erhö-

hung des Teilnehmerkreises kann durch eine gezielte, zielgruppenorientierte Öffentlic h-

keitarbeit  erfolgen. Mit dem ̇ʝ±ôʞ±Ĝȡ±ȉ íɢȉ aɢȉô±ȉĜƖƖ±Ɩ ɔƖ| aɢȉô±ȉ ̣̝͙̄  existiert im 

Landkreis Kitzingen bereits ein sehr umfassendes Informationsmaterial bezüglich aller 

seniorenrelevanten Themen. Bisher wird hier allerdings lediglich das Mehrgenerationen-

haus auf einer Seite vorgestellt. Für die anderen Einrichtungen aber gilt, sich dort auch 

ausführlicher in ihrer Funktion als Begegnungsstätte zu präsentieren.  

 

Bezüglich einer besseren Erreichbarkeit und Nutzung von Seniorenveranstaltungen stellt 

sich ganz grundsätzlich die Frage nach einer Organisation von Fahr- und Begleitdiens-

ten. Davon profitieren nicht nur weiter entfernt wohnende oder gehbehinderte ältere 

Menschen, sondern es könnte auch Seniorinnen und Senioren aus kleineren Gemeinden 

mit einem weniger umfangreichen Veranstaltungsprogramm die Gelegenheit geboten 

werden, ohne größere Mühen an Seniorentreffen teilzunehmen. 
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Das Angebot ist natürlich umso größer und vielfältiger, je mehr Seniorinnen und Senio-

ren in einer Gemeinde leben. Es ist daher notwendig, die Gemeinden des Landkreises in 

a±ˈɔô "ɔí |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ó±ȡ±ŴŴȡlĊ"íȺŴĜlĊ± ȹ±ĜŴĊ"b±̄ ±ĜƖ±ȉ ť"Ⱥ±ôƶȉĜȡĜ±ȉɔƖô ˈɔ ɔƖ̘

terziehen. 

 

Tab. 6.1: Übersicht über die Begegnungsmöglichkeiten in den Gemeinden  

Gemeinde  
Bevölkerung 

ab 65 Jahren  

Begegnungsmöglichkeiten  

Seniorenbegeg-

nungsstätten  

Seniorentreffen   

mind. einmal im 

Monat / seltener  

Seniorenausflüge  

Angebote  

Kitzingen  4724  2 16/7 12 

Volkach 2146  1 5/4 4 

Dettelbach 1614  - 7/1 5 

Iphofen 1062  1 4/1 4 

Wiesentheid 1048  - 8/1 2 

Marktbreit  941  - 6/1 2 

Schwarzach  791  1 3/4 1 

Prichsenstadt 630  - 2/4 - 

Mainbernheim 561  - 3/1 4 

Geiselwind 432  - 3/2 1 

Albertshofen 431  - 3/- 1 

Obernbreit  425  - 1/- 1 

Mainstockheim 422  - 1/1 1 

Marktsteft  367  - 2/3 - 

Rödelsee 365  - 3/- - 

Kleinlangheim 348  - 3/3 3 

Sommerach 316  - 3/- 2 

Großlangheim 306  - -/2 - 

Willanzheim 302  - 2/1 1 

Sulzfeld a.Main 292  - 1/1 - 

Biebelried 257  - 2/2 - 

Buchbrunn 246  - 1/- - 

Markt Einersheim 243  - 1/- 1 

Seinsheim 242  - 1/1 1 

Wiesenbronn 231  - 2/3 - 

Castell 214  - 1/- - 

Nordheim a.Main 214  - 1/3 - 

Martinsheim 207  - 2/- 2 

Rüdenhausen 197  - 2/1 - 

Segnitz 184  - 2/1 1 

Abtswind 172  - 1/- 1 

Gesamt 19930  5 92/ 48 50 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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Die erste Kategorie bilden die Gemeinden mit mehr als 1.000 Personen ab 65 Jahren . 

In der größten Stadt Kitzingen gibt es selbstverständlich auch die meisten Angebote für 

die älteren Menschen. Zusätzlich zu dem wöchentlichen Programm der Seniorenbegeg-

nungsstätte finden zahlreiche Treffen und Ausflüge für Seniorinnen und Senioren statt. 

In der Stadt Volkach lädt das Begegnungscafé die älteren Menschen zu geselligem Bei-

sammensein ein. Insgesamt aber werden im Vergleich zu den anderen Städten in dieser 

Größenordnung weniger Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren vorgehalten, 

das gilt insbesondere für den Bereich Seniorenausflüge, für den nur vier Angebote ge-

meldet wurden. Der Stadt Volkach ist deshalb ein weiterer Ausbau an Freizeitangeboten 

für Seniorinnen und Senioren zu empfehlen. Darüber hinaus bietet das Altenbetreu-

ungszentrum Iphofen geselliges Beisammensein, kreative Angebote und Bildungsnage-

bote für ältere Menschen an. Für Dettelbach und Wiesentheid könnte ebenfalls über den 

Aufbau einer Seniorenbegegnungsstätte nachgedacht werden. 

 

Alle Gemeinden mit 600 bis unter 1.000 Personen ab 65 Jahren  organisieren Veran-

staltungen in der Sparte der offenen Freizeitangebote. In Schwarzach können die Seni-

orinnen und Senioren zwei Mal in der Woche das Angebot der Seniorenbegegnungs-

stätte nutzen. Zusätzlich dazu werden Seniorentreffen organisiert. Im Bereich Ausflug 

wurde aber nur eine Veranstaltung gemeldet, das erscheint in Anbetracht der Größe 

etwas zu wenig, zumal in einigen kleineren Gemeinden eine breitere Auswahl vorhanden 

ist. Im Gegensatz dazu wurde für Prichsenstadt kein Seniorenausflug gemeldet. Hier 

sollte ein Aufbau des Angebotes stattfinden.  

 

Von den Gemeinden mit 300 bis unter 600 Personen ab 65 Jahren  bieten alle Seni-

orentreffen an, die mit Ausnahme von Großlangheim mindestens einmal monatlich 

stattfinden. In sieben von elf Gemeinden finden darüber hinaus auch Treffen statt, die 

nur seltener veranstaltet werden. Das Gleiche gilt im Wesentlichen auch für den Bereich 

der Seniorenausflüge. Nur in Marktsteft, Rödelsee und Großlangheim fehlen eigenstän-

dige Ausflugsangebote. Für diese Gemeinden sollte das Angebot der übrigen Gemein-

den dieser Größenordnung ein Ansporn sein, die fehlenden Teilbereiche in ihr Veran-

staltungsprogramm für die Seniorinnen und Senioren zu integrieren. 

 

Auch in den kleinsten Gemeinden mit weniger als 300 Personen ab 65 Jahren  werden 

überall Seniorentreffen organisiert. In einigen Gemeinden werden darüber hinaus eigen-

ständige Ausflugsangebote angeboten.  
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Tab. 6.2: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ó±ȡ±ŴŴȡlĊ"íȺŴĜlĊ± 

ȹ±ĜŴĊ"b±̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs -zeit-

raum  

Schaffung von mehr attraktiven Angeboten für 

jüngere Seniorinnen und Senioren, z.B. durch ak-

tivierende Angebote, generationenübergreifende 

Angebote und Beteiligungsmöglichkeiten (Ein-

bringung der eigenen Fähigkeiten und Kompe-

tenzen) 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Intensivere, begriffssensible Öffentlichkeitsarbeit 

für die Veranstaltungen der Seniorenhilfe (z.B. 

̇Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩȡ±ĜȺ±̄ ĜƖ ó±ƌ±ĜƖ|±bŴ.ȺȺ±ȉƖ˸ 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Stärkere Integration von Seniorinnen und Senio-

ren ohne Anbindung an Kirchengemeinden, Ver-

eine oder Verbände (Information z.B. durch Be-

suchsdienste und Geburtstagsbesuche/-briefe) 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Ermöglichung der Teilhabe von Menschen mit 

kognitiven oder körperlichen Einschränkungen 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Organisation und Vermittlung von Fahr- und Be-

gleitdiensten zu Veranstaltungen der Senioren-

hilfe 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Bessere Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit in-

nerhalb der Gemeinde und über die Gemeinde-

grenzen hinweg 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Ausbau des Angebotes für Nichtmitglieder  

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Unterstützung der offenen Seniorenhilfe 
Vereine und Ver-

bände 
Kurz- bis mittelfristig  

Individuelle Beratung und Unterstützung des En-

gagements jüngerer Seniorinnen und Senioren 

im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe 

Landratsamt Kitzin-

gen, Freiwilligen-

agentur Gemeinsinn 

kontinuierlich  

Wenn möglich Schaffung von verschiedenen Va-

rianten von Angeboten, bei denen z.B. unter-

schiedliche körperliche Voraussetzungen gege-

ben sind (z.B. Wanderungen mit unterschiedli-

chem Schwierigkeitsgrad) 

Träger von Senioren-

veranstaltungen und 

Gemeinden 

Kurz- bis mittelfristig  

Bereitstellung eines jährlich zusätzlichen, unbüro-

kratischen und angemessenen Budgets für Senio-

renangebote 

Gemeinden kontinuierlich  
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7. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇aɢȉô±ȉȡlĊ"íȺŴĜlĊ±ȡ °Ɩô"ô±ƌ±ƖȺ̄ 

7.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

In den letzten Jahren haben die {ĜȡŦɔȡȡĜƶƖ±Ɩ ˈɔƌ ȹĊ±ƌ" ̇Bürgerschaftliches Engage-

ƌ±ƖȺ̄ ĜƖ |±ȉ Ǉíí±ƖȺŴĜlĊŦ±ĜȺ ȡȺ"ȉŦ ˈɔô±Ɩƶƌƌ±Ɩ˱ ƕĜlĊȺ ˈɔŴ±ȺˈȺ |±ȡĊ"Ŵb ʞĜȉ| ȡ±ĜȺ |±ƌ ŝ"Ċȉ 

̞̦̦̦ Ĝƌ !ɔíȺȉ"ô |±ȉ aɔƖ|±ȡȉ±ôĜ±ȉɔƖô ɔƖȺ±ȉ |±ƌ ƕ"ƌ±Ɩ ̇ìȉ±ĜʞĜŴŴĜô±Ɩȡɔȉʘ±ʲ̄ ±ĜƖ± ȉ±̘

präsentative Studie durchgeführt, die im Abstand von fünf Jahren wiederholt wird. Die 

Ergebnisse für das Jahr 2019 zeigen, dass der Anteil der freiwillig Engagierten unter der 

deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren seit 1999 von 34% auf 41 % um 7 %-Punkte ange-

stiegen ist. Ein Anstieg ist auch unter der älteren Bevölkerung festzustellen. So lag der 

Anteil der ehrenamtlich Engagierten im Jahre 2019 in der Altersgruppe der ab 65-Jähri-

gen bei 39 % und ist damit seit 1999 um 16 %-Punkte gestiegen. Der Anteil der enga-

gierten ab 75 Jahren liegt in Bayern 2019 bei 23 %. Damit lässt sich feststellen, dass 

relativ viele ältere Menschen nach Eintritt in den Ruhestand ehrenamtlich tätig sind und 

ihr Engagement erst bei eigenen gesundheitlichen Einschränkungen reduzieren.  

 

°ĜƖ± ʞ±ĜȺ±ȉ± !ɔȡȡ"ô± |±ȡ ̇ìȉ±ĜʞĜŴŴĜô±Ɩȡɔȉʘ±ʲȡ̄ ĜȡȺ "ɔlĊˮ |"ȡȡ ältere Ehrenamtliche vor 

allem in den Bereichen Soziales, Pflege und Betreuung immer mehr wichtige Dienste 

übernehmen. Darin spiegelt sich einerseits der Unterstützungsbedarf, der seitens der 

Hauptamtlichen vorliegt. Andererseits zeigt es, dass das bürgerschaftliche Engagement 

der älteren Menschen auf zwei Ebenen erfolgt. Zum einen sind sie eine zunehmend un-

entbehrliche Stütze als freiwillige Helferinnen und Helfer, da sie aufgrund ihrer zeitlichen 

Kapazitäten und ihrer langjährigen Erfahrungen auf vielfältige Weise eingesetzt werden 

können. Das trifft sowohl auf generationsübergreifende Tätigkeiten, wie z.B. in Mehrge-

nerationenhäusern, als auch auf seniorenspezifische Angebote im Bereich Freizeitgestal-

tung oder auf nachbarschaftliche Hilfen zu. Zum anderen aber sind sie selbst in genau 

diesen Bereichen Adressaten von ehrenamtlicher Unterstützung. Denn der Wunsch der 

älteren Menschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben 

zu können, hängt davon ab, inwiefern Alltags- und Haushaltsangelegenheiten eigen-

ständig bewältigt werden können. Im besten Fall kann bei zunehmender Hilfebedürftig-

keit auf Familienmitglieder oder auf weiter gespannte private Netzwerke, wie Verwandt-

schaft oder Freundeskreis, zurückgegriffen werden. Dennoch werden organisierte Hilfs-

dienste immer wichtiger. Nachbarschaftshilfen unterstützen die älteren Menschen bei 

der Haushaltsführung, sie erledigen Einkäufe und Besorgungen und begleiten sie auch 

zu Arztbesuchen. Wichtig neben all diesen Erledigungen sind das persönliche Gespräch 

und die gemeinsame Zeit mit den älteren Menschen. Besuchsdienste sind eine beson-

dere Form nachbarschaftlicher Unterstützung, die sich um vereinsamte oder kranke äl-

tere Menschen kümmern. Sie sind insbesondere bei alleinlebenden älteren Menschen 

wichtig, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und daher nicht von Angeboten wie 

Seniorenbegegnungsstätten oder Seniorentreffen profitieren können. Viele Vereine 

oder Sozial- und Wohlfahrtsverbände organisieren für ihre Mitglieder Geburtstags- oder 

Krankenhausbesuche. Auch innerhalb der Pfarreien ist es meist üblich, die älteren Men-

schen zu besuchen oder ihre Geburtstage zu feiern. 
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Darüber hinaus profitieren aber auch ältere Menschen, die bereits in stationären Einrich-

tungen leben, vom bürgerschaftlichen Engagement. Vor allem Freizeitangebote oder 

Besuchs- und Begleitdienste werden häufig von ehrenamtlichen Mitarbeiter innen und 

Mitarbeiter n übernommen. Gleichzeitig unterstützen diese die Hauptamtlichen bei der 

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und machen so häufig ein vielfäl-

tiges Angebot erst möglich.  

 

7.2 Bestand an ehrenamtlichem Engagement im Landkreis Kitzingen  

Die folgende kartographische Abbildung gibt einen Überblick über das ehrenamtliche 

Engagement, das im Landkreis Kitzingen im Rahmen der in der Bestandserhebung an-

gegebenen Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste und Fahrdienste geleistet wird.  
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Abb. 7.1: Bürgerschaftliches Engagement in den Gemeinden   
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7.2.1 Ehrenamtliches Engagement im Bereich Nachbarschaftshilfen und Besuchs-

dienste  

Für den Landkreis Kitzingen wurden 17 Nachbarschaftshilfen mit 161 ehrenamtlich Ak-

tiven gemeldet. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:  

 

ü Hauswirtschaftliche Hilfen (Putzen, Einkaufen etc.) 

ü Fahrdienste (z.B. zum Arzt) 

ü Begleitdienste (z.B. Spaziergänge) 

ü Besuchsdienste  

ü Beratungen 

 

Insgesamt betrachtet dominiert die ěƖĜȺĜ"ȺĜʘ± ̇°ĜƖ± ȠȺɔƖ|± ˇ±ĜȺ̄ (zum Teil mit anderem 

ƕ"ƌ±Ɩˮ ʞĜ± ˈ˱a˱ ̇ˇ±ĜȺ íɢȉ±ĜƖ"Ɩ|±ȉ̄˸, die im Landkreis Kitzingen an zwölf Standorten ver-

treten ist  und bei der eine Zusammenarbeit mit den Seniorenorganisationen vor Ort, 

beispielsweise den Pfarrgemeinden, Vereinen, Selbsthilfegruppen oder Seniorenheimen, 

stattfindet . Mit der Idee, eine Stunde Zeit pro Woche einem anderen zu schenken, finden 

sich hier Gruppen von Freiwilligen zusammen, die hilfebedürftigen Mitmenschen ihre 

Unterstützung anbieten. Dabei nimmt auch das Angebot für ältere Menschen einen brei-

ten Raum ein. Das kann ein Besuch sein, das können Besorgungen oder Begleitdienste 

genauso sein wie die Unterstützung in Haushalt und Garten. Für die ehrenamtlich Mit-

arbeitenden besteht regelmäßig die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Wei-

terbildung.  Darüber hinaus existieren einige Nachbarschaftshilfen in gemeinsamer Trä-

gerschaft. Exemplarisch kann hier die Nachbarschaftshilfe Dettelbach genannt werden, 

die von der katholischen und evangelischen Kirche, dem Caritasverband und dem Dia-

konischen Werk in Kooperation mit der Ehrenamtsbörse betrieben wird. Hier werden vor 

allem hauswirtschaftliche Hilfen, Fahrdienste, Begleitdienste und Besuchsdienste ange-

boten. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Nachbarschaftshilfen nach ihrer 

Trägerschaft. 

 

Abb. 7.2: Nachbarschaftshilfen nach Trägerschaft  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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Wie die Abbildung zeigt, arbeiten jeweils fünf Nachbarschaftshilfen unter der Träger-

schaft des Caritasverbandes, in privater Trägerschaft oder als Trägerverbund. Je eine 

Nachbarschaftshilfe wird von einem Verein und einem kommunalen Träger organisiert. 

An einer Nachbarschaftshilfe im Trägerverbund sind mehrere Organisationen in unter-

schiedlicher Zusammensetzung beteiligt , am häufigsten sind die katholische Kirche mit 

vier und die evangelische Kirche mit drei Beteiligungen eingebunden. 

 

Darüber hinaus konnten im Landkreis Kitzingen 24 Besuchsdienste eruiert werden, im 

Jahr 2010 waren es noch 20. Insgesamt haben in den Besuchsdiensten 145 ehrenamtli-

che Helferinnen und Helfer im Laufe des letzten Jahres mitgewirkt . In der folgenden Ab-

bildung werden die Besuchsdienste hinsichtlich ihrer Trägerschaft näher betrachtet.  

 

Abb. 7.3: Besuchsdienste nach Trägerschaft  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Es zeigt sich, dass im Landkreis Kitzingen im Bereich der Besuchsdienste vorrangig kirch-

liche Träger aktiv sind. Von den insgesamt 24 Besuchsdiensten wird die Hälfte von den 

beiden Kirchen getragen. Dahinter rangieren die Wohlfahrts- und Sozialverbände mit 

fünf Besuchsdiensten, dabei bieten die AWO, der Caritasverband und das Bayerische 

Rote Kreuz je einen Besuchsdienst an, der VdK ist mit zwei Besuchsdiensten aktiv.  

 

Vereine bieten drei Besuchsdienste an, von privaten Trägern werden zwei Besuchs-

dienste organisiert. Auch Seniorenkreise sind bei zwei Besuchsdiensten als Träger aktiv. 

 

7.2.2 Ehrenamtliches Engagement im stationären Bereich  

Im stationären Bereich sind insgesamt 95 ehrenamtliche Aktive tätig. Sie unterstützen 

die Hauptamtlichen bei der Gestaltung der Freizeitaktivitäten der Bewohnerinnen und 
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Bewohner und sind vor allem mit den Schwerpunkten Besuchsdienste und Begleit-

dienste, Freizeit/Geselligkeit, Musik/Singen, Begleitung bei Spaziergängen und Mithilfe 

bei der Organisation von Veranstaltungen und Ausflügen aktiv. Wie sich ihre Einsatzfel-

der aufteilen, zeigt die folgende Abbildung.   

 

Fast 40 % der Aufgaben von Ehrenamtlichen in stationären Einrichtungen liegen im Be-

reich Freizeitgestaltung. Das schließt Aktivitäten wie Vorlesen, Kochen, Basteln oder 

Spielen genauso ein wie geselliges Beisammensein. Ein Viertel des Betätigungsfeldes 

machen Besuchs- und Begleitdienste aus. 14 % der ehrenamtlichen Tätigkeit besteht aus 

gemeinsamem Singen und musikalischen Veranstaltungen. Gemeinsame Spaziergänge 

nehmen fast 11 % des ehrenamtlichen Engagements ein. Eine wichtige Aufgabe, die die 

Hauptamtlichen in ihrem Alltag ganz konkret entlastet, ist die Mithilfe bei Veranstaltun-

ô±Ɩˮ ȡ±Ĝ ±ȡ |Ĝ± ó±ȡȺ"ŴȺɔƖô ±ĜƖ±ȉ ̇bɔƖȺ±Ɩ ȠȺɔƖ|±̄ ƶ|±ȉ |Ĝ± a±Ⱥȉ±ɔɔƖô |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉinnen 

und Senioren bei Ausflügen. Dieser Bereich nimmt ebenfalls fast 11 % des Betätigungs-

feldes von Ehrenamtlichen ein.  

 

Abb. 7.4: Ehrenamtliche Einsatzbereiche in den stationären Einrichtungen  

 
 

7.3 °ȉô±bƖĜȡȡ± |±ȉ Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩb±íȉ"ôɔƖô ĜƖ a±ˈɔô "ɔí |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇aɢȉ̘

ô±ȉȡlĊ"íȺŴĜlĊ±ȡ °Ɩô"ô±ƌ±ƖȺ̄ 

Aufgrund der Seniorenbefragung konnte festgestellt werden, dass im Landkreis Kitzin-

gen fast ein Viertel der Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich aktiv sind. Die folgende 

Abbildung zeigt, in welchen Bereichen die Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich tätig 

sind.  
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Abb. 7.5: Ehrenamtliche Tätigkeit nach Bereichen  

 
 

Wie die Abbildung zeigt, sind die Seniorinnen und Senioren vor allem in Vereinen eh-

renamtlich aktiv. Für diesen Bereich ergibt sich ein Anteilswert von mehr als 66 %. Da-

hinter rangiert die Gemeinde mit 45 % sowie die Wohlfahrtsverbände mit rund 14  %, 

gefolgt von den Kirchen mit 13 %. Differenziert man die Bereiche, in denen die Ehren-

amtlichen tätig sind, nach Geschlecht, zeigen sich deutliche Unterschiede. So sind Frauen 

überwiegend in der Kirche und bei den Wohlfahrtsverbänden engagiert, während die 

Männer vor allem in verschiedenen Vereinen aktiv sind (vgl. Seniorenpolitisches Gesamt-

konzept für den Landkreis Kitzingen ̙  Teilbericht 2: Ergebnisse der Seniorenbefragung, 

Kap. 2.4.1). 

 

  



108 : Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen  ̙Teilbericht 3: Zusammenfassung und Empfehlungen 

Abb. 7.6: Ehrenamtliche Tätigkeit im Vergleich und nach dem Alter  

 
 

 

Das ehrenamtliche Engagement der älteren Bevölkerung im Landkreis Kitzingen hat seit 

2010 leicht zugenommen von 23,4 % auf 24,7 %. Dabei ist kein Unterschied nach dem 

Alter zu erkennen, der Anteil derjenigen älteren Menschen zwischen 60 bis unter 65 Jah-

ren ist mit 24,3 % fast ebenso hoch wie der Anteil bei den ab 75-Jährigen mit 24,0 %.  

 

Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit hätten zusätzlich zu den bereits Aktiven wei-

tere 15 % der älteren Menschen. Die dabei angelegten Kriterien für ein Engagement sind 

mehr Informationen (74 %), andere Angebote (19,5 %) und eine kleine Vergütung  

(5,5 %). 

 

7.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇aɢȉô±ȉȡlĊ"íȺŴi-

lĊ±ȡ °Ɩô"ô±ƌ±ƖȺ̄ ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜt-

zingen  

Nach den Ergebnissen der Bestandserhebung engagieren sich im Landkreis Kitzingen in 

Nachbarschaftshilfen, Besuchsdiensten und stationären Einrichtungen insgesamt mehr 

als 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für ältere Menschen. Wie sich die Aktiven 

auf die einzelnen Einsatzbereiche verteilen, zeigt die folgende Abbildung. 
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Abb. 7.7: Ehrenamtliche Mitarbeiter innen  und Mitarbeiter nach Einsatzbereichen  

 
Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 

 

Bei den Nachbarschaftshilfen hat sich Anzahl der ehrenamtlich Engagierten etwas ver-

ringert, bei den Besuchsdiensten erhöht. Die deutlichste Reduktion ist bei den stationä-

ren Einrichtungen festzustellen, hier ging die Anzahl der Ehrenamtlichen von 160 im Jahr 

2010 auf aktuell 95 zurück. 

 

Wichtig für ein langfristiges Engagement ist eine umfassende Betreuung und Unterstüt-

zung der Ehrenamtlichen. Eine grundsätzliche Empfehlung für diesen Bereich muss des-

halb lauten, die ehrenamtlichen Mitarbeiter innen und Mitarbeiter mit geeigneten Fort-

bildungs- und Unterstützungsmaßnahmen kontinuierlich zu fördern. Je intensiver fach-

liche Betreuung und Unterstützung für die ehrenamtlichen Helfer innen und Helfer an-

geboten werden, umso langfristiger bleibt deren Motivation bestehen. Zudem wird so 

der Einsatz von ehrenamtlich Aktiven für die Praktiker der Seniorenhilfe offensichtlicher 

und kann von ihnen fachlich unterstützt werden. In Anbetracht der Bedeutung des eh-

renamtlichen Engagements könnte auch an dieser Stelle über eine Förderung von Fort-

bildungsmaßnahmen oder andere Formen einer Anerkennung nachgedacht werden. In 

der Regel wird fachliche Unterstützung und die Gelegenheit zum Treffen und Informati-

onsaustauch angeboten. Als ein Bespiel aus dem Landkreis Kitzingen sei das Netzwerk 

̇°ĜƖ± ȠȺɔƖ|± ˇ±ĜȺ̄ |±ȡ k"ritasverbandes genannt, der seinen Ehrenamtlichen regelmäßig 

Treffen zum Erfahrungsaustausch, zur gegenseitigen Unterstützung und zur Weiterbil-

dung anbietet. {Ĝ± ̇ìȉ±ĜʞĜŴŴĜô±Ɩ"ô±ƖȺɔȉ ó±ƌ±ĜƖȡĜƖƖ̄ |±ȡ a"ʲ±ȉĜȡlĊ±Ɩ ȈƶȺ±Ɩ ťȉ±ɔˈ±ȡ 

kann z.B. dabei erleichtern, engagierte Menschen zu finden und weiterzuvermitteln. Je 

problemloser Interessentinnen und Interessenten Informationen einholen und Ange-

bote überblicken können, umso zielgerichteter können offene Stellen besetzt werden. 

Da ein wesentlicher Aspekt für ein fehlendes Engagement fehlende Informationen dar-

stellen, sollte dies bei zukünftigen Aktivitäten zur Gewinnung von Ehrenamtlichen stär-

ker berücksichtigt werden. Als grundlegende Maßnahme gilt es weiterhin zu beachten, 

dass vor allem rüstige ältere Menschen nach ihrem Berufsleben für die verschiedensten 

Bereiche ehrenamtlich akquiriert werden sollten. Die Seniorenbefragung hat in diesem 

Zusammenhang auf das Potential engagierter älterer Mitbürger hingewiesen. Das sollte 

kontinuierlich erweitert werden. Innerhalb  der Gemeinden können sich beispielsweise 
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zusätzlich zu den vorhandenen Einrichtungen die Seniorenbeauftragten für die Koordi-

nation und die Gewinnung ehrenamtlich Helfender engagieren. 

 

Die 17 Nachbarschaftshilfen im Landkreis Kitzingen entsprechen einer Versorgungs-

quote von rund 1.172 Personen ab 65 Jahren und liegen damit über  dem Durchschnitt 

der anderen untersuchten Landkreise. Die 24 Besuchsdienste im Landkreis Kitzingen lie-

gen ebenfalls über dem Durchschnitt der anderen betrachteten Landkreise.  

 

Obwohl die Bestandsaufnahme für Nachbarschaftshilfen und Besuchsdienste also quan-

titativ eine sehr gute Versorgung ergeben hat, weist die Seniorenbefragung auf ein von 

den Seniorinnen und Senioren empfundenes Defizit hin. Die folgende Tabelle zeigt zu-

nächst die Verteilung der nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Hilfen auf die einzel-

nen Gemeinden, bevor dann auf kleinräumiger Ebene betrachtetet werden soll, wie dem 

Bedürfnis der Seniorinnen und Senioren nach mehr Unterstützung in diesem Bereich 

Rechnung getragen werden kann. 
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Tab. 7.1: ɡb±ȉȡĜlĊȺ ɢb±ȉ |"ȡ ̇aɢȉô±ȉȡlĊ"íȺŴĜlĊ± °Ɩô"ô±ƌ±ƖȺ̄ ĜƖ |±Ɩ ó±ƌ±ĜƖ|±Ɩ  

Gemeinde  

Bevölke -

rung ab 

65 Jahren  

Anzahl der  

ʘƶȉĊ"Ɩ|±Ɩ±Ɩ ˲ 
°Ċȉ±Ɩ"ƌȺŴĜlĊ ±Ɩô"ôĜ±ȉȺ± ǹ±ȉȡƶƖ±Ɩ ĜƖ ˲ 

Nachbar-

schaftshil-

fen  

Besuchs-

dienste  

Nachbar-

schaftshilfen  

Besuchs-

diensten  

Stationäre  

Einrichtun-

gen 

Kitzingen  4724  1 1 10 17 17 

Volkach 2146  1 - 10 - 37 

Dettelbach 1614  1 7 14 32 9 

Iphofen 1062  1 1 2 14 8 

Wiesentheid 1048  1 - 10 - 4 

Marktbreit  941  1 1 12 10 14 

Schwarzach  791  1 1 20 10 - 

Prichsenstadt 630  1 1 15 10 - 

Mainbernheim 561  1 - 10 - - 

Geiselwind 432  1 1 3 3 - 

Albertshofen 431  - 5 - 23 - 

Obernbreit  425  - - - - - 

Mainstockheim 422  1 - 10 - 6 

Marktsteft  367  - - - - - 

Rödelsee 365  - - - - - 

Kleinlangheim 348  1 - 12 - - 

Sommerach 316  - 1 - 3 - 

Großlangheim 306  - - - - - 

Willanzheim 302  - 1 - 5 - 

Sulzfeld a.Main 292  1 - 2 - - 

Biebelried 257  - - - - - 

Buchbrunn 246  - 1 - 6 - 

Markt Einersheim 243  - 1 - 1 - 

Seinsheim 242  1 1 12 8 - 

Wiesenbronn 231  1 1 3 3 - 

Castell 214  - - - - - 

Nordheim a.Main 214  - - - - - 

Martinsheim 207  1 - 9 - - 

Rüdenhausen 197  1 - 7 - - 

Segnitz 184  - - - - - 

Abtswind 172  - - - - - 

Gesamt 19930  17 24 161 145 95 

Quelle: Eigene Erhebung 2022-2023 
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In den Gemeinden mit mehr als 1.000 Personen ab 65 Jahren  werden in allen Ge-

meinden organisierte Nachbarschaftshilfen angeboten. Besuchsdienste gibt es einen in 

Kitzingen, einen in Iphofen und sieben in Dettelbach. In Dettelbach sind in den Besuchs-

diensten 32 Personen ehrenamtlich engagiert. Weitere 14 Personen sind in der Nach-

barschaftshilfe aktiv. In den stationären Einrichtungen in Volkach sind mit 37 Aktiven am 

meisten Personen ehrenamtlich engagiert. 

 

In der Kategorie der Gemeinden mit 600 bis unter 1.000 Personen ab 65 Jahren  wird 

ebenfalls in allen Gemeinden je eine Nachbarschaftshilfe sowie ein Besuchsdienst ange-

boten. In den drei Gemeinden sind jeweils 10 Personen im Besuchsdienst aktiv, zwischen 

12 und 20 Personen unterstützen die Nachbarschaftshilfe ehrenamtlich. 

 

Das Angebot an nachbarschaftlichen Hilfsangeboten ist in den kleineren Gemeinden na-

türlich sehr viel weniger ausgebaut als in den Gemeinden mit einer höheren Anzahl von 

Seniorinnen und Senioren. Dennoch bieten bei den Gemeinden mit 300 bis unter 600 

Personen ab 65 Jahren  Mainbernheim, Geiselwind, Mainstockheim und Kleinlangheim 

Nachbarschaftshilfen an. In Albertshofen sind fünf Besuchsdienste mit 23 Ehrenamtli-

chen aktiv. Weitere Besuchsdienste finden sich in Geiselwind, Sommerach und Willanz-

heim. 

 

In Gemeinden mit weniger als 300 Personen ab 65 Jahren  gibt es ebenfalls einige 

Angebote an organisierten nachbarschaftlichen Hilfen. Hier sind die Nachbarschaftshil-

fen in den Gemeinden Sulzfeld, Seinsheim, Wiesenbronn, Martinsheim und Rüdenhau-

sen zu nennen. In Buchbrunn, Markt Einersheim, Seinsheim und Wiesenbronn ist zusätz-

lich auch noch ein Besuchsdienst aktiv. Diese Beispiele zeigen, dass auch in kleineren 

Gemeinden nachbarschaftliche Hilfen und Besuchsdienste sinnvoll angeboten werden 

können. Angesichts der demografischen Entwicklung hin zu einer deutlichen Steigerung 

der Anzahl an älteren Manschen in den kommenden Jahren könnten sich auch die an-

deren Gemeinden überlegen, ob nicht auch der Aufbau dieser Unterstützungsformen 

sinnvoll sein könnte. Das konkrete Vorgehen kann allerdings nur vor Ort beurteilt wer-

den. Vor allem die Seniorenbeauftragten, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenge-

meinde und Träger von Einrichtungen der Seniorenhilfe sind für diese Aufgabe prädes-

tiniert.  
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Tab. 7.2: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇aɢȉô±ȉȡlĊ"íȺŴĜlĊ±ȡ 

°Ɩô"ô±ƌ±ƖȺ̄  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs-

zeitraum  

Integration von Menschen aus allen Generatio-

nen in die ehrenamtliche Seniorenarbeit 

Landkreis Kitzingen in Zu-

sammenarbeit mit den 

vorhandenen Trägern im 

Bereich der Seniorenhilfe, 

Freiwilligenagentur Ge-

meinsinn 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

Unterstützung der Seniorenbeauftragten hin-

sichtlich ihrer Vermittlungsfunktion im Bereich 

nachbarschaftliche Hilfen, besonders auch hin-

sichtlich neuer Engagementfelder 

Landkreis Kitzingen in Zu-

sammenarbeit mit den 

vorhandenen Trägern im 

Bereich der Seniorenhilfe 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

Vermittlung und Beratung von interessierten 

Seniorinnen und Senioren im bürgerschaftli-

chen Engagement 

Gemeinden (z.B. Senio-

renbeauftragte), Nachbar-

schaftshilfen, Freiwilligen-

agentur Gemeinsinn 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

Anerkennung und Würdigung des bürger-

schaftlichen Engagements 

Träger im Bereich der Se-

niorenhilfe, Gemeinden, 

Landkreis Kitzingen 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

Ermunterung durch Unternehmen zum bürger-

schaftlichen Engagement im Bereich Seniorin-

nen und Senioren (z.B. finanziell, personell, 

Sachmittel, flexible Arbeitszeitregelungen) 

Unternehmen 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

In Gemeinden, in denen bisher keine nachbar-

schaftlichen Hilfen vorhanden sind, sollte ein 

entsprechendes Angebot mit integriertem Be-

suchsdienst aufgebaut werden 

Träger im Bereich der Se-

niorenhilfe, Gemeinden 
mittelfristig  

In Gemeinden, in denen nachbarschaftliche Hil-

fen bzw. Besuchsdienste vorhanden aber nicht 

bekannt sind oder nicht genutzt werden, sollte 

das Angebot bekannter gemacht werden bzw. 

andere Träger eingebunden werden 

Träger im Bereich der Se-

niorenhilfe, Gemeinden, 

Landkreis Kitzingen 

kurzfristig und 

kontinuierlich  

 

Schaffung und Ausbau von Anreizen zur Über-

nahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten (Ehren-

amtskarte, spezifische Seniorenkarte etc.) 

Träger im Bereich der Se-

niorenhilfe,  

Gemeinden, Landkreis Kit-

zingen 

kurzfristig und 

kontinuierlich  
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8. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇Betreuung und Pflege  ̄

8.1 Allgemeine Vorbemerkungen  

Sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Bedarfsermittlung zur ambulanten, teilstati-

onären und stationären Pflege wurden ausführlich im Teilbericht 1 des Seniorenpoliti-

schen Gesamtkonzepts für den Landkreis Kitzingen erläutert (s. Seniorenpolitisches Ge-

samtkonzept für den Landkreis Kitzingen. Teilbericht 1: Bestands- und Bedarfsermittlung 

nach Art. 69 Abs. 1 AGSG). Da auch in diesem Bereich Handlungsempfehlungen abge-

leitet werden sollen, werden im Folgenden die aktualisierten Bestandsdaten sowie die 

Bedarfsermittlungen kurz dargestellt. 

 

8.2 Bestandserhebung zur ambulanten , teilstationären und stationären Pflege   

Die Bestandsaufnahme zeigt, dass im Landkreis Kitzingen für den Bereich der Senio-

renhilfe die folgenden ambulanten Pflegedienste zur Verfügung stehen.  

 

Abb . 8.1: Bestand an ambulanten Diensten   

Ambulanter Dienst  Ort  

KMR Ambulanter Medizinischer Pflegedienst Dettelbach 

Die Dorfschwestern Großlangheim 

Sozialstation des Altenbetreuungszentrums der Stadt Iphofen Iphofen 

BRK Kreisverband Kitzingen Sozialstation Kitzingen Kitzingen 

Caritas Sozialstation St. Hedwig Kitzingen 

Diakoniestation Kitzingen Kitzingen 

AWO Ambulante Pflege Marktbreit  Marktbreit  

Cura-Med Ambulanter Pflegedienst Marktbreit  

Diakoniestation Markt Einersheim Markt Einersheim 

Maintal Pflege Michael Hopp Marktsteft  

Pflegemitzuwendung Mobile Fachpflege Bobach Obernbreit  

Medicare Sozialstation Rödelsee 

Caritas Sozialstation St. Laurentius e. V Volkach 

BRK Kreisverband Kitzingen Sozialstation Wiesentheid Wiesentheid 

Kiwi-Care Consulting Ambulanter Pflegedienst aus Wiesentheid und 
Umgebung 

Wiesentheid 

WieCare  ̙ der Ambulante Pflegedienst der Seniorenresidenz Wie-
sentheid 

Wiesentheid 

Quelle: Pflegestützpunkt des Landkreises Kitzingen, eigene Erhebung 2024 
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Die folgende kartografische Abbildung zeigt die räumliche Verteilung der ambulanten 

Dienste sowie die Träger im Landkreis Kitzingen. 

Abb. 8.2: Räumliche Verteilung der ambulanten Dienste im Landkreis Kitzingen    
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Die Bestandsaufnahme zeigt neben der ambulanten Versorgung, dass im Landkreis Kit-

zingen für den Bereich der Seniorenhilfe die folgenden teilstationären Pflegeeinrichtun-

gen zur Verfügung stehen.  

 

Abb . 8.3: Bestand an Tagespflegeeinrichtungen   

Tagespflegeeinrichtung  Ort  

AWO Tagespflege  Buchbrunn 

BRK Tagespflege "Tagestreff am Sonnenhügel" Geiselwind 

Altenbetreuungszentrum mit Tagespflege  Iphofen 

AWO Tagespflege (Am Stadtgraben 3) Kitzingen 

BRK Tagespflege (Breslauerstr. 20) Kitzingen 

Diakonie Tagespflege Mühlenpark  Kitzingen 

SR Jolanta Tagespflege "im Kastanienhof"  Kitzingen 

Diakonie Tagespflege  Markt Einersheim 

AWO Haus der Senioren Wohn- und Pflegeeinrichtung  Marktbreit  

Pflege mit Zuwendung -Tagespflege Haus der Sonne  Obernbreit  

Caritas Tagespflege St. Hedwig  Schwarzach am Main 

ASB Seniorenzentrum "An der Volkach" Volkach 

Bürgerspital Volkach Caritas Alten- und Pflegeheim Volkach 

Seniorenclub WieCare - Seniorenresidenz Wiesentheid Wiesentheid 

Quelle: Landratsamt Kitzingen, eigene Erhebung 2024 

 

Insgesamt verfügen die Tagespflegeeinrichtungen nach aktuellem Stand (Mai 2024) 

über 243 Plätze, von denen 239 verfügbar waren. Von diesen waren zum Erhebungszeit-

punkt 152 Plätze belegt. Die Auslastung liegt somit bei knapp 64%. Nach Aussagen der 

Träger sind aktuell keine Veränderungen hinsichtlich der Platzzahl geplant. Als Gründe 

für den relativ geringen Auslastungsgrad werden neben einer kürzlichen Neueröffnung  

im wesentlichen fehlende Werbung und Bekanntheit der Tagespflegeeinrichtungen ge-

nannt. 

Im Vergleich zur letzten Erhebung zum Stichtag 31.12.2019 hat sich gerade bei den Ta-

gespflegeeinrichtungen einiges verändert. Damals waren 70 Plätze in Tagespflegeein-

richtungen vorhanden. Der Auslastungsgrad lag bei 87%, so dass damals 61 Plätze be-

legt waren.  

Kurzzeitpflege findet vor allem in stationären Einrichtungen statt, hier werden überwie-

ô±Ɩ| ťɔȉˈˈ±ĜȺǺŴ.Ⱥˈ± "Ŵȡ ̇±ĜƖô±ȡȺȉ±ɔȺ±̄ ǹŴ.Ⱥˈ± "ɔȡô±ʞĜ±ȡ±Ɩˮ |"ȡ Ċ±ĜȶȺˮ ±ȡ ʞ±ȉ|±Ɩ ťɔȉˈ̘

zeitplätze angeboten, wenn in den stationären Einrichtungen freie Plätze verfügbar sind. 

Bei der letzten Bestandserhebung wurden 27 Kurzzeitpflegeplätze festgestellt, 13 davon 

waren als Dauerkurzzeitpflegeplätze ausgewiesen.  
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Die folgende kartografische Abbildung zeigt die räumliche Verteilung der teilstationären 

Einrichtungen sowie die Art der Einrichtung im Landkreis Kitzingen. 

Abb. 8.4: Räumliche Verteilung der teilstationären Einrichtungen im Landkreis 

Kitzingen    
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Die folgende Übersicht gibt de n aktuellen Bestand (Juli 2024) an stationären Einrichtun-

gen im Landkreis Kitzingen wieder. 

Abb . 8.5: Bestand an stationären E inrichtungen   

Stationäre Einrichtungen  Ort  

Hornsche Spitalstiftung Alten- und Pflegeheim der Stadt Dettelbach Dettelbach 

Seniorenresidenz Phönix Dettelbach Wohnstift Dettelbach Dettelbach 

Altenbetreuungszentrum der Stadt Iphofen  Iphofen 

AWO Wilhelm-Hoegner-Haus Kitzingen 

Caritas-Haus St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim Kitzingen 

Diakonie Seniorenhaus Mühlenpark Kitzingen 

Diakonie Haus Mainblick Seniorenheim Kitzingen 

Haus der Pflege Kitzinger Land Senioren- und Pflegeheim Kitzingen 

AWO Haus der Senioren Alten- und Pflegeheim Marktbreit  

Schloss Ebracher Hof Senioren- und Pflegeheim Mainstockheim 

!Ƞa Ƞ±ƖĜƶȉ±Ɩˈ±ƖȺȉɔƌ ̇!Ɩ |±ȉ ʗƶŴŦ"lĊ̄ Volkach 

Bürgerspital Volkach Caritas Alten- und Pflegeheim Volkach 

Seniorenresidenz Wiesentheid Senioren- und Pflegeheim Wiesentheid 

Quelle: Landratsamt Kitzingen, eigene Erhebung 2024 

 

In der folgenden Abbildung sind abschließend die stationären Einrichtungen mit den 

jeweiligen Platzzahlen verzeichnet. Angegeben sind die maximalen Platzzahlen, die die 

Einrichtungen zurückgemeldet haben. Aktuell können in einigen Einrichtungen aufgrund 

verschiedener Einflussfaktoren (z.B. Fachkräftemangel) nicht mehr alle Plätze angeboten 

werden oder es können sich Änderungen ergeben. So ist z.B. der Ersatzbau des Bürger-

spitals in Volkach mit 60 Plätzen geplant, während in dieser Einrichtung aktuell noch 69 

Einzelzimmer und 8 Doppelzimmer angegeben sind. Für Ende 2025 steht die Schließung 

der Seniorenresidenz in Dettelbach im Raum. Ebenfalls Veränderungen sind im Haus 

Mainblick geplant: Hier sollen drei stationäre Hausgemeinschaften mit jeweils 12 Plätzen 

und einen Kurzzeitpflegeplatz unter Berücksichtigung des Themas Demenz statt der bis-

herigen Pflegeplätze entstehen.  
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Abb. 8.6: Räumliche Verteilung der stationären Einrichtungen im Landkreis Kit-

zingen    
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8.3 Bedarfsermittlung zur ambulanten, teilstationären und stationären  Pflege   

Die Bedarfsermittlung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich wurde 

ebenfalls ausführlich in Teilbericht 1 beschrieben. In der folgenden Tabelle werden des-

halb zusammenfassend die zukünftigen Bedarfe dem aktuellen Stand gegenüber ge-

stellt. Für die einzelnen Zeitpunkte wurde jeweils eine Spanne angegeben, die das Mi-

nimum und das Maximum des Bedarfs ausweisen. Das Minimum kann als Bedarf an-

gesetzt werden, wenn die anderen Bereiche ausgebaut sind, umgekehrt ist das Maxi-

mum als Bedarf anzusetzen, wenn in den anderen Bereichen der Ausbau noch gering 

ist.  

 

Tab. 8.1: Bedarfsberechnungen   

 Bestand 2023 2029 2034 2039 

Ambulante Pflege* 108,6 115,4-212,2 141,8-256,8 159,9-286,0 165,2-292,0 

Tagespflege** 239 51-196 69-238 85-278 104-327 

Kurzzeitpflege** 27 32-61 39-73 45-84 52-98 

Stationäre Pflege** 993 876-1558 930-1653 1048-1864 1192-2121 

Quelle: Landratsamt Kitzingen, eigene Erhebung 2024, * Vollzeitpflegefachkräfte, ** Plätze 

 

Die Gegenüberstellung des Bestandes und des Bedarfs zeigt, dass die Versorgung nicht 

in allen Bereichen der Pflege gleich gut ausgestattet ist.  

 

Im ambulanten Bereich liegt der aktuelle Bestand knapp unter dem Minimum des Be-

darfs. Dies wird sich im Laufe des betrachteten Zeitraums jedoch deutlich ungünstiger 

±ƖȺʞĜlŦ±ŴƖ˱ ȠǺ.Ⱥ±ȡȺ±Ɩȡ ʞ±ƖƖ |Ĝ± ó±Ɩ±ȉ"ȺĜƶƖ |±ȉ ̇a"bʲ-aƶƶƌ±ȉ̄ "ƌbɔŴ"ƖȺ± ǹíŴ±ô± b±̘

nötigt, wird der Bedarf deutlich steigen. Bis zum Jahr 2039 werden mindestens 50 % 

mehr Vollzeitpflegefachkräfte in der ambulanten Pflege benötigt. Dies gilt jedoch nur 

dann, wenn die anderen Pflegebereiche gut ausgebaut sind. 

 

Aktuell sind mit 239 verfügbaren Tagespflegeplätzen deutlich mehr als das Minimum 

des Bedarfs vorhanden, dies gilt auch langfristig bis zum Ende des betrachteten Prog-

nosezeitraums. Die tatsächliche Belegung weist jedoch auf einen aktuell höheren Bedarf 

hin, vor allem wenn man die aktuelle Situation im ambulanten Bereich einbezieht. 

 

Bei der Kurzzeitpflege liegt der aktuelle Bestand bereits unter dem Minimum des aus-

gewiesenen Bedarfs. Zudem besteht das Problem, dass durch den auch aktuell bereits 

spürbaren Fachkräftemangel die eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze oft die ersten sind, 
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die nicht besetzt werden, wenn Personalmangel herrscht. Langfristig ist jedoch eine Stei-

gerung der zur Verfügung stehenden Platzzahl sinnvoll, um den pflegenden Angehöri-

gen entsprechende Entlastungsmöglichkeiten anzubieten. 

 

Im stationären Bereich liegt die aktuelle Platzzahl über dem Minimum und wird erst im 

Jahr 2032 das dann ausgewiesene Minimum unterschreiten. Auch hier ist in den nächs-

ten Jahren ein zusätzlicher Bedarf durch die deutlich steigende Anzahl an Hochbetagten 

zu erwarten.    

 

8.4 ˇɔȡ"ƌƌ±Ɩí"ȡȡ±Ɩ|± a±Ⱥȉ"lĊȺɔƖô±Ɩ |±ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ|±ȡ ̇Betreuung und 

Pflegē ɔƖ| Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ ų"Ɩ|Ŧȉ±Ĝȡ ťĜȺˈĜƖô±Ɩ 

Die Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG berücksichtigt grundsätzliche Veränderungen 

und beeinflussende Indikatoren sowie lokale Einflussfaktoren bei der Ermittlung des 

Mindest- und des Maximalbedarfs. Dem gegenüber gestellt wird der jeweilige Bestand 

im Bereich der ambulanten, teilstationären und stationären Versorgung. 

 

Im ambulanten Bereich ist langfristig ein Ausbau der Vollzeitpflegefachkräfte notwendig, 

um die Versorgung in diesem Bereich sicherzustellen. Bei der Tagespflege liegt der ak-

tuelle Bestand deutlich über dem Mindestbedarf, so dass von einer auch längerfristig 

ausreichenden Versorgung ausgegangen werden kann. Bei den Kurzzeitpflegeplätzen 

ist nach aktuellem Stand ebenfalls ein Ausbau notwendig, vor allem, da etwa die Hälfte 

der Plätze in den stationären Einrichtungen nur dann mit Kurzzeitpflegegästen besetzt 

werden, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind. Verschärft wird dies durch den Fach-

kräftemangel, der bereits aktuell dazu führt, dass Plätze in den stationären Einrichtungen 

nicht besetzt werden können. Im stationären Bereich wäre jedoch ebenfalls langfristig 

eine Erhöhung der Platzzahl sinnvoll, um der demografischen Einwicklung der nächsten 

Jahre Rechnung zu tragen. 

  

Begleitend sind einige Empfehlungen sinnvoll, wie die Unterstützung von präventiven 

Maßnahmen, wie Reha- und therapeutische Maßnahmen oder aktivierende Pflege. Dar-

über hinaus ist zu überlegen, wie es gelingen kann, verstärkt ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer v.a. zur Unterstützung der sozialen Betreuung zu gewinnen. Auch die haus-

wirtschaftliche Versorgung sollte ausgeweitet werden, um einen längeren Verbleib in 

den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.  

 

Der Aufbau einer Datenbank, in der regelmäßig die aktuellen Daten im ambulanten, teil-

stationären und stationären Bereich erfasst werden, kann helfen, auch kurzfristig auf Ent-

wicklungen zu reagieren, um die Versorgung der älteren Menschen sicherzustellen. 

 

ěƖ |±ȉ íƶŴô±Ɩ|±Ɩ ȹ"b±ŴŴ± ȡĜƖ| |Ĝ± Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |±Ɩ a±ȉ±ĜlĊ ̇a±Ⱥȉ±ɔɔƖô 

ɔƖ| ǹíŴ±ô±̄ ˈɔȡ"ƌƌ±Ɩô±ȡȺ±ŴŴȺ˱ 
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 Tab. 8.2: Ƌ"ȶƖ"Ċƌ±Ɩ±ƌǺí±ĊŴɔƖô±Ɩ íɢȉ |"ȡ ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇Betreuung und 

Pflegē  

Ziele und Maßnahmen  Zuständigkeit  
Realisierungs-

zeitraum  

Ausbau der ambulanten Versorgung bis 2039 

auf bis zu 292,0 Vollzeitpflegefachkräfte 

Träger der ambulanten 

Pflegedienste 

mittel - bis 

langfristig  

Weiterer Ausbau der Tagespflege bis 2039 auf 

bis zu 327 Plätze 

Träger von Tagespflege-

einrichtungen 

mittel - bis 

langfristig  

Ausbau der Kurzzeitpflege bis 2039 auf bis zu 98 

Plätze 

Träger von Kurzzeitpfle-

geeinrichtungen 

mittel - bis 

langfristig  

Ausbau der stationären Versorgung bis 2039 auf 

bis zu 2121 Plätze 

Träger von stationären 

Einrichtungen 

mittel - bis 

langfristig  

Sicherstellen der flächendeckenden ambulanten 

Versorgung, insbesondere im Osten des Land-

kreises                                              

Träger der ambulanten 

Pflegedienste 

kurzfristig und  

kontinuierlich  

Unterstützung aller präventiven Maßnahmen im 

Bereich der ambulanten Pflege (therapeutische 

Maßnahmen, aktivierende Pflege, Reha-Maßnah-

men etc.) 

Pflegekassen, Kranken-

kassen 

kurzfristig und  

kontinuierlich  

Verstärkte Schulung und Fortbildung der Mitar-

beitenden der ambulanten Dienste in Richtung 

der gerontopsychiatrischen Betreuung 

Träger der vorhandenen 

ambulanten Pflege-

dienste 

kurzfristig und  

kontinuierlich  

Fahrtkostenzuschuss zur Finanzierung der ambu-

lanten Versorgung in weiter entfernten, nicht 

versorgten Gebieten 

Gemeinden, Landkreis 
kurz- bis  

mittelfristig  

Intensivere Fortbildung der MitarbeiterInnen in 

den Bereichen Gerontopsychiatrie, Geriatrie und 

Sterbebegleitung 

Träger der vorhandenen 

stationären Einrichtun-

gen 

kurz- bis  

mittelfristig  

Verstärkter Einsatz von ehrenamtlichen Helferin-

nen und Helfern in den stationären Einrichtun-

gen insbesondere für den Bereich der sozialen 

Betreuung 

Träger der vorhandenen 

stationären Einrichtun-

gen 

kurz- bis  

mittelfristig  

Unterstützung aller Maßnahmen zur Gewinnung 

von Pflegefachkräften 

Alle Akteure im Bereich 

der Betreuung und 

Pflege 

kurzfristig und  

kontinuierlich  

Gewinnung von ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern 

Gemeinden, Freiwilligen-

agentur Gemeinsinn, 

Freiwilligenzentrum Eh-

renamt WirKT 

kurzfristig und  

kontinuierlich  

Ausweitung der hauswirtschaftlichen Versorgung 

Träger der vorhandenen 

ambulanten Dienste, 

Haushaltshilfen 

kurz- bis  

mittelfristig  

Aufbau einer Datenbank zur regelmäßigen Erfas-

sung der wichtigsten Kennziffern der ambulan-

ten, teilstationären und stationären Versorgung 

Landratsamt Kitzingen 
kurzfristig und  

kontinuierlich  
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9. ĉ"Ɩ|ŴɔƖôȡí±Ŵ| ̇ɓƖȺ±ȉȡȺɢȺˈɔƖô ǺíŴ±ô±Ɩ|±ȉ !Ɩô±ĊǈȉĜô±ȉ̄ 

9.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Angehörigenarbeit in Bayern  

Aktuell werden rund drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt und betreut. 

Dementsprechend tragen die pflegenden Angehörigen die Hauptlast der häuslichen 

Versorgung. Sie kümmern sich oft über Jahre hinweg rund um die Uhr um ihre Pflege-

bedürftigen und sind durc h die lang andauernde Pflege körperlich und seelisch oft er-

schöpft, gesundheitlich beeinträchtigt und durch die zeitliche Belastung auch häufig so-

zial isoliert.  

 

Um die Pflegebereitschaft der Angehörigen trotz der geschilderten Bedingungen so 

lange wie möglich aufrechtzuerhalten, fördert der Freistaat Bayern im Rahmen des "Bay-

erischen Netzwerks Pflege" seit 01.01.1998 Fachstellen für pflegende Angehörige mit 

aktuell bis zu 24.000 Euro je Fachkraft. Ziel ist es, in jedem Landkreis und in jeder kreis-

freien Stadt mindestens eine Fachstelle für pflegende Angehörige fest zu installieren. 

Parallel werden auch sogenannte Pflegestützpunkte mit bis zu 20.000 Euro jährlich ge-

fördert (kommunaler Anteil).  Bei einer Anbindung des Pflegestützpunkts an die Fach-

stelle oder umgekehrt erhöht sich die Förderpauschale für maximal drei Jahre um jähr-

lich bis zu 3.000 Euro. 

 

Die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit ist es dabei, die Pflegebereitschaft und 

die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern. Wesentli-

che Elemente der Angehörigenarbeit sind daher die psychosoziale Beratung, die beglei-

tende Unterstützung und die Schulung im Umgang mit pflegebedürftigen, insbesondere 

demenzkranken Angehörigen sowie die Organisation von Entlastungsangeboten für die 

Pflegenden (Angehörigengruppen, Betreuungsgruppen, ehrenamtliche Helferkreise zur 

stundenweisen Entlastung).  

 

Die Initiative des Freistaates Bayern fiel insbesondere in den ersten Jahren der Förderung 

auf fruchtbaren Boden. So hat sich in der Zeit von 01.01.1998 bis 31.12.2005 in Bayern 

ein Netz von insgesamt 80 Fachstellen für pflegende Angehörige entwickelt, bis zum 

Jahr 2011 waren es 111 Fachstellen. Aber auch in den letzten Jahren ist das "Bayerische 

Netzwerk Pflege" seinem Ziel durchaus noch näher gekommen. So kamen von 2011 bis 

2020 zusätzlich 46 Fachstellen hinzu. Im Jahr 2024 wurden dann vom Bayerischen Netz-

werk Pflege insgesamt noch 156 Fachstellen registriert. Parallel kamen bis zum Jahr 2024 

54 ǹíŴ±ô±ȡȺɢȺˈǺɔƖŦȺ± |"ˈɔˮ |Ĝ± |Ĝ± !ɔíô"b± Ċ"b±Ɩˮ ̇ěƖíƶȉƌ"ȺĜƶƖ ɔƖ| a±ȉ"ȺɔƖô ˈɔ "ŴŴ±Ɩ 

Fragen im Vor- und Umfeld der Pflege sowie deren Vernetzung unter einem Dach zu 

bɢƖ|±ŴƖ̄˱ Die beschriebene Entwicklung ist in folgender Abbildung dargestellt.  
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Abb. 9.1: Entwicklung der Fachstellen für pflegende Angehörige seit 2005 (ohne 

Außenstellen)  in Bayern  

 
 

{" ĜƖ |±Ɩ ìǈȉ|±ȉȉĜlĊȺŴĜƖĜ±Ɩ ±ʬǺŴĜˈĜȺ ±ȉʞ.ĊƖȺ ĜȡȺˮ |"ȡȡ |Ĝ± ̇ˇɔʞ±Ɩ|ɔƖôȡ±ƌǺí.Ɩô±ȉ ʘƶȉ̘

rangig die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die ihnen angeschlossenen Orga-

ƖĜȡ"ȺĜƶƖ±Ɩ ȡƶʞĜ± íȉ±Ĝô±ƌ±ĜƖƖɢȺˈĜô± ȠȺĜíȺɔƖô±Ɩ̄ ȡĜƖ|ˮ ĜȡȺ "ɔlĊ |Ĝ± ìȉ"ô± ĜƖȺ±ȉ±ȡȡ"ƖȺˮ b±Ĝ 

welchen Trägern die Fachstellen für pflegende Angehörige tatsächlich angesiedelt sind. 

Differenziert man also dementsprechend die bestehenden Fachstellen nach ihrer Trä-

gerschaft, zeigt sich folgendes Bild. 

 

Abb. 9.2: Fachstellen für pflegende Angehörige (ohne Außenstellen) nach  

Trägerschaft in Bayern  

 



: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Kitzingen ï Teilbericht 3: Zusammenfassung und Empfehlungen 125 

Wie die Abbildung zeigt, kommt bezüglich der Trägerschaft der Fachstellen für pfle-

ô±Ɩ|± !Ɩô±ĊǈȉĜô± ĜƖ a"ʲ±ȉƖ |"ȡ "Ɩô±ȡȺȉ±bȺ± ̇ȠɔbȡĜ|Ĝ"ȉĜȺ.ȺȡǺȉĜƖˈĜǺ̄ ȡ±Ċȉ ȡȺ"ȉŦ ˈɔȉ ó±Ŵ̘

tung. So befinden sich aktuell nur rund 8 % der 143 Beratungsstellen unter kommunaler 

Trägerschaft (2015: 6 %) und der Großteil der Beratungsstellen wird von den Wohlfahrts-

verbänden getragen. Hierunter ist wiederum der Caritasverband mit einem Anteil von 

42 % der Fachstellen mit Abstand am stärksten vertreten (2015 waren es fast 46 %), 

gefolgt  vom Diakonischen Werk mit knapp 18 % (gegenüber 19 % im Jahr 2015). 

 

Die räumliche Verteilung der Fachstellen für pflegende Angehörige sowie der Pflege-

stützpunkte in Bayern wird durch folgende kartographische Übersicht veranschaulicht. 

 

Abb. 9.3: Verteilung der Fachstellen für pflegende Angehörige und Pflegestütz-

punkte in Bayern (ohne Außenstellen)  

 
Quelle: MODUS Sozialforschung nach Daten des Bayerischen Staatsministeriums für -Gesundheit und Pflege 2024 

Fachstellen für pfle-
gende Angehörige 

Pflegestützpunkte 
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Wie die kartographische Übersicht zeigt, hat sich in Bayern ein fast flächendeckendes 

Netz von Fachstellen für pflegende Angehörige, ergänzt durch Pflegestützpunkte, ent-

wickelt. Aktuell fehlt nur noch in wenigen Landkreisen und kreisfreien Städten ein der-

artiges Angebot.  

 

Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Fachstellen für pflegende Angehörige es in den 

einzelnen bayerischen Regierungsbezirken gibt.  

 

Abb. 9.4: Angehörigenberatung in Bayern nach Regierungsbezirken  

 
 

Wie die Abbildung zeigt, stehen im Regierungsbezirk Oberbayern die meisten und in 

der Oberpfalz am wenigsten Fachstellen für pflegende Angehörige und Pflegestütz-

punkte zur Verfügung.  

 

Da die Regierungsbezirke sowohl von der Anzahl der Gebietskörperschaften als auch 

von der Bevölkerungszahl sehr unterschiedlich sind, kann ein sinnvoller Vergleich nur 

durch die Berechnung von Versorgungsquoten erfolgen, wie das in folgender Abbildung 

geschehen ist. 

 

Aufgrund des durchgeführten Versorgungsvergleichs wird deutlich, dass der Regie-

rungsbezirk Oberpfalz am schlechtesten und der Regierungsbezirk Niederbayern am 

besten mit Fachstellen für pflegende Angehörige bzw. Pflegestützpunkten ausgestattet 

ist. Der Regierungsbezirk Unterfranken liegt mit 1,7 Fachstellen für pflegende Angehö-

rige bzw. Pflegestützpunkte pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf dem drit-

ten Rang. 
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Abb. 9.5: Angehörigenberatung  pro 100.000 Einwohner innen und Einwohnern  

nach Regierungsbezirken  Bayerns 

 

 
 

9.2 Hilfen für pflegende Angehörige im Landkreis Kitzingen  

9.2.1 Vorbemerkung zur Anzahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis 

Kitzingen  

Da die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit darin besteht, die Pflegebereitschaft 

und die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern, ist zu-

nächst zu klären, wie groß die Gruppe der pflegenden Angehörigen im Landkreis Kitzin-

gen denn überhaupt ist. Die einzige Datenquelle, die zumindest ansatzweise darüber 

aufklären kann, ist die bayerische Pflegestatistik. Sie informiert alle zwei Jahre darüber, 

wie viele der im Landkreis Kitzingen lebenden pflegebedürftigen Menschen Sach- oder 

Geldleistungen von der Pflegeversicherung erhalten. Bei denjenigen, die sich für die 

Sachleistungen entschieden haben, wird zusätzlich zwischen ambulanten und stationä-

ren Sachleistungen unterschieden. 
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Abb. 9.6: Anzahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Kitzingen  

 

 

Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Kitzingen ist nach einem vo-

rübergehenden leichten Rückgang von 2011 bis 2015 seitdem deutlich angestiegen. Seit 

dem Jahr 2015 mit 2.779 pflegebedürftigen ist die Anzahl um 54,6 % auf 4.297 Personen 

im Jahr 2021 gestiegen.  

 

Abb. 9.7: Anzahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Kitzingen  nach 

erhaltener Leistung aus der Pflegeversicherung  
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Wie die Abbildung zeigt, erhält im Vergleich zu 2015 mit 22,5 % im Jahr 2021 ein deutlich 

geringerer Anteil der pflegebedürftigen Menschen stationäre Sachleistungen. Da sich 

diese Pflegebedürftigen in einer stationären Einrichtung befinden, fallen hier kaum Pfle-

geleistungen bei den Angehörigen an.  

 

Anders sieht es bei der Gruppe der pflegebedürftigen Menschen aus, die Pflegegeld 

erhalten. Bei dieser Gruppe, die im Landkreis Kitzingen mehr als 56 % der pflegebedürf-

tigen Menschen ausmacht, werden die Pflegeleistungen i.d.R. ausschließlich  

oder zumindest größtenteils von den Angehörigen oder anderen nahestehenden Men-

schen erbracht.  

 

Dazu kommt noch ein Teil der Gruppe derjenigen, die ambulante Sachleistungen erhal-

ten. Zwar werden hier viele Pflegeleistungen durch einen ambulanten Dienst erbracht, 

da der ambulante Dienst jedoch nur in relativ wenigen Fällen die gesamte Pflegeleistung 

erbringt, fallen hier auch bei den Angehörigen zusätzliche Pflegeleistungen an. Ausge-

hend von den erhobenen Daten zur Pflegebedarfsermittlung, in deren Rahmen festge-

stellt wurde, dass knapp die Hälfte der Betreuten der ambulanten Dienste in einem Ein-

personenhaushalt lebt und somit über die Hälfte mit Angehörigen zusammen lebt, kann 

davon ausgegangen werden, dass bei fast der Hälfte der Beziehenden von ambulanten 

Sachleistungen auch durch die Angehörigen Pflegeleistungen erbracht werden. Unter 

Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass im Landkreis Kitzin-

gen mindestens 2.800 pflegebedürftige Menschen leben, die Pflegeleistungen von ihren 

Angehörigen erhalten. 

 

Betrachtet man die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger bezogen auf die 

Bevölkerung, so zeigen sich im regionalen Vergleich einige Unterschiede. Zum einen 

liegt der bayerische Durchschnitt bei 4,4 Leistungsempfängerinnen und Leistungsemp-

fängern pro 100 der Bevölkerung. Dabei reichen die Anteile von 2,9% in den Landkreisen 

Erding und Freising bis zu 7,9% der Bevölkerung in der Stadt Passau. Der Landkreis Kit-

zingen liegt mit 4,7% geringfügig über dem bayerischen Durchschnitt, jedoch unter dem 

Durchschnitt von 5,3% in Unterfranken. Im Regierungsbezirk Unterfranken liegt die 

Spanne zwischen 4,3% im Landkreis Würzburg und 6,7% im Landkreis Bad Kissingen. 
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Abb. 9.8: Anzahl der Leistungsempfänger innen und Leistungsempfänger  im  

regionalen Vergleich  

 
 

9.2.2 Unterstützung von pflegenden Angehörigen im Landkreis Kitzingen  

Zur Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen stehen im Landkreis 

Kitzingen zahlreiche Hilfen zur Verfügung. An erster Stelle sind hier die ambulanten Pfle-

gedienste zu nennen, die im Landkreis Kitzingen eine flächendeckende ambulante Ver-

sorgung garantieren und durchschnittlich fast 1.300 Menschen versorgen (vgl. Teilbe-

richt 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG).  

 

Weiterhin sind die Angebote im Bereich der Tagespflege zu nennen, die sich im Land-

kreis Kitzingen in den letzten Jahren immer stärker etablieren. So hat sich die Zahl der 

Tagespflegeplätze innerhalb der letzten Jahre im Landkreis Kitzingen deutlich erhöht  

und aktuell werden mittlerweile pro Jahr etwa 500 Menschen in den Tagespflegeeinrich-

tungen betreut .  

 

Daneben spielt auch die Kurzzeitpflege bei der Entlastung von pflegenden Angehörigen 

eine wichtige Rolle. Hierdurch besteht für die pflegenden Angehörigen  die Möglichkeit, 

eine bis zu vierwöchige Auszeit von der Angehörigenpflege zu nehmen, was pro Jahr im 

Landkreis Kitzingen auch von 350 Betreuern genutzt wird (vgl. Teilbericht 1: Bedarfser-

mittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG). 

 

Da es sich bei den genannten Angeboten um die wichtigsten Entlastungsmöglichkeiten 

handelt, sollen die entsprechenden Zahlen in folgender Abbildung noch einmal zusam-

mengefasst werden. 

 






































































